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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich eingehend mit dem Thema der vorläufigen 

Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein. Die Schwerpunkte der 

Untersuchung liegen bei der verfassungskonformen Entstehung eines 

Staatsvertrages (völkerrechtlicher Vertrag) in Liechtenstein, dessen Eingliederung in 

die hiesige Rechtsordnung und natürlich die vorläufige Anwendung eines 

Staatsvertrages in Liechtenstein. Schliesslich soll ein einheitliches Bild der 

vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen entstehen, welches die Praxis in 

Liechtenstein widerspiegelt und das Phänomen der vorläufigen Anwendung von 

Staatsverträgen verständlich darstellt.  

Als Einstieg und zum besseren Verständnis des Folgenden beginnt die Arbeit mit der 

Darstellung des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Die Geltung 

des Völkerrechts im Landesrecht, die unmittelbare Anwendbarkeit des Völkerrechts, 

sowie der Rang, den das Völkerrecht in der liechtensteinischen Rechtsordnung 

einnimmt, werden behandelt. 

Anschliessend wird der Fokus auf den Staatsvertrag in Liechtenstein gerichtet. Hier 

soll ein umfassendes Bild über die Einordnung des Staatsvertrages als 

völkerrechtlicher Vertrag entstehen. Begriffsdefinition und Kategorisierung, 

Abgrenzung des Staatsvertrages zu anderen Erscheinungsformen, die Rechtsnatur 

und die Eingliederung des Staatsvertrages in den Stufenbau der 

Landesrechtsordnung sollen dieses Bild zusammensetzten. Der Fokus am Ende 

dieses Kapitels liegt sodann auf einer genauen Darstellung des 

Entstehungsprozesses eines völkerrechtlichen Vertrages mit den verschiedenen 

Verfahrensschritten. Dies wird danach auf das Abschlussverfahren von 

Staatsverträgen in Liechtenstein übertragen, um die Entstehung eines 

Staatsvertrages in Liechtenstein detailliert zu erläutern, was für die weiteren 

Ausführungen notwendig erscheint.  

Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine umfangreiche Deutung des Phänomens der 

vorläufigen Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen. Beginnen wird diese mit der 

historischen Entwicklung und mit der anschliessenden Kodifikation der Konstruktion 

der vorläufigen Anwendung in Art. 25 des Wiener Übereinkommens über das Recht 

der Verträge. Es werden die häufigsten Gründe (Anwendungsfälle) aufgezeigt, die 
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Anlass für eine vorläufige Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen geben und die 

Form dargelegt, in welcher die vorläufige Anwendung vollzogen wird. Die 

Bestimmung der Rechtsnatur der vorläufig angewendeten Verträge kann als 

essentiell für die weiteren Ausführungen betrachtet werden und wird daher 

umfangreich behandelt. Nachdem also die Bindungswirkung der vorläufigen 

Anwendung eingehend untersucht und erläutert wurde, werden danach ausgewählte 

Problembereiche besprochen, die bei der vorläufigen Anwendung von 

völkerrechtlichen Verträgen auftreten können. Die Beendigung der vorläufigen 

Anwendung und die Verwendung dieser Konstruktion in Internationalen 

Organisationen schliessen dieses Kapitel ab. 

Im Anschluss daran widmet sich das letzte Kapitel der Übertragung des Gesagten 

auf die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein. Hier wird die 

Praxis im Umgang mit der vorläufigen Anwendung in Liechtenstein dargestellt, 

Anwendungsfälle besprochen und die verfassungsrechtliche Komponente im 

Verhältnis zur vorläufigen Anwendung, speziell die der Kompetenzordnung des Art. 8 

LV, kritisch betrachtet. Am Ende dieser Arbeit steht ein Fazit zur vorläufigen 

Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein mit dem Schwerpunkt auf einen 

verfassungskonformen Abschluss dieser Verträge. Die Problembereiche, die sich bei 

der Untersuchung ergeben haben, werden angesprochen und mögliche 

Lösungsansätze diskutiert. In der Schlussbemerkung wird die Meinung des Autors 

kundgetan, um diese Arbeit mit einer wertenden Aussage abzurunden.  

Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit sind alle 

Aussagen in dieser Arbeit als geschlechtsneutral zu verstehen. 
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2 Die Anwendbarkeit des Völkerrechts in Liechtenstein 

2.1 Völkerrecht und staatliches Recht (Einführung) 

Im ersten Teil dieser Arbeit wird das Verhältnis zwischen Völkerrecht und 

Landesrecht näher beleuchtet. Zuerst wird kurz auf die Völkerrechtsquellen 

eingegangen und darauf, wie diese im Verhältnis zur Landesrechtsordnung stehen. 

Es soll geklärt werden, wie das Völkervertragsrecht in die liechtensteinische 

Landesrechtsordnung eingeführt wird, wie es angewendet wird (direkte Geltung) und 

welchen Rang es in der Landesrechtsordnung einnimmt. Abschliessend soll 

dargestellt werden, wie die völkerrechtlichen Normen in Liechtenstein überprüft und 

ausgelegt werden. Es ist jedoch klar darauf hinzuweisen, dass dem Thema der 

Anwendbarkeit des Völkerrechts hier keine Vollständigkeit geschuldet ist. Nach einer 

kurzen Einführung wird also der Schwerpunkt ausschliesslich auf die Eingliederung 

der völkerrechtlichen Normen in die liechtensteinische Landesrechtsordnung gelegt. 

Besonders auf die detaillierte Behandlung des Theorienstreits1 von Dualismus und 

Monismus 2  zum Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht, sowie den 

verschiedenen theoretischen Anwendungssystemen wie Adoptionssystem / 

Inkorporationssystem und Transformationssystem3 zur Übernahme des Völkerrechts 

ins Landesrecht wird hier aus Gründen der Prägnanz verzichtet. Das Kapitel soll 

lediglich als Einführung in die Thematik und dem besseren Verständnis des 

Folgenden dienen. Und somit höchstens den Randbereich des wichtigen und 

komplexen Themas der Einordnung der völkerrechtlichen Normen ins innerstaatliche 

Verfassungssystems behandeln.  

                                            
1
 Zu diesem Problem bestehen viele verschiedene divergierende Lehrmeinungen. Zum Verhältnis zwischen 

Völkerrecht und Landesrecht in Liechtenstein wird diese Diskussion sehr kontrovers geführt. Siehe dazu: 
Günther Winkler, Die Prüfung von Staatsverträgen durch den Staatsgerichtshof (II, Antworten auf Fragen des 
Landtagsabgeordneten Dr. Sprenger betreffend die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs zur Prüfung von 
Staatsverträgen) in News&Jus, 2/2004, S. 184ff, der die Diskussion praktisch losgelöst von den dogmatischen 
Begriffen Dualismus und Monismus führt und so der neueren Ausformung von Kelsen folgt. Dagegen aber 
Daniel Thürer, Liechtenstein und die Völkerrechtsordnung. Ein Kleinstaat im völkerrechtlichen Spannungsfeld 
zwischen Singularität und Modell rechtlicher Integration, P. Kunig / W. Rudolf / D. Thürer (Hrsg.), Archiv des 
Völkerrechts, Band 36 Heft 2 1998, S. 109ff, der davon ausgeht, dass sich nach ungeschriebenem 
Verfassungsrecht Liechtenstein zum Adoptions- oder Inkorporationssystem bekennt und so dem monistischen 
Modell folgt. Siehe dazu auch im Anhang I die detaillierte und aktuelle Liste Fundstellen: Völkerrecht in der 
Landesrechtsordnung - Monismus in der liechtensteinischen Literatur, Vaduz 2017. Aufgrund der am 
häufigsten vertretenen Meinung, dass Liechtenstein das Adoptionssystem anerkennt und somit die 
völkerrechtlichen Normen ohne Transformationsakt in die liechtensteinische Rechtsordnung einführt, könnte 
möglicherweise darauf geschlossen werden, dass die dogmatische Einordnung in ein monistisches System 
noch ihre Berechtigung hat zumal auch die Höchstgerichte (StGH 2013/196) in Liechtenstein sich dieser 
Meinung anschliessen (siehe Liste). Vergleichend dazu die Situation in der Schweiz, Österreich und 
Deutschland siehe dazu Liste Fundstellen im Anhang I. 

2
 Vgl. dazu Alfred Verdross / Bruno Simma, Universelles Völkerrecht, Theorie und Praxis, 3. Aufl., Berlin 1984, 

S. 53ff.  
3
 Vgl. dazu Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 550ff. 
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2.2 Völkerrecht und Landesrecht  

„Das Völkerrecht selbst verlangt bloss, dass es von den Staaten befolgt wird, überlässt es 

aber den innerstaatlichen Rechtsordnungen zu bestimmen, wie sie diesen Rechtspflichten 

nachkommen.“4 

Ähnliches dazu findet sich auch in der Postulatsbeantwortung der Regierung über die 

Anwendbarkeit des Völkerrechts in Liechtenstein: „Das Völkerrecht schreibt bloss 

das Ergebnis vor, nicht jedoch den Weg dorthin“5. Diese Zitate veranschaulichen die 

generelle Auffassung, dass das Völkerrecht unbestritten einen Teil der 

liechtensteinischen Rechtsordnung darstellt. Die Frage stellt sich also nur 

dahingehend, wie diese „fremde“ Rechtsordnung Eingang in das Rechtssystem von 

Liechtenstein findet und vor allem wie diese zu ihrer Geltung und Durchsetzung 

gelangt. Diese Frage soll hier geklärt werden. Dabei muss aber zwischen den 

verschiedenen Völkerrechtsquellen differenziert werden, „denn es ist nicht das selbe, 

ob Völkervertragsrecht, Völkergewohnheitsrecht, 6  Beschlüsse internationalen 

Organisationen oder Entscheide internationaler Gerichte ins Landesrecht zu 

übernehmen und durchzuführen sind“7. 

2.2.1 Geltung des Völkerrechts im Landesrecht 

Wie oben schon erwähnt, spielt hier die Frage bzgl. der Einordnung in ein 

monistisches oder dualistisches System in Liechtenstein eine nachgeordnete Rolle. 

Darauf hat die Regierung in mehrfacher Hinsicht hingewiesen. So das letzte Mal im 

Jahre 2003: „Die Frage, ob man sich zum Dualismus, zum Monismus oder zum 

gegliederten Monismus bekennen will, und ob man ausgehend vom Monismus dem 

Primat des Völkerrechts oder dem des Staatsrechtes den Vorzug gibt, ist ein 

theoretisches Bekenntnis, dem keine normative Bedeutung zukommt.“ 8  Die 

Regierung verzichtet also, zu diesen Theorien Stellung zu beziehen. Massgeblich für 

die Umsetzung von Völkerrecht ins nationale Recht sind auch die Vorschriften der 

                                            
4
 Thürer, Völkerrechtsordnung,1998, S. 109. 

5
 Regierung des Fürstentum Liechtenstein, Bericht der fürstlichen Regierung an den hohen Landtag zum 

Postulat betreffend die Überprüfung der Anwendbarkeit des Völkerrechts im Fürstentum Liechtenstein, Nr. 
85/1981, S. 2. 

6
 Zu erwähnen sind hier auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts. 

7
 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 3. 

8
 Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Stellungnahme der Regierung an den hohen Landtag des 

Fürstentum Liechtenstein zu den in der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen zur Schaffung eines Gesetztes 
über die Bestellung der Richter, die Neufassung des Staatsgerichtshofgesetztes sowie die Anpassung 
verschiedener Gesetzte an die anlässlich der Volksabstimmung vom 14./16. März 2003 angenommene 
Abänderung der Verfassung, Nr. 95/2003, S. 27. 
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Verfassung.9 Wobei hier nochmals darauf hinzuweisen ist, dass im Bezug auf die 

Geltung von Völkerrecht im Landesrecht zwischen den verschiedenen 

Völkerrechtsquelle zu differenzieren ist. Eine pauschale Art der Eingliederung für das 

gesamte Völkerrecht ist nicht dienlich.10 

Bei der Einführung des Völkerrechts ins Landesrecht stehen vereinfacht gesagt zwei 

Möglichkeiten zur Verfügung, die sich aus der Unterscheidung zwischen 

dualistischen und monistischen Modellen ergeben. 

a) Der Weg der unmittelbaren oder automatischen Geltung: Hier tritt die 

völkerrechtliche Norm ohne vorherigen Erlass einer landesrechtlichen Norm 

(z.B. eines Gesetzes) in Geltung und wird entweder als Völkerrecht oder 

Landesrecht von den landesrechtlichen Organen angewendet. Bei diesem 

Weg der Einführung des Völkerrechts ins Landesrecht spricht man von 

Adoption, Inkorporation oder genereller Transformation.11 

b) Der Weg der Umsetzung durch einen besonderen Akt: Die völkerrechtliche 

Norm muss vor ihrer Geltung durch einen innerstaatlichen Erlass einer 

entsprechenden landesrechtlichen Norm (z.B. durch ein Gesetz) des 

staatlichen Gesetzgebers in die Landesrechtsordnung übernommen werden. 

Die völkerrechtliche Norm wird also erst mit dem Erlass dieser 

innerstaatlichen Norm verbindlich, man spricht von spezieller 

Transformation.12 

Nun gilt es aber, wie erwähnt, diese zwei Wege auf die verschiedenen 

Völkerrechtsquellen anzuwenden.  

Wie im innerstaatlichen Recht wird auch bei den völkerrechtlichen Normen zwischen 

formellen und materiellen Normen unterschieden. Bei der Unterteilung der 

Völkerrechtsquellen in Völkergewohnheitsrecht, Völkervertragsrecht und in die 

allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze handelt es sich daher um formelles 

Völkerrecht. 13  Diese Unterscheidung kann unter anderem aus dem Statut des 

internationalen Gerichtshofs entnommen werden, nach welchem sich dieser bei der 

Überprüfung von ihm unterbreiteten Streitigkeiten richtet. In Art. 38 Abs. 1 lit. a – d 

                                            
9
 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 2; oder auch Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 

27. 
10

 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 2 – 3. 
11

 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 2; oder auch Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 
27. 

12
 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 2; oder auch Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 

27. 
13

 Vgl. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 321 – 322. 
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des Statuts des IGH14 führt der Gerichtshof dazu der Reihe nach (Rangordnung der 

Völkerrechtsquellen 15 ) die Völkerrechtsquellen auf, wie er diese bei einer 

Entscheidung in einem Streitfall anzuwenden gedenkt: 

a) internationale Übereinkünfte, allgemeiner oder besonderer Natur, in denen 

von den streitenden Parteien ausdrücklich anerkannte Normen aufgestellt 

worden sind (Völkervertragsrecht); 

b) das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als 

Recht anerkannten Übung (Völkergewohnheitsrecht); 

c) die allgemeinen, von den Kulturstaaten anerkannten Rechtsgrundsätze 

(allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze); 

d) unter Vorbehalt der Bestimmung des Art. 59, die gerichtlichen Entscheide und 

die Lehren der anerkanntesten Autoren der verschiedenen Nationen als 

Hilfsmittel zur Feststellung von Rechtsnormen (Judikatur und Lehre). 

Ausgehend davon lässt sich bei der Geltung von völkerrechtlichen Normen in 

Liechtenstein folgendes sagen: 

2.2.1.1 Völkergewohnheitsrecht im Landesrecht 

Eine Umsetzung (spezielle Transformation in Form von Gesetzen) von 

Völkergewohnheitsrecht in das innerstaatliche Recht ist schon aus praktischer Sicht 

nicht zielführend, da sich das Völkergewohnheitsrecht stetig weiterentwickelt.16 „Der 

staatliche Gesetzgeber würde aus der eingehenden Prüfung verwickeltster 

völkerrechtlicher Detailfragen praktisch nicht mehr herauskommen, wenn er jede 

Änderung, Modifikation oder Neuschöpfung gewohnheitsrechtlicher Normen durch 

einen spezifischen landesrechtlichen Akt ins nationale Recht umsetzen und 

ausdrücklich bestätigen müsste.“ 17  Die Einführung des Völkergewohnheitsrechts 

bedarf also zu ihrer Gültigkeit im Inland keiner spezifischen Umsetzung mehr. So 

wird ihm vielmehr „automatisch und en bloc innerstaatliche Geltung eingeräumt“18. 

Es „fliesst also direkt und ohne spezifische legislatorische oder exekutive 

Transformation ins Landesrecht ein“ 19 . Dies zeigt sich auch dadurch, dass der 

                                            
14

 Art. 38 Abs. 1 lit a – d Statut des Internationalen Gerichtshofs LBGl. 1950/6/3. 
15

 Siehe dazu Wolff Heintschel von Heinegg in Knut Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht - Weitere Quellen des 
Völkerrechts, 6. Aufl., Verlag C.H. Beck, Bochum 2014, S. 506ff. 

16
 Vgl. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 541. 

17
 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 3. 

18
 Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 542. 

19
 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 3. 
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Staatsgerichtshof schon vermehrt Gewohnheitsrecht angerufen und auch 

angewendet hat.20 

2.2.1.2 Allgemeine Rechtsgrundsätze im Landesrecht 

Bei der Geltung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen verhält es sich gleich wie mit 

dem Völkergewohnheitsrecht. Eine Transformation ist auch in diesem Bereich nicht 

praktikabel. Sie fliessen ebenfalls ohne Umsetzungsakt in die innerstaatliche 

Rechtsordnung ein und können damit auch angewendet werden.21 

2.2.1.3 Der völkerrechtliche Vertrag im Landesrecht 

Bevor auf die Einführung des Völkervertragsrechts in die Landesrechtsordnung 

eingegangen werden kann, gilt es vorauszuschicken, dass sich hier die 

Lehre/Literatur uneins ist, wie Völkervertragsrecht in Liechtenstein zu seiner 

Gültigkeit gelangt. Einig dürfte man sich dahingehend sein, dass es in Liechtenstein 

keine ausdrückliche Vorschrift über die Art der Übernahme von Staatsverträgen22 

gibt. So führt Winkler aus: „Die Verfassung von Liechtenstein sieht für die Art der 

Transformation von völkerrechtlichem Vertragsrecht in das innerstaatliche Recht 

keine verpflichtende Regelung vor.“23 Dazu auch die Regierung: „Die Verfassung 

lässt keinen Rückschluss zu, ob ein Staatsvertrag zugleich mit seiner 

völkerrechtlichen Verbindlichkeit ipso iure auch innerstaatliche Geltung erlangt oder 

ob er erst durch einen zusätzlichen Transformationsakt landesrechtlich verbindliche 

Kraft erhält.“24 (siehe dazu im Speziellen die Liste in Anhang I zum Thema Monismus 

in der liechtensteinischen Literatur). Ebenfalls vertritt der überaus grösste Teil der 

Literatur und auch der Judikatur die Auffassung, dass sich Liechtenstein zum 

Adoptions- oder Inkorporationssystem bekennt.25 26 So kann nachfolgend auch die 

Frage beantwortet werden, wie das Völkervertragsrecht in Liechtenstein seine 

Geltung erlangt. 

                                            
20

 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 3 
21

 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 4. 
22

 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Staatsvertrag ausschliesslich dann verwendet, wenn dieser in 
Bezug zu Liechtenstein steht. Zur Definition und der Unterscheidung zwischen den Begriffen völkerrechtlicher 
Vertrag und Staatsvertrag siehe unten Kapitel 3.3. 

23
 Winkler, Prüfung von Staatsverträgen, 2004, S. 186. 

24
 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 4. 

25
 Siehe dazu die Liste im Anhang I Fundstellen: Völkerrecht in der Landesrechtsordnung - Monismus in der 

liechtensteinischen Literatur, Vaduz 2017. 
26

 Dagegen nur Winkler, Prüfung von Staatsverträgen, 2004, S. 186, der einen „Automatismus der Adoption“ 
ablehnt, da er davon ausgeht, dass „Liechtenstein grundsätzlich dem dualistischen System des Verhältnisses 
von Völkerrecht und Staatsrecht verpflichtet sei“, Prüfung von Staatsverträgen, 2004, S. 184. 
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Wie schon aufgezeigt wurde, ist die Art der Übernahme der Staatsverträge nicht 

festgelegt. Diese Entscheidung bleibt also vielmehr dem Gesetzgeber überlassen. 

Dieser hat sich sodann an der Verfassung und der Eigenart des vorliegenden 

Staatsvertrages zu orientieren, wie er die Einführung dieses Staatsvertrages ins 

Landesrecht schlussendlich bewerkstelligen möchte. 27  Wie aber schon 

vorausgeschickt wurde, kann grundlegend festgehalten werden, dass „in der 

liechtensteinischen Praxis von der unmittelbaren Geltung völkerrechtlicher Verträge 

ausgegangen werden kann und Liechtenstein somit grundsätzlich dem System der 

Adoption (Inkorporation, generelle Transformation) folgt.“ 28  Eine Umsetzung, zum 

Beispiel in Form eines Gesetzes, ist daher nicht mehr notwendig, um die Geltung 

und die Verbindlichkeit des Staatsvertrages zu gewährleisten. „Ein formrichtig vom 

Landtag genehmigter und im Namen des Landesfürsten ratifizierter internationaler 

Vertrag erlangt automatisch und ipso iure zusammen mit der völkerrechtlichen auch 

die landesrechtliche Wirkung.“29 Somit dürfte also klar sein, dass sich Liechtenstein 

zu den Staaten zählt, die für die Geltung des Staatsvertrages im Landesrecht, das 

System der Adoption vorsehen.30 

2.2.1.4 Beschlüsse internationaler Organisationen  

Die Übernahme von Beschlüssen von internationalen Organisationen, denen 

Liechtenstein „angehört“, ist wenig problematisch und stellt keine Schwierigkeiten 

dar. Ausgehend vom Gründungsvertrag der internationalen Organisation 

(Primärrecht), dem bei einer Mitgliedschaft zugestimmt wird, hat der Mitgliedsstaat, in 

diesem Bereich durch die primärrechtliche Ermächtigungsgrundlage, der 

internationalen Organisation Rechtsetzungsbefugnis eingeräumt. Der Grad der 

Integration des einzelnen Mitgliedstaates bestimmt nur noch die Reichweite und den 

Umfang, in dem der Internationalen Organisation Rechtssetzungsbefugnis gewährt 

wurde.31 Daraus folgt, dass das so geschaffene Sekundärrecht (z.B. Beschlüsse) 

keine direkte Umsetzung mehr verlangt, „sei es, weil es sich dabei um blosse 

Empfehlungen handelt, sei es, weil Beschlüsse nur kraft Einstimmigkeit 

                                            
27

 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 28. 
28

 Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 28. 
29

 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 6. 
30

 Betreffend diesen Ausführungen darf nochmals auf die Liste in Anhang I Rechtsdienst der Regierung, 

Fundstellen: Völkerrecht in der Landesrechtsordnung - Monismus in der liechtensteinischen Literatur Vaduz 
2017; sowie Fundstellen: Völkerrecht in der Landesrechtsordnung - Monismus in den Entscheidungen 
liechtensteinischer Höchstgerichte, Vaduz 2017 hingewiesen werden. Hier ist ein klares Bekenntnis des StGH 
und des VGH zum Monismus und damit zum System der Adoption zu erkennen. 

31
 Vgl. Volker Epping in Knut Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht - Völkerrechtssubjekte, 6. Aufl., Verlag C.H. Beck, 

Bochum 2014, S. 217ff. 
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zustandekommen, sei es, weil überhaupt keine landesrechtliche 

Durchführungsmassnahme notwendig war“, so die Regierung in der 

Postulatsbeantwortung von 198132. 

2.2.1.5 Entscheide internationaler Gerichte 

Auch hier scheint es bzgl. der Übernahme von Entscheidungen internationaler 

Gerichte keine Probleme zu geben. Entscheide von internationalen und speziell auch 

europäischen Gerichten, sowie Entscheidungen von Schiedsgerichten oder 

Kommissionen, haben keine direkte kassatorische Wirkung im Landesrecht. Die 

Vertragsstaaten, die sich diesen Gerichten unterwerfen, sind verpflichtet, die 

Entscheide zu befolgen und diese gegebenenfalls in einer von ihnen näher 

bestimmten Form in das innerstaatliche Recht umzusetzen. Hierbei steht das 

Ergebnis und nicht der Weg dorthin im Vordergrund.33 Die Vollstreckung von Urteilen 

ist jedoch den meisten internationalen Gerichten nicht möglich.34  

2.2.2 Die unmittelbare Anwendbarkeit des Völkerrechts  

Es ist einleuchtend, dass die unmittelbare Anwendbarkeit von Völkerrecht eng mit 

der Geltung dieser Normen im Landesrecht zusammenhängt. Dennoch muss hier 

klar zwischen den beiden Begriffen unterschieden werden. Denn erst durch die 

innerstaatliche Geltung einer völkerrechtlichen Norm kann diese auch angewendet 

werden und somit Rechtswirkung entfalten.35  

Völkerrecht kann auf vielfältige Art und Weise angewendet werden. So kann es 

notwendig sein, aufgrund eines Staatsvertrages Gesetze oder Verordnungen zu 

erlassen. Die Norm kann von Gerichten zur völkerrechtskonformen Auslegung 

herangezogen werden oder aber das Völkerrecht wird unmittelbar ohne Inkorporation 

in das Landesrecht angewendet. Eine unmittelbar anwendbare Völkerrechtsnorm 

vermag sowohl objektive als auch subjektive Rechte zu begründen - je nach Inhalt 

und Adressat. So kann sie Bestandteil des innerstaatlichen objektiven Rechts 

werden wenn Adressat dieser Norm der Staat ist und diese bei einem Rechtsstreit zu 

einer Entscheidung herangezogen wird. Es ist aber auch denkbar, dass sie als 

                                            
32

 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 8; Vgl. auch Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 

554f, zur innerstaatlichen Durchführung von Beschlüsse internationaler Organisationen.  
33

 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 8; oder auch Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 
1984, S. 556f. 

34
 Vgl. Volker Epping in Knut Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht – Friedenssicherung und friedliche Streitbeilegung, 6. 

Aufl., Verlag C.H. Beck, Bochum 2014, S. 1168. 
35

 Vgl. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 550. 
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subjektives Recht für den einzelnen Bürger in die Rechtsordnung einfliesst. Bei 

dieser Form der unmittelbaren Anwendung kann also z.B. eine Privatperson auf 

Grundlage der völkerrechtlichen Norm gegenüber einer anderen Privatperson oder 

dem Staat Ansprüche geltend machen.36 Auch bei der unmittelbaren Anwendbarkeit 

von Völkerrecht gilt es, zwischen den verschiedenen Völkerrechtsquellen zu 

unterscheiden.  

Für die unmittelbare Anwendbarkeit von Völkergewohnheitsrecht lassen sich nur 

wenige Beispiele anführen. 37  Auch der unmittelbare Anwendungsbereich für die 

allgemeinen Rechtsgrundsätze scheint schon aufgrund ihrer Subsidiarität gegenüber 

den anderen Völkerrechtsquellen beschränkt zu sein.38 Daher wird hier nicht speziell 

darauf eingegangen. Viel zentraler ist die Bedeutung der unmittelbaren 

Anwendbarkeit bei Staatsverträgen. 

Die unmittelbare Anwendbarkeit und dadurch auch die innerstaatliche Verbindlichkeit 

hängt von Wesen und Inhalt des Staatsvertrages ab. Es ist zu prüfen, ob die 

Vertragsbestimmungen self-executing Charakter besitzen oder nicht (non-self-

executing). Als self-executing kann eine Vertragsbestimmung dann angesehen 

werden, „wenn der Normadressat (Anspruchsberechtigte) so bezeichnet und der 

Norminhalt (Anspruch) so formuliert sind, dass die innerstaatlichen Vollzugsorgane 

die Bestimmung ohne weiteres anwenden können“39. Mit anderen Worten: Kann der 

Staatsvertrag ohne Umsetzungsverfahren durch den Gesetzgeber von den 

innerstaatlichen Organen (z.B. Gerichten) unmittelbar angewendet werden? Self-

executing Charakter können sowohl einzelne Bestimmungen eines Vertrages als 

auch der gesamte Staatsvertrag an sich aufweisen. 40  Damit kann also 

Völkervertragsrecht unmittelbar auf den Einzelfall angewendet werden. Nicht 

unmittelbar anwendbare Staatsverträge (non-self-executing Verträge) bedürfen zu 

ihrer Anwendbarkeit, trotz innerstaatlicher Geltung, einer Umsetzung durch das 

zuständige Rechtssetzungsorgan 41 . Die Unbestimmtheit dieser Verträge verlangt 

also eine Konkretisierung durch den Gesetzgeber, damit dieser auch auf den 

                                            
36

 Vgl. Verdorss/Simma, Universeles Völkerrecht, 1984, S. 551. 
37

 Vgl. Verdorss/Simma, Universeles Völkerrecht, 1984, S. 552. 
38

 Siehe dazu Werner Schroeder in Reinisch (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts – Sonstige 

Quellen des Völkerrechts, 5. Aufl, Manz-Verlag, Wien 2013, S. 97f. 
39

 Christina Binder/Karl Zemanek in Reinisch (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts – Das 
Völkervertragsrecht, 5. Aufl, Manz-Verlag, Wien 2013, S. 71. 

40
 Vgl. Binder/Zemanek, Völkervertragsrecht, 2013, S. 71. 

41
 Zur Zuständigkeit und Konkretisierung solcher Verträge siehe unten Kapitel 3.4 „Abschlussverfahren von 

völkerrechtlichen Verträgen“. 
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Einzelnen angewendet werden kann.42 Darum ist stets zu prüfen, ob es sich bei 

einem Staatsvertrag um eine self-executing-Materie oder non-self-executing-Materie 

handelt.43 

2.2.3 Rang des Völkerrechts im Landesrecht 

Wie schon oben ausgeführt, verlangt das Völkerrecht bloss, dass es von den Staaten 

befolgt wird, überlässt es aber jedem Staat selbst, wie er dieses in seiner 

Rechtsordnung zur Geltung bringt, um den Rechtspflichten des Völkerrechts gerecht 

zu werden. Somit beansprucht das Völkerrecht absolute Geltung. 44  Die 

Entscheidung, in welchem Rang der jeweilige Staat die völkerrechtlichen Normen in 

die innerstaatliche Rechtsordnung einzuführen gedenkt, bleibt also jedem Staat 

selbst vorbehalten.45 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die liechtensteinische Verfassung 

(sowie auch die gesamte liechtensteinische Rechtsordnungen) keine Regelungen 

enthält, die das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht ausdrücklich 

definieren würden. 46  „Wie viele andere Verfassungen auch überlässt sie die 

Ausgestaltung dieser komplexen Problematik der Lehre und der Praxis. Diese haben 

noch keine abschliessende Lösung gefunden.“ 47  Aus diesem Grund wird die 

Eingliederung des Völkerrechts im Stufenbau der Landesrechtsordnung nur 

bezüglich des Staatsvertragsrechts in Kapitel 3.3.5 genauer präzisiert und behandelt. 

Zum Rangverhältnis in der innerstaatlichen Rechtsordnung von 

Völkergewohnheitsrecht und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen soll hier aber kurz 

die Regierung aus der Postulatsbeantwortung48 von 1981 zitiert werden: „Obwohl 

keine Rechtsprechung dazu existiert, dürfte anzunehmen sein, dass dieselbe Lösung 

(wie für die des Staatsvertrages in der Landesrechtsordnung) auch für 

Völkergewohnheitsrecht und für allgemeine Rechtsgrundsätze gilt. Auch sie stehen 

in  Liechtenstein mindestens auf Gesetzesrang.“ Eine umfangreiche Überprüfung des 

Ranges von Völkerrecht im Landesrecht würde über den Rahmen dieser Arbeit 

hinausgehen. 

                                            
42

 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 28. 
43

 Siehe auch zum Thema der unmittelbaren und mittelbaren Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein 
Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 110f. 

44
 Vgl. Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 111. 

45
 Vgl. Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 111. 

46
 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 29; sowie Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 111. 

47
 Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 111. 

48
 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 10. 
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2.2.4 Die Überprüfung des Völkerrechts in Liechtenstein  

Würde man klar davon ausgehen, dass sich Liechtenstein vollumfänglich zum 

gemässigten Monismus bekennen würde, könnte zum Thema Überprüfbarkeit von 

Völkerrecht folgende Ansicht ins Feld geführt werden:  

„Die heute herrschende Annahme eines gemässigten Monismus geht auf Verdross zurück 

und nimmt einen Delegationszusammenhang zwischen Völkerrecht und nationalem Recht 

an. Das innerstaatliche Organ hat die völkerrechtswidrige nationale Regelung 

grundsätzlich anzuwenden und es kommt eben nicht – wie im radikalen Monismus – zur 

Nichtigkeit der nationalen Regelung. Vielmehr setzt sich das Völkerrecht dann durch, 

wenn der Streitfall seine Auflösung in einem innerstaatlichen Verfahren findet. 

Völkerrechtswidriges staatliches Recht führt zu und bedingt Staatenverantwortlichkeit. 

Dabei kann sich der Staat nicht auf die Vorschriften seiner eigenen Rechtsordnung 

berufen, um die Verletzung seiner völkerrechtlichen Pflichten zu rechtfertigen.“49 

Doch wie unschwer aus dem Konjunktiv und dem oben Dargestellten zum Thema 

Monismus und Dualismus in Liechtenstein (Kapitel 2.2.1) zu erkennen ist, können 

diese Ausführungen nicht pauschal auf die Überprüfbarkeit von Völkerrecht in 

Liechtenstein angewendet werden. Im Bezug auf die Überprüfung von 

Staatsverträgen kommt gem. Art. 104 Abs. 2 LV50 dem Staatsgerichtshof die alleinige 

Prüfungskompetenz zu. Der Staatsgerichtshof wird durch diese Bestimmung (die im 

Jahre 2003 im Zuge der Verfassungsreform eingeführten wurde) ermächtigt, durch 

kassatorische Entscheide, Staatsverträge auf ihre Verfassungsmässigkeit hin zu 

überprüfen. Das würde im Rückschluss bedeuten, dass Völkerrecht, welches durch 

das Adoptionssystem in der liechtensteinischen Rechtsordnung Geltung erlangt hat 

(vorausgesetzt der Vertrag ist unmittelbar anwendbar / self-executing) vom 

Staatsgerichtshof wieder aufgehoben werden könnte, wenn die völkerrechtliche 

Norm gegen die LV verstossen würde. Insofern kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass sich im Streitfall das Völkerrecht durchsetzt, wenn dies seine 

Aufhebung im innerstaatlichen Verfahren bedeuten würde. Diese Ausführungen 

beziehen sich aber ausschliesslich auf den Staatsvertrag als Völkerrechtsquelle; 

daher wird die Überprüfung von Staatsverträgen unten im Kapitel 3.3.6 noch präziser 

behandelt.  

  

                                            
49

 Grabenwarter, Völkerrecht, 2013, S. 123. 
50

 Art. 104 Abs. 2 LV LGBl. 2003/186. 
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3 Der Staatsvertrag in Liechtenstein  

3.1 Kurzeinführung  

Im folgenden Abschnitt soll die historische Entwicklung des Staatsvertrages in der 

neueren Geschichte und die damit eng verbundene Aussenpolitik in Liechtenstein 

kurz dargestellt werden. Im Zuge der Einordnung des Staatsvertrages als 

völkerrechtlichen Vertrag folgen insbesondere die Definition des Begriffes, eine 

Kategorisierung und die Abgrenzung des Staatsvertrages zu anderen 

Rechtsgebieten. Die Eingliederung ins Landesrecht, die Rechtsnatur des 

Staatsvertrages in Liechtenstein und das Abschlussverfahren von Staatsverträgen 

mit Blick auf die Kompetenzverteilung gem. Art. 8 LV51 sind die Hauptbestandteile 

der Ausführungen am Ende des Abschnitts. Schwerpunkt des Abschnitts soll also der 

Staatsvertrag in Liechtenstein und seine Erzeugung bis zur Rechtskraft sein. 

3.2 Der Staatsvertrag in Liechtenstein und seine Bedeutung in der 

Aussenpolitik 

„Liechtenstein ist als Kleinstaat in besonderem Masse auf eine wirkungsvolle 

Aussenpolitik angewiesen, um als souveräner Staat anerkannt zu werden.... 

Vorrangiges Ziel der Aussenpolitik Liechtensteins ist es daher, die Wahrnehmung 

Liechtensteins als souveräner Staat zu garantieren und durch enge Kooperation nicht nur 

mit den Nachbarstaaten, sondern auch mit der Staatengemeinschaft als 

gleichberechtigter Staat behandelt zu werden.“52 

Mit der Erlangung der Souveränität 53  Liechtensteins im Jahre 1806 durch die 

Auflösung des Deutschen Reiches und die Aufnahme in den Rheinbund durch 

Napoleon Bonaparte eröffnet sich für das kleine Land am Rhein die Gelegenheit, in 

der Staatengemeinschaft Fuss zu fassen und als eigenständiger Staat 

wahrgenommen zu werden.54 Diese Unabhängigkeit wurde später auch durch den 

Wiener Kongress anerkannt und nicht zuletzt auch von Napoleon respektiert.55 So 

                                            
51

 Art 8 Liechtensteinischen Verfassung (LV) LGBl. 1921/15. 
52

 Peter Bussjäger, Art. 8 LV, in: Liechtenstein-Institut (Hrsg.): Kommentar zur liechtensteinischen Verfassung. 
Online-Kommentar, Bendern 2016, www.verfassung.li (Stand: 31. August 2015, zuletzt aufgerufen am: 19. 
Jan. 2017). 

53
 Vgl. Zum Begriff der Souveränität bzw. Selbstbestimmungsrecht der Völker: Hans-Joachim Heintze in Knut 

Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht – Völker im Völkerrecht, 6. Aufl., Verlag C.H. Beck, Bochum 2014, S. 316ff. 
54

 Vgl. Thomas Bruha / Katja Gey-Ritter, Kleinstaat und Integration: Liechtenstein im europäischen 
Integrationsprozess und in der Welthandelsordnung in: P. Kunig / W. Rudolf / D. Thürer (Hrsg.), Archiv des 
Völkerrechts, Band 36 Heft 2 1998, S. 154 - 155. 

55
 Vgl. Pierre Raton, Liechtenstein Staat und Geschichte, Liechtenstein-Verlag Vaduz 1969, S. 21 – 26. 

http://www.verfassung.li/
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wurden in der Geschichte nach und nach weitere Meilensteine zur Festigung der 

Souveränität des Landes gesetzt. Dies geschah im Speziellen durch bi- und 

multilaterale Verträge (völkerrechtliche Verträge, in Liechtenstein Staatsverträge) und 

die Mitgliedschaften in internationalen Organisationen.  

Am Stichtag des 23. Januar 2017 waren im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt 

1496 völkerrechtliche Verträge publiziert.56 Im Vergleich dazu waren am 31. Oktober 

2002 lediglich rund 630 völkerrechtliche Verträge kundgemacht worden. 57 

Rechnerisch bedeutet das mehr als eine Verdoppelung innerhalb von rund 15 

Jahren. Das unterstreicht den Stellenwert, den der Staatsvertrag in Liechtenstein und 

der heutigen globalisierten Welt einnimmt und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 

noch in Zukunft einnehmen wird. 

Der älteste und heute noch gültige völkerrechtliche Vertrag Liechtensteins ist der 

Liechtensteinisch – Schweizerische Niederlassungsvertrag von 1875. 58  Es folgen 

zwei weitere Verträge am Ende des 19. Jahrhundert in den Jahren 1884 59  und 

188660, beide mit der Schweiz. Ab 1923 folgen zahlreiche weiter völkerrechtliche 

Verträge, welche dann ab den 1970er Jahren stetig zunehmen. 61  Einige 

Staatsverträge und der damit einhergehenden Mitgliedschaft in internationalen 

Organisationen gilt es hier speziell hervorzuheben, da diese massgeblich zur 

Stärkung der Souveränität des kleinen Landes nach Aussen beigetragen haben.62 

Auf der Zeitachse stellt sich folgendes Bild dar.63  

1950 tritt Liechtenstein dem Statut des Internationalen Gerichtshof bei.64 

1975 wurde die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa KSZE (später OSZE) in Helsinki unterzeichnet. Liechtenstein gehört 

                                            
56

 Rechtsdienst der Regierung (RDR) (Hrsg.), LILEX Gesetzessammlung der in Liechtenstein publizierten 
Gesetze, Vaduz 2017, www.gesetzt.li (abgerufen am 23. Jan. 2017) 

57
 Stefan Becker, Das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht nach Massgabe der Praxis des 

Staatsgerichtshofes des Fürstentum Liechtenstein, GMG Verlag, Schaan 2003, S. 67. 
58

 Liechtensteinisch – Schweizerischer Niederlassungsvertrag LGBl. 1875/1. 
59

 Staatsvertrag bezüglich der Justizverwaltung im Fürstentum Liechtenstein LGBl. 1884/8. 
60

 Übereinkunft zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
beiderseitige Zulassung der an den Grenzen domizilierenden Medizinalpersonen zur Berufsausübung LGBl. 
1886/1. 

61
 RDR, Lilex (abgerufen am 23. Jan. 2017) 

62
 Hier nicht angeführt aber nicht von minderer Bedeutung ist der Zollvertrag mit der Schweiz, „Vertrag über den 

Anschluss des Fürstentum Liechtenstein an das Schweizerische Zollgebiet“ LGBl. 1923/24, näher dazu Otto 
Seeger, Fünfzig Jahre Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein, Jahrbuch des Historischen Vereins für das 
Fürstentum Liechtenstein Bd. 73, 1979.  

63
 Vgl. Bruha / Gey-Ritter, Kleinstaat und Integration, 1998, S. 159 – 161. 

64
 Statut des Internationalen Gerichtshofs LGBl. 1950/6/3. 
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der KSZE also seit der Gründung der Konferenz an.65 Diese Übereinkunft 

gehört insofern nicht in diese Aufzählung, als dass es sich nicht um einen 

Staatsvertrag handelt, sondern um eine politische Absichtserklärung. 66 

Dennoch darf dieser wichtige Schritt in der europäischen Integrationspolitik 

nicht in einer solchen Aufstellung fehlen. 

1978 erfolgte der Beitritt zum Europarat. 67  Damit wurde ein wichtiger Schritt in 

Richtung europäische Integration getätigt. Von Mai bis November 1987 hatte 

Liechtenstein den Vorsitz im Ministerkomitee inne, was zweifelsohne den 

Höhepunkt der Mitarbeit auf Regierungsebene im Europarat darstellt.68 

1982 ratifiziert Liechtenstein die Konvention zum Schutz der Menschenrechte.69 Mit 

diesem Beitritt verbunden war auch die Anerkennung der Europäischen 

Kommission als zuständiges Organ für die Behandlung der 

Individualbeschwerde und der obligatorischen Gerichtsbarkeit des 

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte verbunden.70 

1990 folgt der wohl wichtigste Beitritt im Bezug auf die geopolitische Diplomatie, die 

Aufnahme in die Vereinten Nationen (UNO). 71  Gegenüber dem Landtag 

begründetet die Regierung diesen Beitritt damit, „dass Liechtenstein aus 

souveränitätspolitischen Gründen und aus Gründen der internationalen 

Solidarität dieser Organisation beitreten sollte“.72 

1991 wurde Liechtenstein zum Vollmitglied der EFTA.73  

1995 ist Liechtenstein nach mehrjährigen Verhandlungen und nach zwei positiv 

verlaufenen Volksabstimmungen dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

beigetreten.74 Auch dies ein Meilenstein der europäischen Integration. 

                                            
65

 Siehe Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag 
betreffend Zielsetzung und Prioritäten der liechtensteinischen Aussenpolitik (Bestandaufnahme, Perspektiven, 
Schwerpunkte), Nr. 102/1996, S. 15 – 25. 

66
 Siehe dazu Kapitel 3.3.2. 

67
 Statut des Europarates vom 5. Mai 1949 LGBl. 1979/26. 

68
 Siehe Regierung, BuA betr. Zielsetzung Aussenpolitik, Nr. 102/1996. 

69
 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten LGBl. 

1982/60/1. 
70

 Siehe Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag 
betreffend die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950, das 
Protokoll Nr. 2 zur Konvention vom 6. Mai 1963 und die Abänderung des Gesetztes über den 
Staatsgerichtshof vom 5. November 1925, Nr. 20/1982, S. 2. 

71
 Charta der Vereinten Nationen LGBl. 1990/65. 

72
 Siehe Regierung, BuA betr. Zielsetzung Aussenpolitik, Nr. 102/1996, S. 39. 

73
 Übereinkommen vom 4 Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandfelsassoziation (EFTA) LGBl. 

1992/17. 
74

 Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum LGBl. 1995/68/1. 
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1995 erfolgt nebst dem EWR-Beitritt auch der selbstständige Beitritt zur 

Welthandelsorganisation (WTO), welche aus dem Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen (GATT) hervorging.75 Im Bezug zur vorliegenden Arbeit 

kann darauf hingewiesen werden, dass das GATT-Abkommen als eines der 

wichtigsten Wirtschaftsabkommen gilt, die lange Zeit vorläufig angewendet 

wurden.76 Näheres dazu unten.  

Wie im Eingangszitat erwähnt, hat die Eingliederung in die Staatengemeinschaft 

durch eine wirksame und aktive Aussenpolitik und die damit gefestigte Souveränität 

einen hohen Stellenwert für Liechtenstein als Kleinstaat. Aus der vorangegangenen 

Zusammenstellung und nicht zuletzt aus der Veranschaulichung bei der Zunahme 

der Staatsverträge vom Jahr 2002 bis heute, lässt sich wohl die Bedeutung des 

Staatsvertrages für Liechtenstein ableiten. Durch diese Verträge und 

Mitgliedschaften hat Liechtenstein auch den Rahmen für seine Aussenpolitik 

gesetzt.77 

3.3 Eine Einordnung des Staatsvertrages als völkerrechtlichen Vertrag 

In den folgenden Ausführungen wird der Staatsvertrag als völkerrechtlicher Vertrag 

definiert und eingeordnet.  

3.3.1 Begriffsdefinition und Kategorien 

In der vorliegenden Arbeit wird vom Begriff des Staatsvertrages im Sinne des Art. 8 

Abs. 2 LV78 ausgegangen. Aus der Landesverfassung und im Speziellen aus Art. 8 

Abs. 2 LV lässt sich jedoch keine Legaldefinition für den Begriff des Staatsvertrages 

ableiten. So führt aber Hoop aus, dass es sich beim Begriff des Staatsvertrages 

unbestritten „nach der Terminologie der Verfassung um einen völkerrechtlichen 

Vertrag handelt“.79 Somit ist der Staatsvertrag in den folgenden Ausführungen stets 

als völkerrechtlicher Vertrag (dazu gleich unten) zu definieren. Ebenfalls zu 

erwähnen ist, dass im Hinblick auf den Begriff des Staatsvertrages nach LV 

                                            
75

 Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) LGBl. 1997/107. 
76

 Vgl. Frank Montag, Völkerrechtliche Verträge mit vorläufigen Wirkungen. Ihre Bedeutung im Völkerrecht sowie 
im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland, Dunker & Humbolt, 
Berlin 1986, S. 25. 

77
 Vgl. Aurelia Frick, Die liechtensteinische Aussenpolitik, verlässlich, engagiert, solidarisch; Ministerium für 

Äusseres, Bildung und Kultur (Hrsg.), Vaduz 2015, S. 4. 
78

 Art 8 Abs 2 LV LGBl. 1921/15. 
79

 Wilfried Hoop, Die Auswärtige Gewalt nach der Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, PIFF, Diss. 
Fribourg 1995, S. 210; dazu auch zitiert: Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 4. 



 17 

jedenfalls jener zu verstehen ist, der nach Abs. 2 leg. cit. zu seiner Gültigkeit der 

Zustimmung des Landtages bedarf.  

Den völkerrechtlichen Vertrag definieren Verdross/Simma als:  

„ausdrückliche oder durch konkludente Handlungen zustandegekommene, vom 

Völkerrecht bestimmte Willenseinigung zwischen zwei oder mehreren Staaten oder 

anderen Völkerrechtssubjekten, in denen sich diese zu bestimmten einseitigen oder 

korrespondierenden, gleichen oder verschiedenen, einmaligen oder wiederholten 

Leistungen, Unterlassungen oder Duldungen verpflichtet“.80  

Der Begriff „Staatsvertrag“ i.S.d. Art. 8 Abs. 2 LV vermag also insofern zu verwirren, 

zumal man davon ausgehen könnte, dass er nur Verträge einschliesst, die zwischen 

Staaten geschlossen wurden, Übereinkünfte mit anderen Völkerrechtssubjekten wie 

internationalen Organisationen also nicht beinhaltet. Wie aber schon oben durch 

Hoop bestätigt wurde, kann unbestritten davon ausgegangen werden, dass es sich 

bei den Begriffen „Staatsvertrag“ und „völkerrechtlicher Vertrag“ im Sinne der 

Liechtensteinischen Verfassung um Synonyme handelt, diese also gleichbedeutend 

sind. Somit kann der Einwand von Verdross/Simma, 81  dass der Begriff 

„Staatsvertrag“ zu eng gefasst sei, um alle Erscheinungsformen des 

völkerrechtlichen Vertrages zu umfassen, im Bezug auf die Begriffsverwendung in 

der LV ein wenig entschärft werden. 

Ergänzend zu der Begriffsdefinition von Verdross/Simma lässt sich noch Art. 2 Abs. 1 

lit. b WVK82 anführen, der den Vertrag im Sinne des Wiener Übereinkommen über 

das Recht der Verträge als eine in Schriftform geschlossene und vom Völkerrecht 

bestimmte internationale Übereinkunft zwischen Staaten, gleichviel ob sie in einer 

oder in mehreren zusammengehörigen Urkunden enthalten ist und welche 

besondere Bezeichnung sie hat, bestimmt. Die hier angesprochen nötige Form der 

Schriftlichkeit beschränkt sich allerdings ausschliesslich auf den Anwendungsbereich 

der WVK. Sie verlangt zwar die Schriftform in ihrem Anwendungsbereich, lässt aber 

die Geltung von formlos geschlossenen völkerrechtlichen Verträgen ausserhalb der 

WVK unberührt.83 Dies ändert also nichts an der Gültigkeit von formlos (also z.B. 

mündlich oder durch Zeichen84) geschlossenen Verträgen.85  

                                            
80

 Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 337. 
81

 Vgl. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 337. 
82

 Art. 2 Abs. 1 lit b Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WVK) LGBl. 1990/71 
83

 siehe dazu Art. 3 WVK LGBl. 1990/71 
84

 Vgl. Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995, S. 211. 
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Damit lässt sich der Begriff des völkerrechtlichen Vertrages ziemlich genau 

determinieren, wenngleich dieser in Liechtenstein auch viele verschiedene 

Bezeichnungen aufweisen kann. Im Landesgesetzblatt werden völkerrechtliche 

Verträge ganz unterschiedlich bezeichnet: als „Konvention“, „Abkommen“, 

„Notenaustausch“, „Notenwechsel“, „Briefwechsel“, „Übereinkunft“, 

„Übereinkommen“, „Protokoll“, „Pakt“, „Vereinbarung“, „Vertrag“, 

„Verwaltungsübereinkommen“ (hier muss jedoch präzisiert werden, dazu unten 

mehr), „Satzung“, „Statut“, „Charta“ oder auch als „Konstitution“.86 Gleichwohl handelt 

es sich dabei jedenfalls immer um einen völkerrechtlichen Vertrag 87 , der auf 

Grundlage des Völkerrechts geschaffen wurde und gem. Art. 3 lit. c und d KMG im 

Landesgesetzblatt kundzumachen ist. Erst durch diese Kundmachung erlangt der 

völkerrechtliche Vertrag Rechtswirksamkeit. Aus diesem Grund würde man auch bei 

formlos geschlossenen, nicht schriftlich ausgeführten Verträgen vor ein erhebliches 

Problem gestellt werden, da hier die Publikation praktisch unmöglich ist und der 

Staatsvertrag somit keine Rechtswirkung erlagen könnte.88 Ebenfalls problematisch 

bei mündlichen Verträgen wäre hier das Einholen der Zustimmung des Landtages 

gem. Art. 8 Abs. 2 LV, das für die meisten Staatsverträge vorgesehen ist (dazu unten 

mehr). 

Um eine Definition des Staatsvertrages in Liechtenstein abzuschliessen, wird hier 

noch auf eine Kategorisierung der Staatsverträge eingegangen. Dieser Versuch der 

Unterteilung wird zuerst nach Becker 89  unter „inhaltlichen“, „funktionalen“ und 

„thematischen“ Gesichtspunkten betrachtet und dann nach Winkler 90 , der die 

Unterteilung dualistisch nach der“ Art und Weise des Abschlusses“ vornimmt.  

Nach Becker: 

 Die inhaltliche Einordnung mit der einschränkenden Zweiteilung des Art. 3 lit. 

c und d des Kundmachungsgesetztes vom 17. April 1985 91  auf das 

Begriffspaar „Staatsverträge“ und „Verwaltungsvereinbarungen“ vermag für 

                                                                                                                                        
85

 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 391. 
86

 Auflistung in Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 68 – 69. 
87

 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 393. 
88

 Vgl. Hoop, Auswärtige Gewlat, 1995, S. 211. 
89

 Diese Unterteilung beruht vollumfänglich auf den Ausführungen von Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 
2003, S. 69 – 72 und wurde auch genau so übernommen. 

90
 Diese Unterteilung beruht vollumfänglich auf den Ausführungen von Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 125. 

und wurde auch genau so übernommen. 
91

 LGBl. 1985/41 
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die oben erwähnten vielen verschiedenen Erscheinungsformen der 

Staatsverträge in Liechtenstein nicht genügen.  

 Funktional können die völkerrechtlichen Verträge „immerhin“ in staats- und 

souveränitätspolitische, wirtschaftspolitische, integrationspolitische oder 

(infra)-strukturpolitische Verträge unterteilt werden. 

 Bei einer thematischen Unterteilung kann der Begriff in neun Hauptteile in der 

Gebietssystematik des Landesrechts aufdifferenziert werden. Diese neun 

Hauptteile werden dann nochmals in rund 100 Sachgebiete unterteilt.92 

Nach Winkler: 

 Hier wird die Unterteilung dualistisch vorgenommen: 

a) Staatsverträge, die nur vom Landesfürsten unter Mitwirkung der Regierung 

abgeschlossen werden, und 

b) Staatsverträgen, die auch der Zustimmung des Landtages bedürfen.  

Auf diese Art der Unterteilung wird weiter unten noch näher eingegangen.  

Abschliessend ist aber hier besonders zu betonen, dass diese zwei 

Unterscheidungsarten in keiner Weise getrennt voneinander zu betrachten sind.93 

Vielmehr ergänzen sie sich und führen zu einer genaueren Determinierung des 

Begriffs „Staatsvertrag“.  

3.3.2 Abgrenzung zu anderen Erscheinungsformen  

Völkerrechtliche Verträge und damit auch Staatsverträge in Liechtenstein sind von 

folgenden Erscheinungsformen zu unterscheiden: 

 Ausgenommen vom Begriff des Staatsvertrages sind privatrechtliche Verträge 

Liechtensteins. Vermehrt schliessen Staaten im Bereich des internationalen 

Wirtschaftsrechts Verträge mit natürlichen oder juristischen Personen des 

Privatrechts ab.94 Diese fallen nicht in den Anwendungsbereich des Art. 8 Abs. 

2 LV, da hier nicht zwei Staaten bzw. zwei Völkerrechtssubjekte miteinander 

kontrahieren. Das gilt ebenfalls für Vereinbarungen einer liechtensteinischen 

Gemeinde, die mit einer Körperschaft ausserhalb des Landes kontrahiert.95  

                                            
92

 Gut dargestellt unter dem Link „Gebietssystematik“ in: RDR, LILEX, www.gesetze.li.  
93

 Es soll hier also nicht der Anschein entstehen, dass Becker die Unterteilung so und Winkler so vornimmt. 
Auch Becker weist auf die Unterteilung (in Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 71) explizit hin. 

94
 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 394. 

95
 Vgl. Bussjäger, Art. 8 LV, Online-Kommentar Liechtentein-Institut, Rn. 35 - 36, Stand 31. August 2015 

http://www.gesetze.li/
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 Ebenfalls ausgenommen sind politische Absichtserklärungen von zwei oder 

mehreren Staaten (z.B. die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa KSZE), „ihnen fehlt die völkerrechtliche 

Verbindlichkeit“. 96  Sie weisen nicht die Voraussetzungen eines 

Staatsvertrages auf und werden daher nicht als solche bezeichnet, auch wenn 

sie einer solchen Vereinbarung gleichen. 

 Auch keine Staatsverträge sind einseitige Erklärungen wie etwa ein Protest, 

ein Verzicht oder die Anerkennung eines Staates oder einer Regierung.97 

 Gentlemen’s Agreement sind „Absprachen zwischen Organwaltern 

verschiedener Staaten, denen keine rechtliche Bindungswirkung gegenüber 

den Staaten zukommt“. 98  Diese begründen also keine völkerrechtliche 

Verpflichtung, sondern nur eine moralische Bindung dieser Organwalter, wenn 

dies aus dem Inhalt oder den Umständen der Abmachung anzunehmen ist.99 

 Als Verhaltenskodizes werden zwischenstaatliche Absprachen bezeichnet, die 

häufig an Staaten oder internationale Organisationen aber auch multinationale 

Unternehmen gerichtet sind und unverbindliche Empfehlungen enthalten. 

Diese Empfehlungen werden nicht als Staatsverträge bezeichnet.100 

 Vereinbarungen nichtstaatlicher Verbandseinheiten (z.B. NGO’s), um 

grenzüberschreitende Kooperationen mit anderen internationalen Institutionen 

einzugehen, können keine Staatsverträge darstellen, da die Beteiligten keine 

Völkerrechtssubjekte sind. Beispiele für solche Vereinbarungen sind zahlreich 

und werden etwa im Bereich Sport (z.B. IOC, UEFA) oder Politik (z.B. 

Zusammenschlüsse von nationalen politischen Parteien) geschlossen. Sie 

haben oft nicht unerhebliche Auswirkungen im Bereich der internationalen 

Beziehungen.101 

3.3.3 Staatsverträge und Verwaltungsvereinbarungen 

Eine überaus wichtige Unterscheidung, gerade auch im Bezug auf die vorliegende 

Arbeit, ist dem Kundmachungsgesetz vom 17. April 1985 zu entnehmen. Wie schon 

oben dargestellt, unterscheidet Art. 3 KMG inhaltlich zwischen zwei Arten von 

                                            
96

 Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 394, zitiert nach Ph. Gautier, Non-Binding Agreements, in : 
MPEPIL-Online, Rn. 1. 

97
 Vgl. Bussjäger, Art. 8 LV, Online-Kommentar Liechtentein-Institut, Rn 39, Stand 31. August 2015 

98
 Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 394. 

99
 Vgl. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 342, zitiert nach Münch, Unverbindliche 

Abmachungen im zwischenstaatlichen Bereich, in: Festschrift für Andrassy, 1968, S. 218ff, und Anderen. 
100

 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 394. 
101

 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 395. 
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völkerrechtlichen Verträgen, die nach diesem Gesetz kundzumachen sind. Nämlich 

lit. c leg. cit. „Staatsverträge, Beschlüsse internationaler Organisationen sowie 

Rechtsvorschriften, die aufgrund völkerrechtlicher Verträge anwendbar sind;“ und lit. 

d leg. cit. „Verwaltungsvereinbarungen“.102 Diese Unterscheidung wird natürlich nicht 

durch das KMG geschaffen, sie wird dort aber klar ersichtlich. Das lässt darauf 

schliessen, dass Liechtenstein diese allgemeine anerkannte Unterteilung auch 

vornimmt. 

Die Begriffe „Staatsvertrag“ und „Verwaltungsvereinbarung“, beide sind 

völkerrechtliche Verträge, unterscheiden sich aber primär durch zwei Merkmale. 

Erstens in ihrer „Entstehung“ und zweitens in ihrer „politischen oder sachlichen 

Bedeutung“ für den Staat und seine Bevölkerung.103 

1.) Zuerst wird auf die Unterscheidung der politischen oder sachlichen 

Bedeutung des Inhaltes des Vertrages abgestellt. Während mit 

Staatsverträgen meist „hochpolitische“ Materien behandelt und beschlossen 

werden, sind die Inhalte von Verwaltungsvereinbarungen oft nur „einfachen 

Geschäften der laufenden Beziehungen“ 104  geschuldet. Wie der Begriff 

Verwaltungsvereinbarung schon impliziert, beziehen sich die Inhalte dieser 

Verträge meist auf Verwaltungsangelegenheiten wie z.B. die Zusammenarbeit 

mit der Schweiz bei der dauerhaften Archivierung elektronischer 

Unterlagen105 oder die Durchführung eines Abkommen mit Italien im Bereich 

der Sozialen Sicherheit106. Diese Bezeichnung als Verwaltungsvereinbarung 

alleine lässt nicht zwangsläufig auf einen in dieser Form geschlossenen 

Vertrag deuten. Dies gilt e contrario natürlich auch für Verträge, die nicht als 

Verwaltungsvereinbarung gekennzeichnet sind, dem Wesen und der 

Entstehung nach aber solche sind. 107  Staatsverträge wiederum berühren 

i.d.R. politisch und sachlich bedeutende Gebiete dann, „wenn die 

                                            
102

 Dazu Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003. S. 66ff; sowie Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 124ff; und 
auch Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 7ff. 

103
 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 393ff. 

104
 Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 398. 

105
 Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit den 
Kantonen, Gemeinden und dem Fürstentum Liechtenstein bezüglich Errichtung und Betrieb einer 
Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (KOST) LGBl. 2013/274. 

106
 Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 
der Italienischen Republik im Bereich der Sozialen Sicherheit LGBl. 1980/30. 

107
 Hier kann auf Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 7 verwiesen werden, wo „Vollziehungsabkommen“ 

oder „Notenwechsel“ als Beispiele für Verwaltungsvereinbarungen im Sinne der Unterscheidung gem. Art. 3 
lit. c und d KMG genannt werden. 
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Rechtsposition von Individuen durch Vertrag verändert werden soll“108, wenn 

diese Staatsverträge also die Rechte von einzelnen Bürgern berühren 

würden.109 

2.) Das zweite Kriterium für die Zweiteilung hängt mit der oben erwähnten 

Unterteilung in politisch und sachlich mehr oder weniger bedeutsamen 

Verträgen logischerweise eng zusammen. Denn es mag nicht zu verwundern, 

wenn für „weniger bedeutsame“ Verträge als Form im Abschlussverfahren ein 

weniger strenges, einfaches Verfahren gewählt wird, hingegen bei 

„hochpolitischen“ Verträgen das Vertragsschlussverfahren ein komplexes 

zusammengesetztes Verfahren darstellt, an dem verschiedene Organe für 

das Zustandekommen mitwirken müssen. 110  Dies auch, um das 

innerstaatliche Legitimationsverfahren von solchen Einschnitten in die 

Rechtsordnung der Staaten nicht zu verletzen. Dazu Heintschel von Heinegg: 

„Soweit die Staaten zwischen Staatsverträgen und Regierungs- oder 

Verwaltungsabkommen111 unterscheiden, wird damit nur die innerstaatliche Befugnis 

zum Vertragsabschluss gekennzeichnet. Staatsverträge sind diejenigen 

völkerrechtlichen Verträge, die durch das Staatsoberhaupt112 geschlossen werden; 

Regierungs- und Verwaltungsabkommen werden entweder von Ministern oder von 

ihnen nachgeordneten Behörden geschlossen.“113 

Zusammenfassend: Staatverträge, welche die Rechte von Individuen berühren114, 

können also nur durch das zusammengesetzte115 Verfahren abgeschlossen werden. 

D.h. sie bedürfen gem. Art. 8 Abs. 2 LV zu ihrer Gültigkeit zwingend der Mitwirkung 

(Zustimmung) des Landtages bzw. des Volkes (Art. 66bis LV, fakultatives 

Referendum) 116 . Die so entstandenen völkerrechtlichen Verträge können in 

Liechtenstein als Staatsverträge in formellem Sinn bezeichnet werden. 117 

                                            
108

 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 12. 
109

 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 12. 
110

 Zum Abschlussverfahren von Staatsverträgen detailliert unten Kapitel 3.4. 
111

  In Liechtenstein Verwaltungsvereinbarungen. Mehr zu Verwaltungsabkommen: Monatg, vorl. Anwendung, 
1986, S. 170ff; G. Bartsch, Das Verwaltungsabkomme. Versuch einer Abgrenzung unter besonderer 
Berücksichtigung der Verwaltungsabkommen des Bundes und der Länder, Diss, Regensburg 1968; M. 
Glaser, Internationale Verwaltungsbeziehungen, Mohr Siebeck, Tübingen 2010.  

112
 Gem. Art 8 Abs. 1 LV ist dies in Liechtenstein der Landesfürst, unbeschadet der erforderlichen Mitwirkung der 
Regierung. 

113
 Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 393. 

114
 Siehe dazu in Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 12 als Beispiele für Verträge welche die Rechte 
von Individuen in Liechtenstien berühren: „Niederlassungsverträge mit Gleichbehandlungspflichten“, 
„Handelsverträge“, „Sozialversicherungs- und Doppelbesteuerungsabkommen“. 

115
 Nach Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 66ff auch als qualifiziertes Verfahren bezeichnet. 

116
 Dazu näher unten im Kapitel zur Zustimmungspflicht des Landtages. 

117
 Vgl. Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 71. 
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Verwaltungsvereinbarungen, die nicht die Rechte von Individuen berühren und 

„bloss“ administrative oder normative Verwaltungsmaterie betreffen, können dagegen 

auch im einfachen118 Verfahren von Landesfürst und Regierung alleine, nämlich auf 

der Grundlage der auswärtige Gewalt 119  (also auch auf Ministerebene ohne 

Zustimmung des Landtages), verbindlich abgeschlossen werden.120 Sie können als 

Staatsverträge im materiellen Sinne bezeichnet werde.121 Davon zu unterscheiden 

sind die Verordnungen zur Durchführung von Staatsverträgen (nur bei non-self-

executing Verträgen122) nach Art. 92 Abs. 2 LV123, welche die Regierung alleine 

erlässt. Wie schon weiter oben angeführt, nimmt auch Winkler 124  eine solche 

Unterteilung vor. Diese wird gleich unten im Kapitel „Staatsvertrag im Stufenbau der 

Landesrechtsordnung“ genauer dargestellt. 

Es muss hier noch betont werden, dass auch Verwaltungsvereinbarungen zu den 

völkerrechtlichen Verträgen gezählt werden. Einzig im begrifflichen Zusammenhang 

kann zwischen den beiden Arten im Bezug auf das Abschlussverfahren und der 

politischen oder sachlichen Bedeutung so differenziert werden. Diese Ansicht ist 

auch der Postulatsbeantwortung der Regierung zu entnehmen. Hier ist die Regierung 

nämlich der Auffassung, „dass man Artikel 8 Absatz 2 auch enger deuten kann. Die 

Zustimmung des Landtages ist erforderlich, wenn die Rechtsposition von Individuen 

durch Vertrag verändert werden soll“. 125  Damit kann folglich auch eine 

Verwaltungsvereinbarung zustimmungspflichtig sein, wenn diese Rechte und 

Pflichten für Einzelpersonen begründet. 126  Eine Verwaltungsvereinbarung, welche 

nicht zustimmungspflichtig ist, dennoch dem Landtag zur Genehmigung vorgelegt 

wird und am Ende die Zustimmung erhält, steht daher mindestens auf der Stufe 

eines Gesetzes.127 

Wie schon erwähnt, ist die Unterscheidung zwischen „Staatsvertrag“ und 

„Verwaltungsvereinbarung“ für die vorliegende Arbeit in Bezug auf die vorläufige 

                                            
118

 Nach Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 66ff und Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 10 
auch als vereinfachtes Verfahren bezeichnet. 

119
 Zum Begriff der auswärtigen Gewalt siehe Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995. 

120
 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 7ff. 

121
 Vgl. Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 71ff. 

122
 Vgl. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 550. 

123
 Art. 92. Abs. 2 LV LGBl. 2003/186. 

124
 Vgl. Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 125ff.  

125
 Regierung, Postulatsbentwortung, 1981, S. 12; dazu auch Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995, S. 206: „Die 
Zustimmungsbedürftigkeit basiert nicht nur auf den materiellen Erfordernissen des Art. 8 Abs. 2 LV, sondern 
generell auf der Verpflichtung zur Gewährleistung des in Art. 92 Abs. 2 LV festgeschriebenen 
Legalitätsprinzip“. 

126
 Vgl. Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 19. 

127
 Vgl. Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995, S. 206. 
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Anwendung und ihre Legitimation von grösserer Bedeutung. Zuerst ist es nicht 

einleuchtend, warum auch Verwaltungsvereinbarungen vorläufig angewendet werden 

sollten, da diese ja direkt durch die Exekutive (durch Unterzeichnung und 

Publikation) in Kraft gesetzt werden können.128 Es scheint aber dann plausibel zu 

sein, wenn man bedenkt, dass der/die Vertragspartner bei der innerstaatlichen 

Durchsetzung des Vertrages möglicherweise andere Hürden (parlamentarische 

Zustimmung) zu nehmen haben, als dies in Liechtenstein der Fall ist.129 Ein aktuelles 

Beispiel für einen Staatsvertrag, der nicht durch den LT genehmigungspflichtig ist 

und daher keine Zustimmung benötigt, aber dennoch vorläufig angewendet wurde, 

ist der Beschluss Nr. 18/2015 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (LGBl. 

2016/81).130 

Hinsichtlich der Bedeutung bei der Unterscheidung von „Staatsvertrag“ und 

„Verwaltungsvereinbarung“ kann Becker zitiert werden: „Im Anschluss an die 

Postulatsbeantwortung 131  hat die Unterteilung in „Staatsvertrag“ und 

„Verwaltungsvereinbarung“ auch die Lehre wie ein roter Faden132 durchzogen“133. 

Hier zeigt sich die Wichtigkeit, welche auch Becker dieser Unterscheidung beimisst. 

Ebenfalls zu diesem Thema sehr ausführlich und klar dargestellt Hoop134. 
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 Sofern sich die Abschlusskompetenz der Regierung oder einer untergeordneten Stelle aus einem Gesetz 
ergibt, oder die Grundlage ein bereits durch den LT genehmigter Staatsvertrag ist. Siehe dazu Art. 92 Abs. 2 
und 3 LV. 

129
 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S.179ff. 

130
 Ein aktuelles Beispiel für einen Staatsvertrag der nicht durch den LT genehmigungspflichtig ist und daher 
keine Zustimmung benötigt ist der Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschuss Nr. 18/2015 vom 25. 
Februar 2015 zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens, LGBl. 2016/81, LR-Nr. 0.110.038.46. Wichtig ist hier aber der Hinweis, dass bei dieser 
Betrachtung der Begriff des Staatsvertrages sehr eng gefasst ist. In der systematische Sammlung der 
liechtensteinischen Rechtsvorschriften wird das Staatsvertragsrecht der (LR)-Nummer 0. zugeordnet. Nach 
einer engen Betrachtungsweise werden also alle unter dieser Nummer zugeordneten und publizierten 
Verträge, Abkommen, Vereinbarungen etc. als Staatsverträge definiert. Abänderungen von Abkommen oder 
eine allfällige Grundermächtigung der Regierung durch den LT zum Abschluss von Verträgen und allen 
weiteren folgenden Änderungen wurden damit nicht berücksichtigt. Auch bei der komplexen Materie im 
Bereich des EWR-Rechts wurde keine nähere Unterteilung (z.B. einer Unterscheidung von Verträgen mit 
zwingenden Bestimmungen oder einem Notenaustausch mit reinem Informationscharakter) vorgenommen. 
Hier eine Differenzierung vorzunehmen gestaltet sich als sehr schwierig und würde den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen. 

131
 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981. 

132
 Siehe hierzu Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 124f, der je nach Ihrer Zustimmungsbedürftigkeit oder Nicht-
Zustimmungsbedürftigkeit „zwei Hauptarten von Staatsverträgen“ unterscheidet, sowie nahezu gleichlautend 
Gerard Batliner, Die völkerrechtlichen und politischen Beziehungen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in: LPS Bd. 2, Vaduz 1973, S. 27, der die nicht-
zustimmungsbedürftigen völkerrechtlichen Verträge ebenso wie Winkler in Staatsverträge, 1990, S. 126 
(„Regierungs- und Ressortübereinkommen“) als „Regierungs- und Ressortvereinbarungen“ bezeichnet. 
Ebenso D. Thürer, „Treaty making power" im Fürstentum Liechtenstein: Zum innerstaatlichen Verfahren eines 
allfälligen UNO- Beitritts, in: LJZ 4/1990, S. 141 f, der die Begriffe „Regierungsabkommen“ und 
„Exekutivabkommen“ verwendet, oder A. Ospelt, Welche völkerrechtlichen Verträge bedürfen in der Schweiz 
und im Fürstentum Liechtenstein der Zustimmung des Parlaments? Diplomarbeit St. Gallen 1992, S. 62. 

133
 Vgl. Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 72. 

134
 Vgl. Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995, S. 197ff. 
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3.3.4 Die Rechtsnatur von Staatsverträgen 

Die Rechtsnatur von Staatsverträgen ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen 

Landesrecht und Völkerrecht, also die Art und Weise, wie diese zwei 

Rechtsordnungen zueinander stehen.135 Welche Stellung die Völkerrechtsordnung in 

der hiesigen Landesrechtsordnung einnimmt, wurde oben im 2. Teil schon näher 

beleuchtet. Speziell die Stellung des völkerrechtlichen Vertrages (Staatsvertrag) im 

Landesrecht wurde schon unter Kapitel 2.2.1.3 beschrieben. Darum kann an dieser 

Stelle darauf verwiesen werden.  

3.3.5 Der Staatsvertrag im Stufenbau der Landesrechtsordnung 

„Der innerstaatliche Rang von völkerrechtlichen Normen ist von erheblicher Bedeutung für 

die Individuen und die rechtsanwendenden Gerichts- und Verwaltungsbehörden. Ohne 

Wissen darum gibt es keine Rechtssicherheit. Je nach Beantwortung dieser Frage ist eine 

konkrete Völkerrechtsnorm innerstaatlich in Geltung und wirksam oder (wenn auch 

eventuell völkerrechtswidrig) nicht in Geltung.“136 

Um es schon vorwegzunehmen: eine pauschale Einordnung von Staatsvertragsrecht 

im Stufenbau der Landesrechtsordnung kann nicht vorgenommen werden. Die 

liechtensteinische Verfassung äussert sich nicht dazu, welche Stellung (z.B. 

Gesetzesrang, Verfassungsrang oder doch die Einordnung über der Verfassung) der 

Staatsvertrag im Liechtenstein einnimmt.137  

Das Rangverhältnis zwischen Staatsvertragsrecht und Landesrecht ist umstritten in 

der hiesigen Literatur. Es gilt zwischen den verschiedenen Arten von 

Staatsverträgen, die vor allem deren Inhalt betreffen, zu differenzieren. 

Staatsverträge können Grundrechtscharakter aufweisen, bloss Verordnungsmaterie 

regeln oder aber auch Regelungen beinhalten, die materiell verfassungsändernde 

bzw. verfassungsergänzende Elemente aufweisen. 138  Zur Aufschlüsselung der 

verschiedenen Lehrmeinungen bietet es sich daher an, die verschiedenen Autoren 

„zu Wort kommen zu lassen“. Dadurch soll die Thematik übersichtlich werden, was 

eine Überprüfung des Gesagten erleichtert. 
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 Vgl. Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 199ff. 
136

 Gerard Batliner, Postulat vom 30. Juni 1978 betreffend die Überprüfung der Anwendbarkeit des Völkerrechts 
im Fürstetum Liechtenstein in: Landtagsprotokoll I 1978 S. 227. 

137
 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 29; sowie Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 111; aber 
auch Günther Winkler, Die Verfassungsreform in Liechtenstein, Springer Wien New York, Wien 2003, S. 326. 

138
 Vgl. Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, s. 111ff.; sowie Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 85. 
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Es folgen wörtliche Zitate der einzelnen Autoren, die zum Rangverhältnis des 

Staatsvertrages in der liechtensteinischen Rechtsordnung, Stellung bezogen haben. 

Ferner sollen auch Entscheidungen der Höchstgerichte in Liechtenstein in der 

Übersicht Platz finden. Die Einordnung dieser Zitate erfolgt nach chronologischer 

Gliederung: 

StGH 1978:139 Schon 1972 entschied der StGH im Urteil 1972/1 vom 6. Juli 1972, 

dass eine aufgrund einer generellen Ermächtigung in einem Staatsvertrag erlassene 

Verordnung gesetzmässig sei.140Dies wurde dann im Folgenden 1978 konkretisiert: 

"Dadurch, dass ein Staatsvertrag nach der Genehmigung durch den Landtag im 

Landesgesetzblatt kundgemacht wurde, ist seine Rechtsquellenqualität als eine Vorschrift 

auf der Stufe eines Gesetzes und damit seine rechtsverbindende Kraft und Geltung jedem 

Meinungsstreit entrückt. Diese Feststellung enthebt aber nicht der Notwendigkeit, die 

Qualität dieser verbindenden Kraft zu untersuchen.“ 

Der StGH ging also schon 1978 davon aus, dass unmittelbar anwendbares 

Völkerrecht (self-executing) Gesetzesrang einnimmt.  

Regierung 1981:141 Dieser Ansicht ist auch die Regierung und bestätigt dies in der 

angeführten Postulatsbeantwortung. Sie führt weiter aus: 

„Klar ist somit auch, dass Völkervertragsrecht früheren Gesetzen, späteren oder früheren 

Verordnungen vorgeht. Die von der Regierung eingegangenen und vom Landtag 

genehmigten formellen Staatsverträge können nur durch höher- oder gleichrangige 

innerstaatliche Normen abgeändert, ergänzt oder gar aufgehoben werden.“  

Damit präzisiert die Regierung das Rangverhältnis des Völkerrechts zum 

Landesrecht auch bezüglich einer allfälligen Kollision. Der lex-superior-Grundsatz 

findet also Anwendung, das höherrangige Gesetz verdrängt das niederrangige. 

Zusammenfassend ist die Regierung also der Meinung, dass unmittelbar 

anwendbare Staatsverträge, die vom Landtag genehmigt wurden, Gesetzesrang 

einnehmen und nur durch höher- oder gleichrangige Gesetze ergänzt, aufgehoben 

oder abgeändert werden können. Nun darf die Frage gestellt werden, wie sich das 

Rangverhältnis präsentiert, wenn z.B. durch Staatsverträge „nur“ 

Verordnungsmaterie geregelt werden soll. Daraus, dass die Regierung durch Art. 92. 
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 StGH 19978/8 in LES 1981, S. 5ff, Heft 1 
140

 Entscheidungen der Liechtensteinischen Gerichtshöfe von 1973 – 1978, S. 336 – 340. 
141

 Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 9f. 
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Abs. 2 LV 142  beauftragt wird, zur Durchführung der Gesetze und der direkt 

anwendbaren Staatsverträge erforderliche Verordnungen zu erlassen, ergibt sich, 

dass auch ein direkt anwendbarer Staatsvertrag eine passende Rechtsgrundlage für 

eine Verordnung darstellen kann.143 Dies würde bedeuten, dass Staatsverträge je 

nach Inhalt auch den Rang einer Verordnung einnehmen können. 

Winkler, Staatsverträge 1990:144 Wie weiter oben schon aufgezeigt, nimmt Winkler 

hier eine detaillierte Unterteilung von Staatsverträgen im Stufenbau der 

Landesrechtsordnung vor.  

„Für Liechtensteinische Staatsverträge ist die Rangordnung zunächst eine dualistische, 

das heisst man muss unterscheiden zwischen: 

a) Staatsverträgen, die nur vom Landesfürsten unter Mitwirkung der Regierung 

abgeschlossen werden, und 

b) Staatsverträgen, die auch der Zustimmung des Landtages bedürfen. 

Gleichwohl gibt es nach dem Stufenbau der Liechtensteinischen 

Verfassungsrechtsordnung für beide Haupttypen wiederum mehrere Stufen. Zu 

unterscheiden sind des weiteren: 

a) Staatsverträge in Verfassungsrang (die über das Staatsgebiet, über Hoheitsrechte 

oder über die Grundrechte verfügen, die also Verfassungsmaterie regeln); 

b) Staatsverträge in Gesetzesrang (die den Gesetzen vorbehaltene oder durch 

Gesetze bereits geregelte Materien betreffen); 

c) Staatsverträge in Verordnungsrang (Regierung- und Ressort-, d.h. 

Verwaltungsabkommen), die an entsprechenden Staatsverträgen oder 

Gesetzesmaterie anknüpfen.  

In diese Stufen sind die Staatsverträge, je nach ihrem Charakter, einzuordnen in 

Staatsverträge: 

a) die nur die Staaten binden (Hoheitsrechte); 

b) die auch die Bürger binden (gesetzes- oder verfassungsändernde Staatsverträge); 

c) die nur die Verwaltung binden (gesetzeskräftige bzw. verordnungskräftige 

Staatsverträge).“ 

Die Darstellung von Winkler veranschaulicht systematisch und deutlich die 

Eingliederung von Staatsverträgen in die liechtensteinische Rechtsordnung. Die 

Unterscheidung bei der Einordnung von Staatsverträgen betreffend ihrer Art der 
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 Art. 92. Abs. 2 LV LGBl. 2003/186. 
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 Vgl. Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 84. 
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 Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 125. 
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Entstehung und ihres Inhaltes erscheint logisch und wird auch von weiteren Autoren 

so vorgenommen. Eine wertende Einstufung des Staatsvertrages in die 

liechtensteinische Rechtsordnung nimmt Winkler weiter unten vor (siehe dazu 

Winkler, Verfassungsreform 2003). 

Batliner, EMRK 1990:145 Hier geht es primär um die Einführung der EMRK in die 

liechtensteinische Rechtsordnung. Auch die Europäische Menschrechtskonvention 

ist natürlich ein Staatsvertrag, selbst wenn sie einen Spezialfall darstellt (dazu 

unten): 

 „Der EMRK Verfassungsrang zuzubilligen, die ihrer Natur und ihrem Inhalt nach eine 

Grundrechte-Ordnung ist und zu welcher der Landtag bei der Einführung einstimmig die 

Zustimmung gab, müsste m. E. keineswegs einschliessen, dass auch anderen normativen 

Staatsverträgen derselbe Rang zukäme. Fest steht: Die EMRK gilt innerstaatlich und wird 

unmittelbar angewendet. Weniger klar ist der Rang im liechtensteinischen 

Normengefüge.“ 

Die Regierung hielt es anlässlich des Beitritts „nicht für empfehlenswert“ die EMRK 

im Rangverhältnis klar einzustufen, sie ging aber davon aus, dass ihr mindestens 

Gesetzesrang zukomme. 146  Wegen ihres Grundrechtcharakters nimmt die EMRK 

also eine spezielle Stellung als Staatsvertrag im Rangverhältnis ein. So bleibt auch 

bis jetzt offen, ob ihr „nur“ faktischer Verfassungsrang oder sogar 

Überverfassungsrang zugebilligt wird.147 

Batliner, Schichten 1993:148 In diesem Aufsatz hebt auch Batliner den Staatsvertrag 

mindestens auf Übergesetzes- und Gesetzesstufe: 

„Als (einziges) ungeschriebenes liechtensteinisches Verfassungsrecht gilt die 

völkerrechtsfreundliche Regel der automatischen Adoption des Vertragsvölkerrechts im 

innerstaatlichen Bereich, soweit das Völkerrecht solche Geltung intendiert. Das so 

inkorporierte Völkerrecht steht innerstaatlich teils mindestens auf Verfassungsstufe (z.B. 

verfassungsändernde Bestimmungen des Zollvertrages), sonst aber mindestens auf 

Übergesetzes- und Gesetzesstufe.“  

Damit wird auch hier dem Staatsvertrag mindestens Gesetzesrang eingeräumt. 
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 Gerard Batliner, Die liechtensteinische Rechtsordnung und die Europäische Menschenrechtskonvention in: 
Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 14, 1990, S. 145ff. 
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 Vgl. Thürer, Völkerrechtsordnung, 1998, S. 114. 
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 Vgl. Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 88. 
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 Gerard Batliner, Schichten der liechtensteinischen Verfassung in: Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 16, 
1993, S. 298. 
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Regierung, Volksinitiative 2002:149 In diesem Bericht und Antrag betreffend die 

Vorprüfung der angemeldeten Volksinitiative zur Abänderung der Landesverfassung 

äussert sich die Regierung prägnant und eindeutig zum Thema: 

„In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem Rang des Staatsvertragsrechts 

im innerstaatlichen Recht. Einen allgemeinen Grundsatz, wonach das Völkerrecht dem 

innerstaatlichen Recht vorgeht, kennt das liechtensteinische Recht nicht.“ 

Damit äussert sich die Regierung auch indirekt zum umstrittenen Verhältnis zwischen 

Völkerrechtvertragsrecht und Landesrecht. Aus dieser Ansicht könnte abgeleitet 

werden, dass die Regierung die Eingliederung des Völkervertragsrechts nicht in der 

Tradition des Monismus einstuft.150 

Regierung, Staatsgerichtshofgesetz 2003: 151  Im vorliegenden BuA von 2003 

nimmt die Regierung dagegen klar und deutlich Stellung zum Rangverhältnis. So 

führt sie abschliessend und aufschlussreich aus152: 

„Staatsverträge, durch die Verfassungsinhalte generell abgeändert oder ausser Kraft 

gesetzt werden sollen, müssten unter Mitwirkung des Verfassungsgesetzgebers 

ausdrücklich als Verfassungsgesetze beschlossen bzw. deren verfassungsrelevante 

Inhalte in der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Weise zu Inhalten bestimmter Artikel 

der Landesverfassung gemacht werden. Bisher wurde in Liechtenstein kein Staatsvertrag 

formell in den Verfassungsrang gehoben. Die bestehenden Staatsverträge nehmen daher 

ausnahmslos einen Rang unterhalb der Verfassung ein und können somit grundsätzlich 

auf ihre formelle und materielle Verfassungsmässigkeit geprüft werden. Dies gilt auch für 

jene Staatsverträge, die durch eine Volksabstimmung (Art. 66bis LV) angenommen 

wurden. Gemäss Art. 66bis Abs. 2 LV 153  entscheidet die absolute Mehrheit in einer 

solchen Volksabstimmung lediglich über die Annahme oder Ablehnung eines zuvor 

gemäss Art. 8 Abs. 2 LV gefassten Landtagsbeschlusses. Dadurch erhalten die 

angenommenen Staatsverträge aber keinen formellen Verfassungsrang.  

Staatsverträge können Verfassungs-, Gesetzes- oder Verordnungsmaterien betreffen. Der 

Rang richtet sich gemäss Art. 8 Abs. 2 LV grundsätzlich nach dem Inhalt der betreffenden 

Regelung. Der StGH hat wiederholt festgehalten, den vom Landtag genehmigten 
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 Regierung des Fürstentum Liechtenstein, Bericht und Antrag betreffend die Vorprüfung der angemeldeten 
Volksinitiative zur Abänderung der Landesverfassung, Nr. 88/2002, S. 7. 
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 Vgl. Herbert Wille, Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum und seine Auswirkungen auf das 
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völkerrechtlichen Verträgen komme innerstaatlich mindestens Gesetzesrang zu. 

Staatsverträge, die materiell Verfassungsrecht betreffen, stehen formal zwar unter der 

Verfassung, materiell aber über den Gesetzen (Übergesetzesrang). So haben 

beispielsweise die vier Grundfreiheiten des EWRA154 und die Grundrechte der EMRK 

aufgrund ihres qualifizierten Inhaltes materiell Verfassungsqualität. Sie bilden als 

inhaltliche Ergänzungen von Verfassungsmaterien Verfassungsrecht im materiellen Sinn, 

ohne Verfassungsrecht im formellen Sinn zu sein und stehen daher im Rang unmittelbar 

unter der Landesverfassung.“  

Damit legt die Regierung unmissverständlich ihren Standpunkt zum Thema fest. Der 

Rang von rechtmässig inkorporierten Staatsverträgen richtet sich 

verständlicherweise nach dem Inhalt der betreffenden Regelung. Somit wäre geklärt, 

dass Staatsvertragsrecht in alle Schichten (bis auf den Rang über der Verfassung) 

der Rechtsordnung Eingang finden kann. Den Grundfreiheiten (EWR-Abkommen, 

dazu siehe unten Wille)  und Grundrechten (EMRK) werden aufgrund ihrer Inhalte 

klar materielle Verfassungsqualität zugeschrieben. Ob diese essenziellen Rechte des 

Bürgers sogar über der Verfassung stehen, wurde bis zum heutigen Tage nicht 

beantwortet.155 Denn auch der StGH lässt diese Frage unbeantwortet. Dies geht aus 

der Entscheidung des StGH 2009/202156 hervor: 

„Teilweise wird der EMRK in der Literatur auch Überverfassungsrang zugestanden .... 

Diese letztere Frage kann hier offen bleiben. Es genügt die Feststellung, dass die 

liechtensteinische Rechtsordnung gehalten ist, mit den Vorgaben der EMRK konform zu 

sein.157 

Zum Schluss bezieht die Regierung Stellung zum Vorrang im Sinne des Stufenbaus 

der Rechtsordnung im Inland. So wird darauf hingewiesen, dass die vom LT 

genehmigten und im Gesetzesrang stehenden völkerrechtlichen Verträge jedenfalls 

den Verordnungen und auch den früheren Gesetzten vorgehen (Anwendung des lex-

posterior-Grundsatzes). Staatsverträge im Übergesetzesrang geniessen Vorrang vor 

der einfachen Gesetzgebung. Vorrang vor verfassungsrelevanten Staatsverträgen 

hat jedoch die LV. 158  Ausserdem können Bestimmungen, die materielle 

Verfassungsmässigkeit aufweisen, vom StGH überprüft werden.159 
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 Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum, LGBl. 1995/68. 
155

 Vgl. Büssjäger, Kommentar, 2015, Rz. 88. 
156

 StGH 2009/202 in www.gerichtsentscheide.li (aufgerufen am 10.2.2017). 
157

 StGH 2009/202, Erw. 10.2. in www.gerichtsentscheide.li (aufgerufen am 10.2.2017). 
158

 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 30. 
159

 Kompetenz des StGH zur Überprüfbarkeit erfolgt aus Art. 104 Abs. 2 LV LGBl. 2003/186, dazu unten in 
Kapitel 3.3.6. 

http://www.gerichtsentscheide.li/
http://www.gerichtsentscheide.li/
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Winkler, Verfassungsreform 2003:160  Im Zuge der Verfassungsreform verfasste 

Winkler eine Studie und äusserte sich zum Thema Rangverhältnis folgendermassen:  

„Staatsverträge können materiell nämlich den Rang von Verfassungsrecht oder von 

einfachem Gesetzesrecht, sie können aber auch den Rang von Verordnungsrecht haben. 

Staatsverträge die gemäss Art. 8 der Zustimmung des Landtages bedürfen, haben 

materiell Verfassungsrang in dem Sinn, dass sie ähnlich der Verfassung materiell über 

den Gesetzen formell aber unter der Landesverfassung stehen.“ 

Diese Ansicht ist umstritten und wurde von verschiedenster Seite kritisiert. So z.B. 

Bussjäger in Verfassungskommentar zu Art. 8 LV.161 

Wille, EWR-Abkommen 2005:162 Wille äussert sich in diesem Beitrag zum Rang des 

EWR-Abkommens in der liechtensteinischen Rechtsordnung, nach der Einführung 

des Art. 104 Abs. 2 LV bzgl. der Überprüfung von Staatsverträgen auf ihre 

Verfassungsmässigkeit im Jahre 2003 (LGBl. 2003/186), wie folgt:  

„Ein Verfassungsrang völkerrechtlicher Verträge, die vom Landtag gemäss Art. 8 Abs. 2 

LV genehmigt worden sind, wird nicht ausgeschlossen. Sie nehmen im Landesrecht 

«zumindest Übergesetzesrang» ein. Diese Praxis hat zur Folge, dass einerseits direkt 

anwendbares EWR-Recht in Liechtenstein Geltung beansprucht und andererseits der 

Vorrang des EWR-Rechts zu beachten ist.“ 

„Art. 104 Abs. 2 LV bestimmt das Verhältnis von Verfassungsrecht und 

Staatsvertragsrecht neu und zwar so, dass in die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofes 

auch die Prüfung der Verfassungsmässigkeit von Staatsverträgen fällt. Das heisst nichts 

anderes, als dass die Verfassung gegenüber dem Staatsvertragsrecht Vorrang geniesst. 

Dies kommt in verschiedenen Stellungnahmen der Regierung zum Ausdruck. Der 

Grundtenor lautet, dass die Verfassung den Staatsverträgen grundsätzlich keinen 

Verfassungsrang zuerkenne. Im Bericht vom 1. Oktober 2002 hebt die Regierung 

Staatsverträge «zumindest auf Gesetzesstufe». Im Schreiben vom 22. Oktober 2002 hält 

sie fest, dass völkerrechtliche Verträge «keinen formellen Verfassungsrang erhalten 

(können)» und erblickt «in der neuen Zuständigkeit des Staatsgerichtshofes» den 

Grundsatz eines «Vorranges der Landesverfassung vor den verfassungsrelevanten 

Staatsverträgen». Auffallend ist bei dieser Betrachtungsweise, dass die Praxis des 

Staatsgerichthofes vollständig ausgeblendet bleibt.“ 
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 Winkler, Verfassungsreform, 2003, S. 326. 
161

 Siehe dazu Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 90. 
162

 Vgl. Wille, EWR-Abkommen, 20065, S. 119f. 
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Wille weist darauf hin, dass der Staatsgerichtshof in seiner Praxis nach wie vor das 

EWR-Recht als Verfassungsrecht im materiellen Sinne anwendet und 

innerstaatliches Recht am Massstab des EWR-Rechts prüft. Darauf folgend hält er 

fest, dass bei Heranziehung des EWR-Rechts als verfassungsrechtlicher 

Prüfungsmassstab, dieses auf einer höheren Rangstufe als ein innerstaatliches 

Gesetz stehen müsste. Unter diesen Umständen kann es möglicherweise auch 

höher als das (formelle) Verfassungsrecht eingeordnet werden, dem das EWR-Recht 

vorgehen kann.163 Zum Anwendungsvorrang des EWR-Rechts nahm der StGH 2013 

Stellung in StGH 2013/196.164 

StGH, 2012/166: 165  In dieser Entscheidung nimmt der StGH Stellung zum 

allgemeinen Rangverhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht. Eine 

Präzisierung zum Rangverhältnis der verschiedenen Arten von Staatsverträgen und 

ihren inhaltlichen Normen (Grundrechts-, Gesetzes-, Verordnungscharakter) fehlt 

hier jedoch. 

„Nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes erlangen Völkerrechtsnormen - 

abgesehen von der Pflicht zur völkerrechtskonformen Interpretation des Landesrechts - 

aufgrund des von Liechtenstein anerkannten Adoptionssystems ohne formelle 

Transformation direkt landesinterne Geltung. Dies gilt auch für allgemeine 

Rechtsprinzipien und das Völkergewohnheitsrecht, worunter ebenfalls der völkerrechtliche 

Vertrauensgrundsatz zu subsumieren ist. Solche wichtigen Völkerrechtsnormen haben 

wie völkerrechtliche Verträge mindestens Gesetzesrang und können somit selbständig 

eine gesetzliche Grundlage - auch für Grundrechtseingriffe – darstellen.“ 

Bussjäger, Kommentar 2015:166 Abschliessend und auf den Punkt gebracht, kann 

Bussjäger zitiert werden (die gegenwärtig aktuellste Literatur zur Thematik 

Rangverhältnis von Völkerrecht und Landesrecht in Liechtenstein). Seine Aussagen 

decken sich zum grösstenteils mit den Ausführungen der Regierung aus dem Bericht 

und Antrag zum Staatsgerichtshofgesetz von 2003 (siehe oben):  
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 Vgl. Wille, EWR-Abkommen, 2005, S. 120f. 
164

 Dazu der StGH in seinem einführenden Leitsatz 1 in der Entscheidung StGH 2013/196 in 
www.gerichtsentscheide.li (abgerufen am 13.2.2017): „Nach ständiger Rechtsprechung des 
Staatsgerichtshofes kommt dem unmittelbar anwendbaren EWR-Recht gegenüber entgegenstehendem 
innerstaatlichem Recht ein Anwendungsvorrang zu, soweit dieses nicht gegen Grundprinzipien und 
Kerngehalte der Grundrechte der Landesverfassung verstösst. Als Folge dieses Vorrangs wird nationales 
Recht, welches dem unmittelbar anwendbaren EWR-Recht entgegensteht, automatisch verdrängt und ist im 
konkreten Fall nicht anwendbar.“ 

165
 StGH 2012/166 in www.gerichtsentscheide.li (abgerufen am 13.2.2017), 2012, Rz. 3.5 der Begründung. 
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 Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 90. 

http://www.gerichtsentscheide.li/
http://www.gerichtsentscheide.li/
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„Jene Staatsverträge, die nicht dem Regime des EWR entstammen und nicht den 

Grundrechtskomplex der EMRK betreffen, stehen auf jener Rechtsstufe, der ihnen bei 

inhaltlicher Betrachtung zukommt. Im Regelfall werden die vom Landtag genehmigten 

Staatsverträge Gesetzesrang aufweisen, andere Staatsverträge hingegen werden 

lediglich auf Verordnungsstufe stehen.“167 

Eine generelle Einstufung des Staatsvertrages in die Normenhierarchie des 

Landesrechts, die für alle Verträge gleichlautend sein würde, kann es demnach nicht 

geben. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Eingliederung einer 

völkerrechtlichen Norm in die liechtensteinische Rechtsordnung vom jeweiligen 

Staatsvertrag selbst (Art und Inhalt) ausgeht.  

3.3.6 Überprüfung von Staatsverträgen durch den Staatsgerichtshof 

Im Zuge der Verfassungsreform von 2003 wurde dem Staatsgerichtshof mit dem neu 

gefassten Art. 104 Abs. 2 LV die Zuständigkeit zur Überprüfung von Staatsverträgen 

auf ihre Verfassungsmässigkeit übertragen. 168  Dementsprechend ist zu diesem 

Thema vielfältige Literatur in Liechtenstein vorhanden.169 Da dies aber nicht den 

Kern dieser Arbeit betrifft, wird die Überprüfbarkeit von Staatsverträgen durch den 

StGH nur am Rande behandelt. Es drängt sich aber dennoch grundsätzliche die 

Frage auf, ob auch vorläufig angewendete Staatsverträge vom Staatsgerichtshof auf 

ihre Verfassungsmässigkeit hin geprüft werden können. Diese Frage hängt natürlich 

eng mit der Rechtswirkung der vorläufigen Anwendung in der innerstaatlichen 

Rechtsordnung zusammen. Ist also die Rechtswirkung des vorläufig angewendeten 

Staatsvertrages mit der eines konventionell abgeschlossenen vergleichbar, müsste 

demnach dasselbe bzgl. der Überprüfbarkeit dieser Verträge durch den StGH 

gelten.170 

In Art. 104 Abs. 2 der Landesverfassung heisst es wie folgt: 

                                            
167

 Präzisierend führt Bussjäger noch aus: „Dass alle vom Landtag genehmigten Staatsverträge materiellen 
Verfassungsrang in dem Sinn geniessen sollen, dass sie ähnlich der Verfassung materiell über den Gesetzen, 
formell aber unter der Landesverfassung stehen, wie dies Winkler annimmt, trifft hingegen nicht zu. Dies 
würde bedeuten, dass alle Staatsverträge Prüfungsmassstab für das unterhalb der Verfassungsstufe erzeugte 
Recht bilden müssten. Dies kann der Regelung des Art. 104 Abs. 2 LV, der Gesetze und Staatsverträge 
erkennbar gleichsetzt, nicht entnommen werden.“ 

168
 Siehe Art. 104 Abs. 2 LV LGBl. 2003/186. 

169
 Siehe dazu: Regierung, Postulatsbeantwortung, 1981, S. 15ff; Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, S. 26ff; 
Günther Winkler, Die Prüfung von Staatsverträgen durch den Staatsgerichtshof I + II in News&Jus, 2/2004, S. 
159 – 191; oder Winkler, Verfassungsreform, Wien 2003, S. 321ff; oder Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 
Schaan 2003, S. 454ff; Wille, EWR-Abkommen, 2005, S. 119ff; oder Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 83ff. 

170
 Siehe zur Bindungswirkung von vorläufig angewendeten Staatsverträgen weiter unten Kapitel 4.3.1. 
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2) In seine (dem Staatsgerichtshof) Kompetenzen fallen weiter die Prüfung der 

Verfassungsmässigkeit von Gesetzen und Staatsverträgen sowie der 

Gesetzmässigkeit der Regierungsverordnungen; in diesen Angelegenheiten urteilt er 

kassatorisch. Endlich fungiert er auch als Wahlgerichtshof. 

Der StGH ist also in seiner Entscheidungsbefugnis auf ein kassatorisches Urteil 

beschränkt. Dies hat die Aufhebung eines verfassungswidrigen Staatsvertrages, der 

unmittelbar anwendbar (self-executing) ist oder durch einen Umsetzungsakt 

Verbindlichkeit erlangt hat, zur Folge. Die Aufhebung der innerstaatliche Geltung und 

Verbindlichkeit dieser Norm oder des gesamten Vertragswerkes ist damit die 

Konsequenz. 171  Die Regierung führt aber in ihrem Bericht und Antrag zur 

Neufassung des Staatsgerichtshofgesetz aus, dass der Begriff der Kassation „nicht 

zu verallgemeinern und absolut zu setzen ist“172. Die Tragweite der Aufhebung hängt 

von verschiedenen Faktoren wie dem des Antrages zur Aufhebung, nach dem 

Anlass der Prüfung und nach der Eigenart des Staatsvertrages ab.173 Nun kann die 

Frage gestellt werden, was die aufhebende Wirkung von Staatsverträgen nach Art. 

104 Abs. 2 LV für Rechtsfolgen mit sich bringt. Im innerstaatlichen Rechtsbereich hat 

eine kassatorische Entscheidung grundsätzlich das Ausscheiden dieser Norm aus 

der innerstaatlichen Rechtsordnung zur Folge. Die aufhebende Wirkung des Art. 104 

Abs. 2 LV betreffe jedoch nur die innerstaatliche Vollziehung (Wirksamkeit). Somit 

sei die Aufhebung der Verbindlichkeit nur für den innerstaatlichen 

Anwendungsbereich von Bedeutung und berühre sowohl die formale völkerrechtliche 

Geltung des Staatsvertrages als auch die damit einhergehenden völkerrechtlichen 

Rechte und Pflichten nicht. 174  Es ist also bei der Aufhebung von 

Staatsvertragsnormen wegen Verfassungswidrigkeit zwischen der „völkerrechtlichen 

Verbindlichkeit“ und der „innerstaatlichen Wirkung“ zu differenzieren. 175  Die 

Aufhebung der staatvertragsrechtlichen Norm (die durch Adoption Eingang in die 

Rechtsordnung gefunden hat) durch den StGH, hat damit die innerstaatliche 

Unanwendbarkeit zur Folge.176 Zusammenfassend zum Thema Überprüfbarkeit von 

Staatsverträgen stellt sich die Frage, ob auch nicht unmittelbar anwendbare (non-

self-executing) Staatsverträge der Prüfung durch den Staatsgerichtshof unterliegen?  
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 Vgl. Winkler, Prüfung von Staatsverträgen, 2004, S. 163. 
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 Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 38. 
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 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 38. 
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 Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 39. 
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 Siehe StGH 1990/13, LES 1991, S. 140. 
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 Vgl. Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 39. 
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„Ein „non-self-executing“ Staatsvertrag ist in einem bestimmten Verfahren weder von 

einem Gericht noch vom StGH selbst anzuwenden und scheidet daher mangels 

innerstaatlicher Verbindlichkeit in einem gerichtlichen Vorfragenbereich als ein 

Prozessgegenstand vor dem StGH von vornherein aus.“177 

Eine Überprüfung von Staatsverträgen durch den StGH ist also gemäss der 

Regierung klar auf unmittelbar anwendbare staatsvertragsrechtliche Normen 

beschränkt. 

3.4 Das Abschlussverfahren von völkerrechtlichen Verträgen  

Von erheblicher Bedeutung in dieser Arbeit ist die Kompetenzordnung und der Ablauf 

beim Verfahren zum Abschluss von Staatsverträgen. Denn bei der vorläufigen 

Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen handelt es sich um eine Modifizierung 

der verschiedenen Phasen des Abschlussverfahrens, welche unter anderem auf die 

zeitliche Wirkung des Vertrages und das Inkrafttreten einen Einfluss haben kann.178 

Im Zuge der vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen stellt sich auch die Frage, 

ob der Regierung grundsätzlich die Kompetenz zukommt, Staatsverträge vorläufig 

anzuwenden, ohne dabei die Zustimmung des Landtages abzuwarten. Diese Frage 

rührt daher, dass der Grund für eine vorläufige Anwendung oft mit einer gewissen 

Dringlichkeit einhergeht (dazu weiter unten). Daher wird hier der genaue Ablauf des 

Verfahrens zum Abschluss von Staatsverträgen und die dafür zuständigen Organe 

detailliert herausgearbeitet und dargestellt.  

3.4.1 Verfahrensschritte beim Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen 

Da keinem Verhandlungspartner zugemutet werden kann, dass er sich vor dem 

Vertragsabschluss mit dem innerstaatlichen Recht des anderen Staates oder den 

Regeln einer internationalen Organisation vertraut macht oder vorgängig überprüft, 

ob der jeweilige Verhandlungspartner zur Unterzeichnung oder zum Abschluss 

innerstaatlich ermächtigt worden ist, hat sich auf internationaler Ebene ein 

standardisiertes Abschlussverfahren etabliert. Diese Regeln haben zum Teil auch 

Eingang in die Wiener Vertragsrechtskonvention gefunden und wurden dort teilweise 

ausgebaut. In Art. 7 WVK 179  wird beispielsweise festgelegt, welche Organe wie 

auftreten müssen, um als verhandlungs- und/oder als abschlussbefugt akzeptiert zu 
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 Regierung, Staatsgerichtshofgesetz, 2003, S. 36. 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 21ff. 
179

 Art. 7 WVK LGBl. 1990/71. 
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werden.180 Grundsätzlich kommen für den Abschluss von Staatsverträgen zwischen 

zwei oder mehreren Staaten oder zwischen Staaten und internationalen 

Organisationen zwei unterschiedliche Abschlussverfahren in Frage. Es wird 

unterschieden zwischen dem zusammengesetzten (mehrphasigen 181 , 

qualifizierten182) und dem einfachen (einphasigen183, vereinfachten184) Verfahren. 

Diese Unterteilung geht auf die einzelnen Verfahrensstufen im Ablauf zurück.185 

Das zusammengesetzte Verfahren kommt dort zur Anwendung, wo es um Verträge 

von besonderer Bedeutung (also nicht Verwaltungsmaterie) geht, sodass hier ein 

mehrphasiges Vertragsschlussverfahren eingeleitet wird, bei dem verschiedene 

Organe mitwirken und die Bindungswirkung für den Staat meist durch die Abgabe 

einer Erklärung des Staatsoberhaupts eintritt. 186  Zur Veranschaulichung des 

zusammengesetzten Verfahrens bietet sich eine systematische Darstellung des 

Ablaufs und der einzelnen Phasen an: 

Übersicht zusammengesetztes Verfahren187 

Nach den diplomatischen Vorverhandlungen (auch Sondierungen) und der Prüfung 

der Vollmacht des Verhandlungspartners (oft Unterhändler) folgt die erste Phase des 

Abschlussverfahrens. 

 

1. Phase: Verhandlung 

Hier wird der Vertragstext durch die verhandlungsbefugten Organe ausgehandelt. 

Dies geschieht bei multilateralen Verhandlungen meist innerhalb von 

internationalen Organisationen oder auf von der Organisation einberufenen 

Konferenzen. Oft geht die Initiative solcher Abkommen von internationalen 

Organisationen selbst aus.188 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen 2014, S. 369. 
181

 Vgl. Verdross/Simma, 1984, S. 450. 
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 Vgl. Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 67. 
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 Vgl. Verdross/Simma, 1984, S. 450. 
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 Vgl. Becker, Völkerrecht und Landesrecht, 2003, S. 67. 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 398. 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 398. 
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 Vgl. zu den folgenden Ausführungen in dieser Übersicht Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 399ff; 
Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 450ff; und auch Andreas von Aurnauld, Völkerrecht, 2. 

Aufl. C.F. Müller (Hrsg.), Kiel 2014, S. 80ff. 
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 Vgl. Binder / Zemanek, Völkervertragsrecht, 2013, S. 58. 
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2. Phase (fakultativ): Paraphierung / Schlussakte 

Die verhandlungsbefugten Organe legen in dieser zweiten Phase den Vertragstext 

vorläufig fest (Paraphierung durch Unterhändler mit Namenskürzel). Bei 

multilateralen Abkommen auf Konferenzen geschieht dies meist mittels einer 

Schlussakte. Der Vertragstext kann nachträglich durch neue Verhandlungen aber 

noch abgeändert werden.189  

 

3. Phase: Unterzeichnung 

Durch die Unterzeichnung wird der Vertragstext endgültig festgelegt. Dies 

geschieht häufig in einem feierlichen Rahmen und durch ein, nach dem jeweiligen 

Verfassungsrecht, zuständiges Organ.190 Änderungen am Text sind ab hier nicht 

mehr möglich (ausdrückliche Annahme des vereinbarten Vertragstextes als 

authentisch). Der Vertrag selbst ist noch nicht bindend, nur der Text wurde 

verbindlich vereinbart. Mit der Unterzeichnung wird ein paraphierter Vertragstext 

bestätigt. Im Gegensatz zum zusammengesetzten Verfahren 191  führt dies im 

einfachen Verfahren oft schon zur Bindungswirkung für die Parteien.192 Ab dem 

Zeitpunkt der Unterzeichnung gilt das Frustrationsverbot gem. Art. 18 WVK193. 

Das bedeutet, dass ein Staat verpflichtet ist, „sich aller Handlungen zu enthalten, 

die Ziel und Zweck eines Vertrages vereiteln würden, 

a) wenn er unter Vorbehalt der Ratifikation, Annahme und Genehmigung den 

Vertrag unterzeichnet oder Urkunden ausgetauscht hat, die einen Vertrag 

bilden, solange er seine Absicht nicht klar zu erkennen gegeben hat, nicht 

Vertragspartei zu werden, oder 

b) wenn er seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, 

ausgedrückt hat, und zwar bis zum Inkrafttreten des Vertrages und unter der 

Voraussetzung, dass sich das Inkrafttreten nicht ungebührlich verzögert. 

Dies soll nicht heissen, dass der Staat nicht mehr von dieser Bindung zurücktreten 

kann. Möchte sich nämlich ein Staat von dieser Bindung befreien, so muss er 

seine Absicht klar und deutlich zu erkennen geben, nicht mehr Vertragspartei sein 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 399. 
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 Vgl. Von Arnauld, Völkerrecht, 2014, S. 81. 
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 Siehe zur Bindungswirkung im zusammengesetzten Verfahren weiter unten 5. Phase, Ratifikation. 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, S. 402. 
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 Art. 18 WVK LGBl. 1990/71. 
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zu wollen. Ein Verstoss gegen das Frustrationsverbot wäre damit also nicht mehr 

möglich.194 

 

4. Phase: Innerstaatliches Zustimmungsverfahren 

Die Erfordernisse für die innerstaatliche Zustimmung der jeweiligen Staaten 

ergeben sich aus den staatlichen Rechtsordnungen selbst (meist aus der 

Verfassung). Diese vierte Phase ist daher vorwiegend eine rein innerstaatliche 

Angelegenheit.195 

Somit kann dieses Zustimmungserfordernis von Staat zu Staat unterschiedlich 

sein und hängt vom Inhalt des vereinbarten Vertrages ab. In Liechtenstein ergibt 

sich die Genehmigungspflicht durch den Landtag aus Art. 8 Abs. 2 LV. Meist geht 

es also um die notwendige Zustimmung des Parlaments (Volksvertretung), damit 

die Regierung bedeutende rechtliche Änderungen für den Staat und dessen 

Bevölkerung nicht eigenmächtig vornehmen kann. Im Zusammenhang mit der 

innerstaatlichen Zustimmungspflicht ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein 

innerstaatlicher Verstoss gegen diese Verpflichtung, also z.B. dem Übergehen des 

Parlaments, dem Inkrafttreten und damit der rechtlichen Bindungswirkung an das 

Vertragswerk nicht schadet, ausser der Verstoss war offenkundig. Dies geht klar 

aus Art. 46 WVK196 hervor.197 

Diese Phase ist entscheidend mit Blick auf die vorläufige Anwendung von 

völkerrechtlichen Verträgen.198 Durch die vorläufige Anwendung eines Vertrages 

kann beispielsweise das innerstaatliche Zustimmungsverfahren für eine gewisse 

Zeit aufgeschoben werden und der Vertrag schon vorher angewendet werden. Ein 

Grund dafür kann etwa die Dringlichkeit der vorliegenden Vereinbarung 

darstellen.199 
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 Vgl. Von Arnauld, Völkerrecht, 2014, S. 82f. 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 399ff. 
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 Art. 46 WVK LGBl. 199/71; siehe auch Art. 27 WVK LGBl. 1990/71. 
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 Siehe dazu und spezielle zur Evidenztheorie auch Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 1984, S. 443ff. 
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 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 22: „Wenn ein Vertrag in Kraft tritt, erlangt er zu diesem Zeitpunkt 
Geltung. Er wird dann auf alle die konkreten Lebenssachverhalte angewendet, die unter seine Bestimmungen 
subsumiert werden können. Die vorläufige Anwendung eines Vertrages ist nun die konkrete Anwendung des 
Vertrages vor seinem endgültigen Inkrafttreten und folglich vor seiner allgemeinen Anwendbarkeit. Deshalb 
kann die vorläufige Anwendung grundsätzlich nur in der Zeit zwischen der Unterzeichnung und dem 
endgültigen Inkrafttreten des Vertrages auftreten.“ 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 30ff. 
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5. Phase: Ratifikation 

Hier erfolgt im Normalfall die endgültige Bindung an den Vertrag durch die 

Zustimmung eines Staates. Diese Zustimmung kann durch Ratifikation, 

Unterzeichnung, Notenwechsel, Beitritt etc. ausgedrückt werden. Es handelt sich 

dabei um die nach aussen gerichtete, völkerrechtliche Erklärung eines Staates, 

durch diesen Vertrag gebunden zu sein. 200  Die Abgabe dieser 

Erklärung/Zustimmung (in der Regel durch Übergabe oder Hinterlegung der 

Ratifikationsurkunde) erfolgt meist durch das Staatsoberhaupt oder ein dafür 

bevollmächtigtes Organ, wie etwa durch den zuständigen Minister und kann erst 

nach einem positiven innerstaatlichen Zustimmungsverfahren durchgeführt 

werden.201 

Eine vorläufige Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrages erfolgt also im 

Normalfall vor einer allfälligen Ratifikation (siehe dazu gleich unten 

Bindungswirkung vs. Inkrafttreten).202  

Von der Bindungswirkung der Ratifikation muss das Inkrafttreten des Vertrages 

unterschieden werden. Diese zwei Rechtswirkungen gilt es zu unterscheiden, 

denn sie fallen zeitlich gesehen nicht notwendigerweise zusammen. Eine 

mehrjährige Zeitspanne zwischen der subjektiven Bindung der Staaten und dem 

objektiven Inkrafttreten des Vertrages ist keine Seltenheit. 203  Dies hängt vom 

Vertrag und seinen Bestimmungen selbst ab.204 Auch zwischen den Phasen der 

Ratifikation und des Inkrafttretens gilt das oben erwähnte Frustrationsverbot des 

Art. 18 WVK, sofern sich das Inkrafttreten nicht ungebührlich verzögert.205 

Daraus ergibt sich neben dem Beispiel der Dringlichkeit ein weiterer 

Anwendungsgrund für die vorläufige Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen. 

Die Staaten können nämlich eine vorläufige Anwendung des Vertrages oder 

einzelner Bestimmungen vereinbaren und damit dem Inkrafttreten des Vertrages 

vorgreifen, wenn z.B. noch keine genügende Anzahl an Ratifikationsurkunden 
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erreicht werden konnte, diese Staaten den Vertrag aber schon vorher anwenden 

möchten.206 

Völkerrechtliche Verträge von untergeordneter Bedeutung wie beispielsweise 

Verwaltungsvereinbarungen werden im einfachen Verfahren durchgeführt. Hier 

können die Verträge nach den Sondierungen und nach der anschliessenden 

Verhandlung mit Unterzeichnung oder durch Austausch der Vertragsurkunde durch 

die dazu bevollmächtigten Organe Verbindlichkeit erlangen.207 Im Gegensatz zum 

zusammengesetzten Verfahren dürfte für diese Verträge also eine 

Zustimmungspflicht eines Parlaments nicht vorgesehen sein, um diese 

Verbindlichkeit im Wege des vereinfachten Verfahrens einzugehen. 

3.4.2 Der Abschluss von Staatsverträgen in Liechtenstein gem. Art. 8 LV 

In diesem Kapitel geht es vor allem um die Behandlung jener Verträge, die zum 

Abschluss und zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung des Landtags bedürfen. Denn im 

Bezug auf die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen können sich gerade in 

diesem Bereich verfassungsrechtliche Probleme ergeben.208 Zuerst wird aber kurz 

auf die Vertretungsbefugnis des Landes in auswärtigen Angelegenheiten 

eingegangen.  

In Liechtenstein ergibt sich die Durchführung und die Kompetenz zum Abschluss von 

Staatsverträgen aus Art. 8 der Liechtensteinischen Verfassung. Gemäss Abs. 1 leg. 

cit. vertritt der Landesfürst, unbeschadet der erforderlichen Mitwirkung der 

verantwortlichen Regierung, den Staat in allen seinen Verhältnissen gegen 

auswärtige Staaten. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass dem Fürsten die alleinige 

Abschlussbefugnis im Sinne der Verfassung zukommt. So ist aus Art. 78 Abs. 1 

LV209  zu entnehmen, dass die gesamte Landesverwaltung grundsätzlich von der 

Regierung besorgt wird, dazu gehören auch die auswärtigen Angelegenheiten.210 

Eine isolierte Vertretung würde unweigerlich zu Spannungen führen, wenn Regierung 

und Landesfürst jeweils eine eigene Aussenpolitik betreiben würden. Ausserdem 

würde dies nicht dem dualistischen Konzept der Verfassung entsprechen, wonach 
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die Staatsgewalt von Fürst und Volk ausgeht und damit eine zweigeteilte ist.211 Eine 

erforderliche Mitwirkung der Regierung bei der Bestellung der auswärtigen 

Angelegenheiten steht also ausserfrage.212 Denn zur Auswärtigen Gewalt zählen im 

Besonderen die Verhandlung und der Abschluss von Staatsverträgen. So führt Hoop 

aus, „dass die treaty-making power als Kernstück der Auswärtigen Gewalt zu 

betrachten sei“213. 

3.4.2.1 Die Zustimmungspflicht des Landtages gem. Art. 8 Abs. 2 LV 

Nachdem also die Vertretung des Landes nach Aussen geklärt wurde, kann nun auf 

die oft angesprochene Zustimmungspflicht des Landtags, für gewisse Staatsverträge, 

eingegangen werden. Die Genehmigungspflicht durch den Landtag ist für die 

Entstehung und Geltung im Inland für gewisse Verträge erforderlich. Ein Verstoss 

gegen diese Genehmigungspflicht bei der Einführung eines Staatsvertrages in die 

liechtensteinische Rechtsordnung hat die Konsequenz, dass der Staatsvertrag 

innerstaatlich keinerlei Rechtswirkung entfaltet.214 Diese absolute Nichtigkeit215 hat 

zur Folge, dass Behörden den Staatsvertrag nicht anwenden dürfen und dieser auch 

für die Bürger weder Rechte noch Pflichten begründen kann.216 Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass das Fürstentum durch diesen Vertrag nicht schon völkerrechtlich 

gebunden und damit z.T. auch völkerrechtlich verantwortlich gemacht werden kann. 

Denn wie schon oben ausgeführt, gilt ab dem Zeitpunkt einer allfälligen 

Unterzeichnung des Vertragstextes (womit schon eine gewisse Vorwirkung des 

Vertrages eintreten kann) das Frustrationsverbot des Art. 18 WVK.217 Es ist aber 

dennoch festzuhalten, dass alleine durch die Zustimmung des Landtages, der 

Staatsvertrag noch keine Gesetzeskraft erlangt.218 
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Die Genehmigungspflicht durch den LT hat förmlich zu erfolgen. Zudem kann der LT 

einem ihm vorgelegten Staatsvertrag nur en bloc zustimmen oder ihm gleichfalls en 

bloc die Zustimmung versagen. Eine inhaltliche Gestaltungsmöglichkeit, also z.B. 

eine Änderung des Vertragstextes, ist dem Landtag nicht möglich. Das gleiche gilt für 

die Befugnisse der Aussenpolitischen Kommission des LT. 219  Gemäss Art. 67 

GOLT220 prüft und begutachtet diese die zustimmungspflichtigen Staatsverträge und 

nimmt in Zusammenarbeit mit der Regierung in auswärtigen Angelegenheiten die 

Interessen des Landes wahr. Es versteht sich also von selbst, dass eine möglichst 

frühe Einbindung des LT in die Ausgestaltung der Verträge eine drohende Ablehnung 

eines Staatsvertrages durch den LT vorbeugen könnte. Denn eine solche Ablehnung 

nach langwierigen Verhandlungen könnte die Regierung gegenüber seinen 

internationalen Verhandlungspartner geradezu diskreditieren. 221  Dies wird nie im 

Sinne der Regierung und dem Wohl des Landes sein. Daher sollte eine solche 

Pattsituation vermieden werden. 

Die Zustimmung des Landtages ist jedoch nicht für jeden Staatsvertrag schlechthin 

vorgesehen, sondern nur für Staatsverträge, 

 durch die Staatsgebiet abgetreten  

 oder Staatseigentum veräussert,  

 über Staatshoheitsrechte oder Staatsregale verfügt,  

 eine neue Last auf das Fürstentum oder seine Angehörigen übernommen  

 oder eine Verpflichtung, durch die den Rechten der Landesangehörigen 

Eintrag getan würde,  

eingegangen werden soll.  

Diese Kategorien aus Art. 8 Abs. 2 LV sind sehr weit gefasst. 222  Eine 

Zustimmungspflicht des Landtages ist also für eine Vielzahl von Staatsverträgen 

erforderlich.  

Das Abtreten (aber auch der Zugewinn) von Staatsgebiet verlangt selbstredend 

gerade in einem Kleinstaat wie Liechtenstein die Zustimmung des Landtages. Selbst 
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kleine Grenzbereinigungen zählen zu dieser Kategorie. Ein bestimmtes Mass einer 

Fläche, die betroffen sein muss, gibt es also nicht.223  

Auch die Veräusserung von Staatseigentum ist weit gefasst. So umfasst er sowohl 

bewegliches, als auch unbewegliches Vermögen, wie auch die unentgeltliche 

Veräusserung von Staatsvermögen.224 „Man wird davon auszugehen haben, dass 

ein ins Gewicht fallender ideeller oder materieller Wert gegeben sein muss, um die 

Zustimmugsbedürftigkeit des Staatsvertrages auszulösen.“225  

Der Tatbestand der Verfügung über Staathoheitsrechte oder Staatsregale gelangt 

wesentlich häufiger zur Anwendung, als jener, der Veräusserung von 

Staatseigentum. 226  Zuerst zum Begriff der Hoheitsrechte. Damit wird eine 

Übertragung der einzelnen Hoheitsrechte des Staates auf einen anderen Staat oder 

auf eine zwischenstaatliche Einrichtung verstanden. Dazu zählt beispielsweise auch 

der Beitritt zu einer internationalen Organisation, wenn dieser 

Rechtssetzungsbefugnis in gewissen Bereichen zukommt und dieses Recht durch 

Adoption und self-executing direkt Eingang in die hiesige Rechtsordnung findet.227 

Ein anderes Beispiel bildet vor allem der Zollvertrag mit der Schweiz. Hier hat 

Liechtenstein in gewissen Bereichen die Rechtssetzungsbefugnis an die 

Eidgenossen abgetreten und hat dadurch keinen direkten Einfluss mehr, in diese 

Bereiche einzugreifen.228  Aber nicht nur die Übertragung von Hoheitsrechten auf 

andere Staaten, sondern auch die Ermächtigung ausländischer Staaten oder 

internationalen Organisationen, auf dem Staatsgebiet des Landes Hoheitsakte 

vorzunehmen, werden von diesem Tatbestand umfasst. Auch umgekehrt zählen 

Ermächtigungen anderer Staaten dazu, wenn diese Hoheitsrechte auf Liechtenstein 

übertragen, um auf ihrem Territorium Hoheitsakte vorzunehmen. Diese 

Übertragungen von Hoheitsakten durch Vertrag werden als Staatsservitute 

bezeichnet. 229  Es ist also eigentlich einleuchtend, dass eine Zustimmung des 

Landtages erforderlich ist, wenn durch einen Staatsvertrag eine „spürbare 

Beschränkung staatlicher Souveränität“ herbeigeführt werden soll.230 Der Begriff der 

Staatsregale muss ebenfalls genauer definiert werden. Staatsregale sind 
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monopolartige Rechte des Staates wie z.B. das Zollwesen, der Forst- und Bergbau, 

das Jagd- und Fischereirecht oder auch das Salzmonopol.231 „Der Tatbestand des 

Art. 8 Abs. 2 LV ist allerdings nicht auf diese aktuellen Regalsachen beschränkt, 

sondern erfasst alle Gegenstände, welche die Rechtsordnung zu Regalsachen 

erklärt.“232 

Durch den Landtag zu genehmigen sind sodann auch Staatsverträge, durch die eine 

neue Last für das Liechtenstein und seine Angehörigen übernommen wird. Auch 

dieser Tatbestand ist durch seine Formulierung sehr weit gefasst und bildet dadurch 

einen Auffangtatbestand für viele Staatsverträge. Der verschiedenen Literatur233 ist 

zu entnehmen, dass es sich bei der hier angesprochenen Last eindeutig nur um 

finanzielle Belastungen handeln kann, da andere Tatbestände des Art. 8 Abs. 2 LV 

schon auf diverse andere Spielformen von Verpflichtungen eingehen.234 Wie hoch 

diese finanzielle Belastung ziffernmässig sein muss, damit eine Zustimmung 

erforderlich wird, ist der Verfassung naturgemäss nicht zu entnehmen. Selbst 

minimalste finanzielle Belastungen dem Landtag vorzulegen wäre wohl kaum 

praktikabel und auch realitätsfremd. Hier eine Wertgrenze zu ziehen ist wohl 

unumgänglich. Thürer setzt hier als „Indiz und Ausgangspunkt“ bei Art. 66 Abs. 1 

LV235 an236, wo eine einmalige Ausgabe von 500'000 Franken oder eine jährlich 

wiederkehrende neue Ausgabe von 250'000 Franken in einem Gesetz oder 

Finanzbeschluss dem fakultativen Referendum unterliegt.  

Das letzte Kriterium des Art. 8 Abs. 2 LV, der Eintrag in die Rechte der 

Landesangehörigen, schnürt die Zustimmungsbedürftigkeit noch etwas enger. So 

führt die Regierung in ihrer Postulatsbeantwortung von 1981 aus, dass Art. 8 Abs. 2 

LV eng zu deuten ist. Die Zustimmung des Landtages soll dann erforderlich sein, 

wenn die Rechtsposition von Individuen durch Vertrag (Staatsvertrag) verändert 

werden soll. Diese Veränderungen von Rechtspositionen des Einzelnen müssen 

nicht nur verfassungsändernder Natur sein. 237  Auch verfassungsergänzende 

Staatsverträge und solche, die durch Adoption und self-executing Charakter auf der 
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Stufe eines Gesetzten stehen, werden dabei erfasst und bedürfen daher natürlich der 

Zustimmung des Landtages.  

Ergänzend zu diesen Ausführungen und hinsichtlich der Kriterien des Art. 8 Abs. 2 

LV muss aber noch auf das wegweisende Gutachten des Staatsgerichtshofes (StGH 

1995/14)238  hingewiesen werden, wo dieser detailliert herausgebildet hat, welche 

Staatsverträge einer Zustimmung des Landtages bedürfen und welche nicht. Anstoß 

für dieses Gutachten war die Frage über das Verhältnis des EWR-Rechts zum 

Landesrecht und damit verbunden die Auslegung des Art. 8 Abs. 2 LV 239 . Die 

Kriterien dieser Entscheidung stellen sogleich den Leitfaden dieser Arbeit dar, woran 

die Zustimmungspflicht des Landtages gemessen wird. Im Umkehrschluss daran 

zeigt sich, welche Staatsverträge dem Landtag nicht vorgelegt werden müssen und 

daher von der Regierung alleine, unter Mitwirkung des Landesfürsten, 

abgeschlossen werden können. So führt der Staatsgerichtshof im Einzelnen in seiner 

Begründung aus:  

a) Verschiedene der in Art. 8 Abs. 2 LV genannten Zustimmungskategorien wie vor allem 

die Abtretung von Staatsgebiet oder die Veräußerung von Staatseigentum kommen in den 

hier zu beurteilenden Fällen nicht in Betracht. 

- Rechtsakte, die liechtensteinisches Gesetzesrecht ändern, sind in jedem Fall der 

Zustimmung des Landtages zu unterbreiten; betreffen Rechtsakte jedoch Sachbereiche, 

deren Regelung innerstaatlich zur Gänze der Regierung zusteht, ist keine 

parlamentarische Zustimmung erforderlich. 

- Rechtsakte, die eine Beteiligung des Fürstentums Liechtenstein an Programmen mit 

finanziellen Auswirkungen bzw. Rückwirkungen vorsehen, die innerstaatlich dem 

Referendum unterstehen, bedürfen der Zustimmung des Landtages. 

- In den Anwendungsbereich von Art. 8 Abs. 2 LV fallen grundsätzlich nur 

rechtsverbindliche Rechtsakte. Hierzu zählen Verordnungen, Richtlinien und 

Entscheidungen i. S. von Art. 7 EWRA bzw. Art. 189 EGV. Grundsätzlich nicht 

zustimmungsbedürftig sind dagegen nicht rechtsverbindliche Rechtstexte, wie sie im 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der Serie „C" publiziert worden sind 

(Entschließungen, Empfehlungen, Grünbücher, Mitteilungen und dgl.). 
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b) Keiner Zustimmung durch den Landtag bedürfen grundsätzlich die folgenden 

Beschlüsse des EWR- Ausschusses: 

- Rechtsakte, die in der EG von der Kommission auf dem Delegationsweg beschlossen 

worden sind. 

- Rechtsakte, die in der EG vom Rat erlassen worden sind, sofern es sich um blosse 

Durchführungsvorschriften bereits erlassener Rechtsakte handelt. 

- Entscheidungen, die als individuell-konkrete Akte insbesondere der Kommission weder 

rechtlich noch tatsächlich an Liechtenstein gerichtet sind, oder Verordnungen, auf die dies 

ebenfalls zutrifft. 

- Rechtsakte, die nur zum Ziel haben, bereits erlassene Rechtsakte oder deren Anhänge 

ohne oder mit nur geringfügigen inhaltlichen Änderungen zu konsolidieren, zu 

interpretieren oder textlich zu bereinigen. 

- Rechtsakte, die lediglich Fristen verlängern, oder einen provisorischen oder einen rein 

technischen Charakter haben. 

- Rechtsakte, die für Liechtenstein aufgrund der besonderen Gegebenheiten des Landes 

(insbesondere seiner geographischen Lage, seiner Wirtschaftsstruktur, seiner 

Bodenschätze oder seiner [Verkehrs] Infrastruktur) sachlich ohne Bedeutung bzw. 

gegenstandslos sind. 

c) Im Übrigen ist bei der Entscheidung der Frage, ob ein vom gemeinsamen EWR-

Ausschuss beschlossener Rechtsakt der Zustimmung des Landtages bedarf, vom 

Grundanliegen einer effektiven und fristgerechten Verwirklichung der Ziele und 

Regelungen des EWR-Abkommens auszugehen, aber auch mitzuberücksichtigen, dass 

dieses Vertragswerk selbst es den EWR/EFTA-Staaten überlassen hat, nach Maßgabe 

ihres eigenen Verfassungsrechts darüber zu befinden, durch welches Organ und in 

welchem Verfahren die staatliche Zustimmung erfolgt; dabei ist den stark ausgeprägten 

demokratischen Legitimationsgrundlagen des liechtensteinischen Verfassungsrechts 

angemessen Rechnung zu tragen. Für die Entwicklung einer ausgewogenen, 

konsensfähigen und rechtssicheren Praxis bildet eine enge Kooperation zwischen der 

Regierung und dem Landtag bzw. seiner zuständigen Ausschüsse eine optimale 

Voraussetzung. 

Diese Konkretisierung der Zustimmungspflicht für Staatsverträge durch den Landtag 

ist sehr umfangreich und deckt in Kombination mit der Kategorisierung des Art. 8 

Abs. 2 vermutlich einen Grossteil der praktischen Fälle ab. Dennoch wird es 

wahrscheinlich auch in Zukunft notwendig sein, diese Fälle der Rechtsfortbildung 

anzupassen. 
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Das Zustimmungserfordernis für gewisse Staatsverträge durch den Landtag, als 

volksvertretendes Organ, kann als essentiell in einer Demokratie eingestuft werden. 

So weist Hoop darauf hin, 

„dass der Zustimmungsbeschluss (durch den Landtag) einen „Teilakt konstitutiver Natur 

für die Entstehung der parlamentarischen Rechtsform „Staatsvertrag“ darstellt. Würde 

diese Rechtssetzung durch den Fürsten in Zusammenwirken mit der Regierung autonom 

erfolgen, wäre der Landtag in seiner Funktion als „gesetzmässiges Organ der Gesamtheit 

der Landtagsangehörigen“ und als verfassungsmässiges Legislativorgan ausgeschaltet. 

Das Gewaltenteilungsprinzip würde negiert. Dies käme einem Verfassungsbruch gleich. 

Der entsprechende Staatsvertrag würde keine innerstaatliche Rechtswirkung entfalten, 

d.h. er wäre „innerstaatlich absolut nichtig“. Im Sinne der Einheit der Rechtsordnung ist 

das gegenständliche Kriterium des Zustimmungsvorbehalts daher „von einer 

beträchtlichen Tragweite.“240 

Gleichwohl ist nicht jeder Staatsvertrag schlicht dem Zustimmungsbeschluss des 

Landtages unterworfen, wie auch der StGH im oben zitierten Gutachten unterstreicht. 

So bedürfen z.B. Rechtsakte die Sachbereiche betreffen, zu deren Regelung 

innerstaatlich zur Gänze die Regierung zuständig ist, nicht der parlamentarischen 

Zustimmung.241 Ebenfalls wird es auch in Liechtenstein „eine beträchtliche Zahl von 

internationalen Vereinbarungen geben, die etwa wegen ihres nicht neu belastenden, 

bloss vollziehenden oder bloss temporären Charakters der 

Genehmigungskompetenz des Parlaments entzogen sind und als 

Exekutivabkommen geschlossen werden.“242 Ausserdem kann davon ausgegangen 

werden, dass auch jene Verträge, die nicht unter eine Kategorie des Art. 8 Abs. 2 LV 

fallen, zu ihrer innerstaatlichen Regelung aber die Gesetzesform ausdrücklich 

vorgeschrieben ist, zwingend der Zustimmung des Landtages bedürfen.243  

3.4.2.2 Staatsverträge die nicht in die Kategorien des Art. 8 Abs. 2 LV fallen 

Es stellt sich also die Frage, wie sich das Verfahren darstellt, wenn ein Staatsvertrag 

nicht unter diese Kategorien subsumiert werden kann und eine Zustimmung des 

Landtages nicht notwendig ist. Diese Staatsverträge kann der Fürst unter Mitwirkung 

der Regierung und ohne Zustimmung des Landtags abschliessen. Gemäss Art. 8 

                                            
240

 Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995, S. 232 – 233. 
241

 StGH 1995/14 in: LES 1996 Heft 3, S. 124. 
242

 Thürer, UNO-Beitritt, 1990, S. 142. 
243

 Begründend dazu Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 125: „..., weil der Landesfürst dem Art. 7 und 92 Abs. 2 
(LV) sein Recht an der Staatsgewalt in Gemässheit der Bestimmungen dieser Verfassung und der überigen 
Gesetzte auszuüben hat. Solche Staatsverträge haben Gesetzesrang (Verfassungsrang) und bedürfen, gleich 
den Gesetzen, der Zustimmung des Landtages.“ (siehe dazu Art. 65 LV LGBl. 2003/186). 
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Abs. 1 LV bedeutet dies, dass der Landesfürst unter Beachtung des 

Gegenzeichnungsrechts des Regierungschefs gem. Art. 85 LV 244  diese Verträge 

unterzeichnet und ggf. auch ratifiziert.245 In Bezug auf die vorläufige Anwendung 

würde das wiederum bedeuten, dass der Landesfürst unter Mitwirkung der 

Regierung in diesen Fällen Staatsverträge auch bedenkenlos und 

verfassungsrechtlich völlig unproblematisch vorläufig anwenden könnte.  

Eine wichtige Unterscheidung hinsichtlich dieser Kategorisierung ist die, ob es sich 

um eine Gesetzes- oder Verordnungsmaterie handelt. 246  Denn wie gerade 

ausgeführt (oben), sind alle Staatsvertragsmaterien, die zu ihrer innerstaatlichen 

Regelung der Gesetzesform bedürfen, zustimmungspflichtig. Beansprucht also die 

Regierung gemeinsam mit dem Landesfürsten die Kompetenz für sich, 

Staatsverträge ohne Mitwirkung des LT abschliessen zu können, so kann es sich e 

contrario nur noch um solche Materie handeln, „die nicht in die Kategorien des Art. 8 

Abs. 2 LV fallen, für die kein ausdrücklicher Gesetzesvorbehalt besteht oder die nicht 

durch Gesetz geregelt sind.“ 247  Zusammenfassend dürfte es sich also dabei vor 

allem um Verwaltungsübereinkommen (Regierungs- und Ressortübereinkommen), 

Durchführungsverordnungen 248 , oder Rechtsakte handeln, zu deren Regelung 

innerstaatlich die Regierung zuständig249 ist.250 251 Im Zuge der Erarbeitung wurde 

anhand der im Landesgesetzblatt publizierten Staatsverträge untersucht, wie sich 

das Verhältnis zwischen Staatsverträgen, die mit und ohne Zustimmung des 

Landtags publiziert wurden, darstellt. Überprüft wurde die Periode von Januar 2015 

bis März 2017. Insgesamt wurden in dieser Zeit 162 Staatsverträge publiziert. Von 

diesen Staatsverträgen wurden 29% (47 Staatsverträge) dem LT zur Genehmigung 

vorgelegt und haben die Zustimmung erhalten. 71% (115 Staatsverträge) der 

publizierten Staatsverträge waren demnach nicht genehmigungspflichtig, somit 

bedurften diese keiner Zustimmung durch den Landtag. Als Referenz dazu wurde 

das Jahr 2015 untersucht und festgestellt, dass sich dabei ein ähnliches Verhältnis 

darstellt. Im Jahr 2015 wurden 13 (23%) Staatsverträge publiziert, die eine 

                                            
244

 Art. 85 Abs. 1 LV LGBl. 1972/8. 
245

 Zum Zustandekommen von Staatsverträgen und zum Gegenzeichnungsrecht des Regierungschefs bei 
Staatsverträgen siehe Bussjäger, Kommentar, 2015, Rz. 77ff. 

246
 Vgl. Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 125. 

247
 Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 126. 

248
 Vgl. Winkler, Staatsverträge, 1990, S. 126. 

249
 In der Schweiz wird die Zuständigkeit des Bundesrates für den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen in 
Art. 7a RVOG und Art. 24 Abs. 2 ParlG geregelt.  

250
 Vgl. StGH 1995/14 in: LES 1996 Heft 3, S. 124. 

251
 Siehe ausserdem dazu das zitierte Gutachten StGH 1995/14 in: LES 1996 Heft 3, S. 124 Punkt 2.3, b). 
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Zustimmung des LT aufweisen, 44 (77%) Staatsverträge waren nicht 

genehmigungspflichtig und benötigten daher keine Zustimmung durch den 

Landtag.252 In der Schweiz wurden zum Vergleich im Jahr 2015 lediglich rund 9% der 

zu publizierenden völkerrechtlichen Verträge der Bundesversammlung zur 

Genehmigung vorgelegt.253 Diesen Untersuchungen kann entnommen werden, dass 

der Grossteil der Staatsverträge, sowohl in Liechtenstein also auch in der Schweiz, 

nicht genehmigungspflichtig ist und damit keine Zustimmung durch die Parlamente 

benötigt. 

  

                                            
252

 Diese Untersuchung wurde am 30. März 2017 anhand einer Gegenüberstellung der publizierten 
Staatsverträge (die Publikation der konsolidierten Fassung des tagesaktuellen und geltenden Landes- und 
Staatsvertragsrecht ist einzusehen unter www.gesetze.li, aufgerufen am 30.3.2017) durchgeführt. Wichtig ist 
hier aber der Hinweis, dass bei dieser Betrachtung der Begriff des Staatsvertrages sehr eng gefasst ist. In der 
systematische Sammlung der liechtensteinischen Rechtsvorschriften wird das Staatsvertragsrecht der (LR)-
Nummer 0. zugeordnet. Nach einer engen Betrachtungsweise werden also alle unter dieser Nummer 
zugeordneten und publizierten Verträge, Abkommen, Vereinbarungen etc. als Staatsverträge definiert. 
Abänderungen von Abkommen oder eine allfällige Grundermächtigung der Regierung durch den LT zum 
Abschluss von Verträgen und allen weiteren folgenden Änderungen wurden dabei nicht berücksichtigt. Auch 
bei der komplexen Materie im Bereich des EWR-Rechts wurde keine nähere Unterteilung (z.B. einer 
Unterscheidung von Verträgen mit zwingenden Bestimmungen oder einem Notenaustausch mit reinem 
Informationscharakter) vorgenommen. Hier eine Differenzierung vorzunehmen gestaltet sich als sehr 
schwierig und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

253
 Diese Zahl wurde wie folgt ermittelt: aus dem Bericht des Bundesrates über die im Jahr 2015 
abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge BBl. 2016 5371 (abrufbar unter dem Link: 
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/5371.pdf, aufgerufen am 3.3.2017) ist ersichtlich, dass der 
Bundesrat, die Departemente, Gruppen oder Bundesämter im Jahr 2015 508 völkerrechtliche Verträge 
abgeschlossen haben. Die Zuständigkeit des Bundesrates dazu ergibt sich aus Art. 7a Abs. 1 RVOG iVm Art. 
24 Abs. 2 ParlG. Im Gegensatz dazu ist dem Text des Bundesblattes (abrufbar unter dem Link: 
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2015/index.html, aufgerufen am 3.3.2017) von 2015 zu 
entnehmen, dass die Bundesversammlung nur gerade 45 völkerrechtliche Verträge genehmigt hat, wobei es 
sich bei den meisten davon um Doppelbesteuerungsabkommen handelt. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt 
sich also ein Verhältnis von rund 1 zu 10 Verträgen die von der Bundesversammlung im Jahr 2015 genehmigt 
wurden.  

http://www.gesetze.li/
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/5371.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2015/index.html
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4 Die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge 

„Wenn ein Vertrag in Kraft tritt, erlangt er zu diesem Zeitpunkt Geltung. Er wird dann auf 

alle konkreten Lebenssachverhalte angewendet, die unter seine Bestimmungen 

subsumiert werden können. Die vorläufige Anwendung eines Vertrages ist nun die 

konkrete Anwendung des Vertrages vor seinem endgültigen Inkrafttreten und folglich vor 

seiner Anwendbarkeit.“254 

Dieses Kapitel dient als Einstieg in die Materie des Rechtsinstituts der vorläufigen 

Anwendung255, welche in jüngerer Zeit an zunehmender Bedeutung gewinnt.256 Nach 

einem kurzen historischen Überblick über die Entstehung und Weiterentwicklung des 

Phänomens der vorläufigen Anwendung folgt zum besseren Verständnis die 

Darstellung der Funktion der vorläufigen Anwendung anhand des Art. 25 WVK. 

Interessant dürften auch die einzelnen Gründe sein, welche die Parteien dazu 

veranlassen, einen völkerrechtlichen Vertrag vorläufig anzuwenden. Auf die 

einzelnen Fallgruppen in Liechtenstein wird weiter unten näher eingegangen. Wichtig 

ist auch die Feststellung, in welcher Form die vorläufige Anwendung auftreten kann, 

z.B. in einer Klausel im Hauptvertrag oder im Gegensatz dazu durch ein 

eigenständiges Protokoll, wie dies beim GATT-Beispiel schon Erwähnung fand. 

Zusätzlich werden die verschiedenen Spielarten / Kategorien der vorläufigen 

Anwendung aufgezeigt. Von besonderer Bedeutung dürfte die Frage der Rechtsnatur 

und der Rechtswirkung sein, die sich aus der vorläufigen Anwendung eines 

völkerrechtlichen Vertrages ergibt. Schliesslich soll auch ein Augenmerk auf die 

Problembereiche gerichtet werden, die mit der vorläufigen Anwendung einhergehen 

                                            
254

 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 22; siehe zur Definition der vorläufigen Anwendung auch Krenzler, vorl. 
Anwendung, 1963, S. 1: „Die „vorläufige Anwendung“ von Verträgen ist die Methode, durch die die 
völkerrechtlichen Vertragspartner die Anwendung von Vertragsbestimmungen sicherstellen wolle, schon 
bevor die endgültige Bindung an den Vertrag durch Ratifikation oder durch einen der Ratifikation in seiner 
Wirkung gleichzustellenden Akt eintritt“. Diese Definition der vorläufigen Anwendung lässt mM die Tatsache 
ausser Acht, dass die Ratifikation eines Vertrages nicht zwingend mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
zusammenfallen muss (siehe Kapitel 3.4.1). Somit kann ein völkerrechtlicher Vertrag auch nach seiner 
Ratifikation vorläufig angewendet werden. Dies ist auch dann einleuchtend, wenn man eine theoretische 
Überlegung anstellt und von einer Situation ausgehet, in der eine Partei den Vertrag bereits ratifiziert hat (z.B. 
durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde), ein anderer Vertragspartner aber noch die notwendige 
parlamentarische Zustimmung schuldig ist um eine Ratifikation vornehmen zu können. Die einzige 
Möglichkeit, den Vertrag in dieser Situation schon vorher anzuwenden ist die durch „vorläufige Anwendung“.  

255
 Zum Begriff der vorläufigen Anwendung siehe Krenzler, vorl. Anwendung, 1963, S. 9f. Neben dem Begriff der 
„vorläufigen Anwendung“ sind also auch noch Ausdrücke wie „provisorische Inkraftsetzung“ oder 
„provisorische Wirksamkeit“ geläufig. Oft ist auch von der „provisorischen Anwendung“ die Rede; siehe hier 
z.B. EDA Direktion für Völkerrecht (DV), Praxisleitfaden Völkerrechtliche Verträge, Bern 2015, 
www.eda.admin.ch (Stand: 2015, aufgerufen am 13.3.2017) S. 42; oder auch Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag betreffend den Beitritt von Bulgarien und 
Rumänien zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Nr. 128/2006, S. 11. 

256
 Vgl. Gómez-Robledo Juan Manuel (Special Rapporteur) in: Second report on the provisional application of 
treaties, Nr. A/CN.4/675, International Law Commission, Genf 2014, S. 3; sowie Binder / Zemanek, 
Völkervertragsrecht, 2013, S. 62. 
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können. Die Beendigung von vorläufig angewendeten Verträgen und die vorläufige 

Anwendung durch internationale Organisationen werden am Ende dieses Kapitels 

behandelt. 

4.1 Historische Entwicklung der vorläufigen Anwendung  

Man könnte versucht sein zu denken, dass das Phänomen der vorläufigen 

Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen eine Besonderheit der neueren Zeit ist 

und erst mit der Globalisierung und der stetig steigenden Zahl von völkerrechtlichen 

Verträgen weltweit aufgekommen ist. Richtig ist jedoch, dass die vorläufige 

Anwendung von Verträgen schon früh, nämlich im 17. Jahrhundert seinen Ursprung 

hat. Hier einigten sich vor allem Kriegsparteien in Friedensverträgen darauf, die 

Kampfhandlungen mit sofortiger Wirkung einzustellen, ohne die Ratifikation des 

Monarchen abzuwarten, der mitunter mehrere Tagesmärsche entfernt war. Die 

Einstellung der Feindseligkeiten sollte also mit Unterzeichnung und nicht erst mit der 

Ratifikation des Vertrages vollzogen werden.257 Ein bekanntes Beispiel für solche 

Friedensverträge, die vorläufig angewendet wurden, ist der Friedensvertrag von 

Osnabrück vom 14. und 24. Oktober 1684 (Westfälischer Frieden).258 

Häufiger trat die vorläufige Anwendung jedoch erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 

auf. Wichtige Beispiele hier sind der „Quadruple Alliance Treaty“ vom 25. Juli 1840 

zwischen dem Vereinigten Königreich, Österreich, Preussen und Russland auf der 

einen und das Osmanische Reich auf der anderen Seite, sowie die Konvention vom 

3. Juli 1880, mit der 12 Staaten den Schutz ihrer Staatsangehörigen in Marokko 

gewährleisten wollten.259 

Im vergangenen Jahrhundert wurde eine weitere Gruppe an Verträgen häufig durch 

die vorläufige Anwendung umgesetzt. Es handelt sich dabei um Bündnis- und 

Freundschaftsverträge, welche als Nichtangriffspakte ausgestaltet sind oder die 

gegenseitige Unterstützung in Fällen von Aggressionen gegen einen Vertragspartner 

regeln. Ebenfalls zu dieser Gruppe zählen Abrüstungsverträge wie beispielsweise 

der SALT I - Vertrag zwischen der UdSSR und den USA zur nuklearen 

Rüstungsabgrenzung.260 
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 Vgl. Krenzler, vorl. Anwendung, 1963, S. 16; sowie Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 23. 
258

 Vgl. Krenzler, vorl. Anwendung, 1963, S. 16 
259

 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 23. 
260

 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 23f. 
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Die grösste Bedeutung hat die vorläufige Anwendung von völkerrechtlichen 

Verträgen speziell bei Verträgen mit wirtschaftlichem Hintergrund, sogenannten 

Wirtschaftsabkommen / Handels- und Zollabkommen. 261  Das wohl bekannteste 

Beispiel eines solchen Abkommens, das jahrzehntelang nur auf der Grundlage eines 

„Protocol of Provisional Application“ vorläufig angewendet wurde, ist das GATT von 

1947, woraus schliesslich die WTO hervorging. Durch dieses Abkommen sollten 

schrittweise Zölle und andere Handelshemmnisse abgeschafft werden.262 

Der Höhepunkt in der Geschichte der vorläufigen Anwendung war schliesslich die 

Kodifikation dieser Konstruktion in Art. 25 WVK im Jahr 1969. Sowohl die USA, als 

auch Japan standen einer solchen Bestimmung aber skeptisch gegenüber und 

wollten dies lieber dem Willen der Parteien überlassen.263 Geplant war zuerst eine 

Eingliederung der vorläufigen Anwendung in den Art. 24 WVK, welcher dem 

Inkrafttreten von Verträgen gewidmet ist. Nach langem Hin und Her einigte man sich 

aber letztendlich auf eine separate Bestimmung für die vorläufige Anwendung in Art. 

25 WVK.264 

In der jüngeren Zeit wurden vor allem zwei Verträge mit der vorläufigen Anwendung 

in Verbindung gebracht und kontrovers diskutiert – CETA265 und TTIP266. Besonders 

die geplante vorläufige Anwendung267 des Freihandelsabkommen zwischen der EU 

und Kanada (CETA) wurde stark kritisiert. 268  Das Konstrukt der vorläufigen 

Anwendung ist dadurch mehr denn je in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt worden. 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 24f. 
262

 Vgl. Binder / Zemanek, Völkervertragsrecht, 2013, S. 62. 
263

 Vgl. Heike Krieger, Article 25 – Provisional application in: Oliver Dörr / Kirsten Schmalenbach (Hrsg.), Vienna 
Convention on the Law of Treaties, Springer-Verlag, Berlin 2012, S. 407ff. 

264
 Vgl. Krieger, Article 25, 2012, S. 412; siehe dazu detailliert weiter unten unter Punkt 4.2.1. 

265
 CETA ist das Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada und soll ab April 2017 
vorläufig angewendet werden (siehe dazu Pressemitteilung des Europäischen Parlaments, CETA: Interview 
mit Artis Pabriks in: http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20170219STO63201/ceta-interview-
mit-artis-pabriks, vom 20.2.2017, aufgerufen am 3.3.2017). Es wurde also bis heute noch nicht  ratifiziert. 

266
 TTIP ist das Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (siehe dazu 
Pressemitteilung des Europäischen Parlaments, TTIP: EU-Abgeordnete fordern Zurückhaltung bei 
Verhandlungen über Freihandel in: http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/20140212STO35703/ttip-eu-abgeordnete-fordern-zurückhaltung-bei-verhandlungen-über-freihandel, 
vom 13.2.2014, aufgerufen am 3.3.2017). Es wurde bis heute noch nicht ratifiziert. 

267
 Siehe dazu Pressemitteilung EU-Parlament, Interview CETA, 2017. 

268
 So meinen die Gegnern zur vorläufigen Anwendung von CETA, dass dadurch die Parlamente der EU-
Mitgliedstaaten durch einen Beschluss des Rates der EU übergangen werden sollen um durch die vorläufige 
Anwendung Fakten zu schaffen (siehe dazu Attac Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im 
Interesse der BürgerInnen, Was ist vorläufige Anwendung? in: 

http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/was-ist-vorlaeufige-anwendung/, Stand 
Januar 2017, aufgerufen am 3.3.2017). Die Parlamentsdirektion von Österreich hat über die notwendigen 
Beschlüsse rund um das Freihandelsabkommen mit Kanada ein Rechtsgutachten erstellt 
(Parlamentskorrespondenz Nr. 692 vom 17.6.2016). Demnach handelt es sich beim CETA-Abkommen um ein 
„gemischtes Abkommen“ der Union und ihrer Mitgliedstaaten weil sowohl EU-Kompetenzen als auch 
nationale Kompetenzen betroffen sind. Somit stellt sich nach dem vorliegenden Rechtsgutachten die Situation 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20170219STO63201/ceta-interview-mit-artis-pabriks
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20170219STO63201/ceta-interview-mit-artis-pabriks
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20140212STO35703/ttip-eu-abgeordnete-fordern-zurückhaltung-bei-verhandlungen-über-freihandel
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20140212STO35703/ttip-eu-abgeordnete-fordern-zurückhaltung-bei-verhandlungen-über-freihandel
http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/was-ist-vorlaeufige-anwendung/
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Welche zentrale Bedeutung das Thema der vorläufigen Anwendung von 

völkerrechtlichen Verträgen heute einnimmt, zeigt auch die Tatsache, dass die ILC 

im Jahr 2012 in seiner 64. Sitzung entschieden hat, das Thema in ihr 

Arbeitsprogramm aufzunehmen. Diese Entscheidung folgte auf eine Empfehlung der 

„Working Group on the long-term programme of work“.269 Damit ist also ersichtlich, 

welche Bedeutung diesem Thema mittlerweile weltweit beigemessen wird.270 

Diese eingehenden und länderübergreifenden Untersuchung zum Thema der 

vorläufigen Anwendung (Provisional application of treaties) durch die ILC wird in der 

vorliegenden Arbeit ein zentrales Element darstellen. Weshalb hier immer wieder auf 

diese Quelle Bezug zu nehmen sein wird. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist diese 

umfangreiche Untersuchung durch den Special Rapporteur noch nicht 

abgeschlossen. Weitere „Reports“ sollten folgen. 

4.2 Art. 25 WVK, Anwendungsgründe und Form der vorläufigen Anwendung  

Dieses Kapitel behandelt vor allem die vorläufige Anwendung in der kodifizierten 

Form des Art. 25 der WVK und wie sich dieser gegenüber den anderen 

Bestimmungen der WVK verhält. Die Gründe, die zur vorläufigen Anwendung Anlass 

geben und in welcher Form diese abgeschlossen werden, sind ebenfalls Teil des 

Folgenden.  

4.2.1 Art. 25 der Wiener Vertragsrechtskonvention  

Wie jede ernsthafte und nähere Untersuchung zum Thema der vorläufigen 

Anwendung soll auch diese mit der Bestimmung des Art. 25 des Wiener 

                                                                                                                                        
bei der vorläufigen Anwendung von CETA folgendermassen dar: „Ein Ratsbeschluss über die vorläufige 
Anwendung des Abkommens würde bewirken, dass aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts 
Teile von CETA schon vor Inkrafttreten des Abkommens in den Mitgliedstaaten anzuwenden sind. Dies kann 
jedoch nur Teile betreffen, die in die alleinige Zuständigkeit der EU fallen. Eine vorläufige Anwendung der 
mitgliedstaatlichen Teile von CETA vor Genehmigung durch das Parlament ist in Österreich aus 
bundesverfassungsrechtlichen Gründen ausgeschlossen“ (siehe dazu Parlamentskorrespondenz Nr. 692 
(Österreich), Neues Rechtsgutachten zu CETA: Parlament muss Abschluss als gemischtes Abkommen 
genehmigen in: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2016/PK0692/, vom 17.6.2016, aufgerufen am 
4.1.2017). 

269
 Siehe dazu Juan Manuel Gómez-Robledo (Special Rapporteur) in: First report on the provisional application 
of treaties, Nr. A/CN.4/664, International Law Commission, Genf 2013, S. 2; und auch Giorgio Gaja in: 
Recommendation oft he Working-Group on the long-term program of work, Annex C – Provisional application 
of treaties, Nr. A/66/10, International Law Comission, Genf 2011, S. 330 – 334. Zur Entstehung des Art. 25 
WVK gleich unten mehr. 

270
 Während der Zeit zwischen 1946 bis 2015 wurden bei den Vereinten Nationen 1'349 Verträge registriert, die 
im Zusammenhang mit einer vorläufigen Anwendung standen. Siehe dazu Gómez-Robledo Juan Manuel 
(Special Rapporteur) in: Fourth report on the provisional application of treaties, Nr. A/CN.4/699, International 
Law Commission, Genf 2016, S. 23. Gemäss Art. 102 der Charta der Vereinten Nationen LGBl. 1990/65 ist 
die UNO auch für die Registrierung all jener Verträge zuständig, die von ihren Mitgliedern nach dem 
Inkrafttreten der Charta geschlossen wurde.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2016/PK0692/
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Übereinkommens über das Recht der Verträge271 beginnen.272 Diese liest sich wie 

folgt: 

Art. 25 

Vorläufige Anwendung 

1) Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig 

angewendet, 

a) wenn der Vertrag dies vorsieht oder 

b) wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise vereinbart haben. 

2) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts anderes 

vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teiles eines 

Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der 

Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden. 

 

Die Diskussion über einen allfälligen Artikel, der die vorläufige Anwendung 

behandeln sollte, startete schon in den 1950er Jahren im Zuge der Entstehung der 

WVK.273 Wie schon oben ausgeführt wurde, war die Grundeinstellung gegenüber der 

Frage der Einführung eines eigenen Artikels der vorläufigen Anwendung anfangs 

eher zurückhaltend. Japan und die USA hielten es nicht für notwendig, hierfür einen 

eigenen Artikel einzuführen. Die rechtliche Definition des „vorläufigen Inkrafttretens“ 

(provisional entry into force) eines Vertrages war ihnen zu unpräzise und ungenau 

bestimmt und sollte daher dem Parteiwille überlassen bleiben. 274  Schweden 

befürchtete zu Recht, dass eine solche Konstruktion verfassungsrechtlich 

problematisch sein kann, weil dadurch das innerstaatliche Genehmigungsverfahren 

umgangen werden könnte.275 Ein vorläufiges Inkrafttreten durch Ratifikation würde 

einem allfälligen Genehmigungsverfahren vorgreifen, wodurch jedes Parlament vor 

vollendete Tatsachen gestellt werden würde. Eine Bestimmung nach Art eines 
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vorläufigen Inkrafttretens („provisional entry into force“) kommt also für den ILC und 

seine Mitglieder nicht in Frage. Der Wunsch nach einer Konstruktion einer 

vorzeitigen Umsetzung eines völkerrechtlichen Vertrages war aber dennoch 

gegeben. Sir Humphrey Waldock (Special Rapporteur on the Law of treaties des ILC) 

bestand  sodann auf die Einbeziehung einer Bestimmung dieser Art, auch wenn er 

diese nicht im Sinne der „provisional entry into force“ zu konstruieren gedacht 

hatte.276 So ist laut Mathy aus den Materialien Folgendes zu entnehmen:  

„Waldock insisted on the inclusion of a provision on the provisional application „lest the 

omission be interpreted as denying it.“ Furthermore, he argued against an inclusion under 

the rules of normal entry into force but in favour of a separate norm on provisional 

application. Waldock stressed, that „there is a certain anomaly, from the point of view of 

constitutional law, in dealing with ‚provisional entry into force’ as an ordinary case of ‚entry 

into force under the terms of a treaty’, which for constitutional reasons has been made 

subject to ratification or approval.“277 

Der Weg von der Debatte im ILC bis zur Konferenz in Wien und schlussendlich hin 

zu Artikel 25 der WVK war mühsam und lang. Niemand verneinte die Existenz einer 

vorläufigen Anwendung oder eines vorläufigen Inkrafttretens völkerrechtlicher 

Verträge in der Praxis, aber die Kodifikation einer solchen Konstruktion stellte sich 

als schwierig dar, weil die Rechtsnatur und die rechtlichen Konsequenzen der 

Konstruktion nicht absehbar waren.278 Der ILC bestand jedoch auf die Aufnahme 

eines solchen Artikels in das Übereinkommen. 279 280  Bei der Betrachtung der 

Materialien zu Art. 25 WVK entsteht jedoch der Eindruck, dass die Konstruktion der 

vorläufigen Anwendung sowohl vom ILC als auch von der Wiener Konferenz nicht 

„für ein besonders wichtiges Instrument gehalten wurde“.281 

Während Art. 25 WVK nun generell anerkannt ist und das Völkergewohnheitsrecht 

widerspiegelt, lässt die Bestimmung dennoch einige Fragen unbeantwortet, 

einschliesslich des Geltungsbereichs, einer allfälligen Aufkündigung und vor allem 
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der Rechtswirkung der vorläufigen Anwendung. 282  Diese Fragen sollen in dieser 

Arbeit beantwortet werden. 

4.2.1.1 Die Beziehungen des Art. 25 WVK zu anderen Bestimmungen der WVK  

Auf eine kurze Einordnung über die Beziehungen zu einzelnen ausgewählten 

Bestimmungen der WVK gegenüber dem Rechtsinstitut der vorläufigen 

Anwendungen soll hier nicht verzichtet werden.  

Art. 11 WVK 

Dieser Artikel nimmt Bezug auf die Arten der Zustimmung, durch einen Vertrag 

gebunden zu sein.283 Erst durch die Zustimmung von zwei oder mehreren Staaten, 

an den ausgehandelten Text gebunden zu sein, entsteht daraus ein völkerrechtlicher 

Vertrag und die verhandelnden Staaten werden zu „Vertragsstaaten“ im Sinne von 

Art. 2 Abs. 1 lit. f WVK. 284  Diese Zustimmung kann gem. Art. 11 WVK 285  auf 

verschiedene Arten mitgeteilt werden. Hauptaugenmerk liegt hier auf der Art der 

Zustimmung die „auf eine andere vereinbarte Art und Weise“ ausgedrückt werden 

kann, an Stelle der gebräuchlichen wie Unterzeichnung oder Austausch von 

Urkunden. Im Zuge der Konferenz wurde befürchtet, dass dies im Zusammenhang 

mit der vorläufigen Anwendung ausgenutzt werden könnte und dadurch wiederum 

die innerstaatlichen Rechtsvorschriften / Parlamente umgangen werden könnten, 

wenn die vorläufige Anwendung also als Zustimmung genügte, um an ein 

Vertragswerk im Sinne des Inkrafttretens (entry into force) gebunden zu sein.286 So 

hält Gómez-Robledo aber in seinem dritten Report als Special Rapporteur des ILC 

zum Thema Provisional application fest, dass die Zustimmungsmodalität gem. Art. 18 

WVK mit dem Inkrafttreten des Vertrages verbunden ist, die vorläufige Anwendung 

dagegen klar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens einzuordnen ist, was einen 

Missbrauch daher ausschliesst.287 
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Art. 18 WVK (Frustrationsverbot) 

Eine wichtige Frage, die es auch im Hinblick auf die Rechtsnatur der vorläufigen 

Anwendung zu beantworten gilt, ist die, wie weitreichend eine allfällige 

Bindungswirkung dieser Konstruktion vor der Ratifikation und dem Inkrafttreten ist. 

Gem. Art. 18 WVK288 ist ein Staat verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die 

Ziel und Zweck eines Vertrages vereiteln würden, wenn er z.B. den Vertrag 

unterzeichnet oder Urkunden ausgetauscht hat und seine Absicht nicht klar zu 

erkennen gegeben hat, nicht Vertragspartei werden zu wollen. Durch eine 

Unterzeichnung (mit blosser Authentifizierungsabsicht) des Vertragstextes tritt 

selbstverständlich noch keine Bindung an den Vertrag ein. Die Parteien werden 

jedoch durch Art. 18 WVK angehalten, im Sinne eines Vertrauensschutzes eine 

allfällige Erwartungshaltung des Vertragspartners durch diese Unterzeichnung nicht 

ungebührlich und fahrlässig zu vereiteln.289  

Ob dieser Grundsatz auch für die vorläufige Anwendung herangezogen werden 

kann, muss durchaus kritisch betrachtet werden.290 Denn wie unten noch besprochen 

wird, geht eine Vertragspartei, die einen völkerrechtlichen Vertrag vorläufig 

anwendet, eine Bindung ein, welche Rechtswirkungen schafft und damit auch 

völkerrechtlich durchsetzbar wird.291 Dadurch wird ein Staat dazu verpflichtet, den 

Vertrag auch tatsächlich anzuwenden und nicht nur dazu angehalten, Ziel und Zweck 

des Vertrages nicht zu vereiteln. An diese Überlegung knüpft auch die Frage an, ob 

durch diese Verpflichtung zur Anwendung auch die Pflicht zur anschliessenden 

Ratifikation292 entsteht. Demnach würde die Verweigerung einer Ratifikation Art. 18 

WVK zuwiderlaufen. Ein innerstaatlicher Konflikt wäre die Folge, weil damit durch die 

„Executive für die Legislative ein fait accompli geschaffen wurde“ 293  und ein 

Parlament dem Vertrag notgedrungen zustimmen muss, damit nicht gegen 

völkerrechtliche Verpflichtungen verstossen wird. Dies würde wiederum Art. 25 Abs. 

2 WVK zuwiderlaufen, da sich hier eine Vertragspartei durch einfache Notifikation 

von der vorläufigen Anwendung entbinden kann. 
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Wie aber noch zu zeigen sein wird, begründet die vorläufige Anwendung „eine sehr 

viel stärkere Verpflichtung für die Vertragsparteien als Art. 18 WVK.“ 294  Eine 

Anwendung des Art. 18 WVK auf vorläufig angewendete Verträge bedürfte also einer 

Modifikation, denn nicht nur das Vereiteln des Ziel und Zwecks des Vertrages 

begründet die Staatenverantwortlichkeit, sondern auch jeder andere Verstoss gegen 

die Bestimmungen des angewendeten Vertrages, „da es sich um einen Bruch einer 

bindenden Vereinbarung handelt.“295 

Art.19 WVK 

Ebenfalls eine wichtige Frage stellt die Kompatibilität von Vorbehalten 296  zu 

völkerrechtlichen Verträgen und der Konstruktion der vorläufigen Anwendung dar, da 

Vorbehalte in der Praxis häufig sind. Art. 19 der Wiener Vertragsrechtskonvention 

regelt das Anbringen von Vorbehalten zu völkerrechtlichen Verträgen im Kontext der 

WVK. Dieser liesst sich wie folgt:  

Art. 19 

Anbringen von Vorbehalten 

Ein Staat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung eines 

Vertrags oder beim Beitritt einen Vorbehalt anbringen, sofern nicht 

a) der Vertrag den Vorbehalt verbietet; 

b) der Vertrag vorsieht, dass nur bestimmte Vorbehalte gemacht werden dürfen, zu 

denen der betreffende Vorbehalt nicht gehört, oder 

c) in den unter Bst. a oder b nicht bezeichneten Fällen der Vorbehalt mit Ziel und Zweck 

des Vertrags unvereinbar ist. 

Vorbehalte können demnach zum Zeitpunkt der Unterzeichnung, Ratifikation, 

Annahme oder Genehmigung des Vertrages angebracht werden. Aus Art. 19 WVK 

ist also grundsätzlich nichts zur Frage der Anbringung von Vorbehalten bei einer 
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vorläufigen Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen zu entnehmen. Ist also die 

Vorbehaltsregel des Art. 19 WVK auch mit vorläufig angewendeten Verträgen 

vereinbar?297 Diese Frage lässt sich dahingehend präzisieren, ob auch im Zeitpunkt 

der vorläufigen Anwendung ein Vorbehalt formgültig gesetzt werden kann, wenn dies 

von den Parteien vereinbart worden ist. Mit Blick auf die Parteiautonomie könnte 

gesagt werden, dass auch der Zeitpunkt der vorläufigen Anwendung ein zulässiger 

für die Anbringung eines Vorbehalts sein müsste, wenn dies so im Vertrag vereinbart 

wurde. Bedenkt man nämlich die Rechtswirkungen, die durch die vorläufige 

Anwendung eines Vertrages erzeugt werden 298 , dürfte auch der Zeitpunkt der 

vorläufigen Anwendung ein tauglicher sein, einen Vorbehalt zu diesem Vertrag 

formgültig und bindend anzubringen. Denn es ist ja gerade Sinn und Zweck eines 

Vorbehalts, diese Rechtswirkungen (einzelner Bestimmungen) eines Vertrages zu 

modifizieren und nach dem Parteiwillen abzuändern. Die Vereinbarkeit von 

Vorbehalten zum Zeitpunkt einer vorläufigen Anwendung dürfte demnach 

unproblematisch sein. Diese Frage stellt sich letzten Endes in der Praxis wohl nicht 

und damit verbleibt dies zum jetzigen Zeitpunkt wohl eher eine hypothetische 

Überlegung, da eine solche Formulierung (die den Vorbehalt speziell in Bezug zur 

vorläufigen Anwendung des Vertrages stellt) bis heute noch aus keinem Vertrag 

bekannt ist.299  

Art. 24 WVK 

Wie schon oben erwähnt, bezieht sich Art. 24 WVK 300  auf das Inkrafttreten 

(vorwiegend durch Ratifikation) von völkerrechtlichen Verträgen. Hier ist nochmals 

klar darauf hinzuweisen, dass es sich bei Art. 24 WVK und Art 25 WVK um zwei 

voneinander getrennte Rechtskonzepte handelt, die es zu unterscheiden gilt, da die 

vorläufige Anwendung klar voraussetzt, dass ein Vertrag noch nicht in Kraft getreten 

ist. Für das Inkrafttreten der meisten völkerrechtlichen Verträge im 

zusammengesetzten Verfahren muss etwa eine parlamentarische Genehmigung 

eingeholt werden oder aber auch eine bestimmte Anzahl an Ratifikationsurkunden 
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hinterlegt werden.301 Den Vertrag oder Teile davon vorläufig anzuwenden, erfolgt 

meist im Konsens und kann durch unterschiedliche Arten erfolgen. Dazu weiter unten 

mehr. 

Art. 26 WVK (Pacta sunt servanda)302 

In diesem Artikel heisst es wörtlich: „Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die 

Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treue und Glaube zu erfüllen.“ Nun könnte 

behauptet werden, dass dieser Grundsatz für vorläufig angewendete Verträge keine 

Wirkung entfaltet, da diese Verträge noch nicht in Kraft gesetzt wurden, wie gerade 

oben ausgeführt. Dieser verfänglichen Annahme ist allerdings zu widersprechen. 

Schon in der Debatte im Zuge der Wiener Konferenz 1968 und 1969 wurde 

festgehalten, „that the obligations arising from provisional application fall within the 

scope of the pacta sunt servanda principle, in that they constitute a commitment to 

perform the obligations thus acquired in good faith”.303 Aus der Zustimmung eines 

Vertragspartners, diesen Vertrag schon vor seinem Inkrafttreten vorläufig 

anzuwenden, kann also eine Verpflichtung zur Erfüllung abgeleitet werden, diese 

Zustimmung in gutem Glaube abgegeben zu haben und damit die Einhaltung des 

Vereinbarten zu gewährleisten. Damit ist klar:  

„The principle that “obligations must be observed” (pacta sunt servanda) extends also to 

provisionally applied treaties. In that respect the legal consequences of the provisional 

application of a treaty are the same as the legal consequences of its entry into force.“304 

Art. 27 WVK 

Ebenfalls wichtig im Zusammenhang mit der vorläufigen Anwendung von 

völkerrechtlichen Verträgen ist die Regelung aus Art. 27 WVK305. Hier soll sich eine 

Vertragspartei nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen können, um die 

Nichterfüllung eines Vertrages zu rechtfertigen. Diese Bestimmung lässt Art. 46 

WVK306 unberührt. Die Verletzung von innerstaatlichen Verpflichtungen kann also 

nicht die Verantwortlichkeit der internationalen (völkerrechtlichen) Verpflichtungen 

beseitigen. Aus völkerrechtlicher Sicht ist diese Bestimmung der Rechtssicherheit im 

Völkervertragsrecht geschuldet. Ob diese auch für vorläufig angewendete Verträge 
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Gültigkeit hat, wurde im „Yukos-Fall“307  von einem internationalen Schiedsgericht 

untersucht.308 Beim Vertrag über die Energiecharta (ECT)309, einem völkerrechtlichen 

Vertrag, handelt es sich um eine politische Erklärungen der Prinzipien der 

internationalen Energiebeziehungen. In Art. 45 Abs. 1 ECT wurde die vorläufige 

Anwendung der ECT vereinbart und mit einer Opt-out-Klausel in Abs. 2 leg. cit. 

versehen, von der 12 Staaten, darunter auch Liechtenstein, Gebrauch gemacht 

haben.310 In Art. 45 Abs. 1 ECT heisst es wörtlich: „Jeder Unterzeichner ist damit 

einverstanden, diesen Vertrag bis zum Inkrafttreten für den Unterzeichner nach Art. 

44 vorläufig anzuwenden, soweit die vorläufige Anwendung nicht der Verfassung und 

den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des Unterzeichners entgegensteht“. 311 

Zum besseren Verständnis des Folgenden sind weitere Ausführungen zu einer Art 

„innerstaatlichem Vorbehalt“ gegenüber der vorläufigen Anwendung von 

völkerrechtlichen Verträgen notwendig. Demnach soll jedem Staat selbst überlassen 

sein, ob er die Konstruktion der vorläufigen Anwendung in seiner Rechtsordnung 

selbst einer Regelung unterziehen möchte, ob er sie gestattet oder ob er der 

vorläufigen Anwendung eher ablehnend gegenüber steht. So führt Quast Mertsch 

Folgendes zu diesem Thema aus:  
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„Some domestic legal systems have an equivalent to Article 25 (WVK), in the sense that 

there is a specific provision in the domestic laws or constitution regulating provisional 

application. Examples are for instance the Netherlands, the Russian Federation and 

Belarus. By contrast, in many other legal systems, it would appear that provisional 

application has not found its place in the written legal framework and instead is a matter of 

uncodified practice. Whether codified or uncodified, broadly three approaches to 

provisional application can be distinguished in domestic law: either provisional application 

is prohibited; allowed; or allowed under certain conditions. Several States have 

expressed the view that provisional application is in principle prohibited by their 

constitution or not accepted by their legal system, including Austria; Luxembourg; Italy; 

Portugal; Egypt; as well as several Latin-American States such as Brazil; Colombia; Costa 

Rica, and Mexico. A variant of this position is that provisional application is possible only 

in exceptional circumstances, as is the case, for instance, in Belgium, Colombia, France, 

Greece and Turkey. Others, such as Finland, Spain, the Slovak Republic and Bosnia 

Herzegovina, state that provisional application is generally allowed. Again in other 

systems, provisional application is allowed but subject to certain conditions, this is the 

case, for example, in Slovenia, the Netherlands, Denmark, Lithuania, Canada etc. This 

variety of approaches towards provisional application in internal law shows that it is for 

each State to decide, and thus that it is a matter of internal law, whether to allow 

provisional application and if so upon what conditions. Furthermore, the relatively great 

number of States in which provisional application is in principle prohibited or in which 

recourse to the mechanism can only be had in exceptional circumstances suggests that 

provisional application, at least in some domestic legal systems, gives rise to considerable 

difficulties.“312 

Somit zeigt sich, dass eine Einbeziehung der vorläufigen Anwendung in das 

innerstaatliche Recht sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann und eine 

Kodifizierung dieser auch nicht in jedem Staat vorgenommen wurde. Sehr 

interessant ist sicher auch ein einschlägiges Verbot der vorläufigen Anwendung 

einzelner Staaten. Darauf wird weiter unten näher eingegangen.  

Vereinfacht gesagt, hatte das Schiedsgericht im Yukos-Fall zu entscheiden, ob Art. 

45 Abs. 1 ECT auch auf den Inhalt der Charta Anwendung findet, also ob ein 

Vorbehalt gilt, wenn einzelne Bestimmungen der Charta dem innerstaatlichen Recht 

eines Staates entgegenstehen oder ob dieser Vorbehalt lediglich die gesamte 

vorläufige Anwendung der Charta betrifft, ein allfälliges innerstaatliches Verbot (wie 
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 Quast Mertsch, Provisionally Applied Treaties, 2012, S. 62 – 63; vgl. dazu auch Ishikawa, Domestic law, 
2016, S. 277. 



 63 

gerade besprochen) die vorläufigen Anwendung also verhindert. Denn Russland 

argumentierte, dass der Vorbehalt aus Art. 45 Abs. 1 ECT für jede Bestimmung der 

ECT einzeln angewendet werden kann und somit die Anwendung einer Bestimmung 

immer vorbehaltlich einer innerstaatlichen Überprüfung zur Konformität mit der 

staatlichen Rechtsordnung steht. 313  Das ad-hoc-Schiedsgericht hatte also zu 

entscheiden, ob durch Art. 45 Abs. 1 ECT eine Umkehrung des Art. 27 WVK314 für 

den gesamten Inhalt der ECT vorliegt oder eben nur im Sinne der vorläufigen 

Anwendung des gesamten Vertrages.  

Das Schiedsgericht ging hier richtigerweise315 von einem „All-or-Nothing-Approach“ 

(Alles-oder-Nichts-Ansatz) aus.316  Demnach bezieht sich der Vorbehalt im Art. 45 

Abs. 1 ECT „...soweit die vorläufige Anwendung nicht der Verfassung und den 

Gesetzen und sonstigen Vorschriften des Unterzeichners entgegensteht“317 nicht auf 

den Inhalt, also die einzelnen Bestimmungen der ECT, sondern auf die vorläufige 

Anwendung des gesamten völkerrechtlichen Vertrages selbst. „Indeed, without any 

further qualification, it is to be presumed that a reference to ‚this Treaty’ is meant to 

refer to the Treaty as a whole, and not only part of the Treaty.“318 Und weiter: 

„Under the ‚pacta sunt servanda’ rule and Article 27 of the VCLT, a State is prohibited 

from invoking its internal legislation as a justification for failure to perform a treaty. In the 

Tribunal’s opinion, this cardinal principle of international law strongly militates against an 

interpretation of Article 45(1) that would open the door to a signatory, whose domestic 

regime recognizes the concept of provisional application, to avoid the provisional 

application of a treaty (to which it has agreed) on the basis that one or more provisions of 

the treaty is contrary to its internal law. Such an interpretation would undermine the 

fundamental reason why States agree to apply a treaty provisionally. They do so in order 

to assume obligations immediately pending the completion of various internal procedures 

necessary to have the treaty enter into force.“319 

Diese Argumentation und Auslegung des Schiedsgerichts ist mM richtig und auch 

klar verständlich. Denn wie das Schiedsgericht ausführt, könnte eine solche 
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 Vgl. Gómez-Robledo, Third report, 2015, S. 13: „In other words, the Russian Federation sought to make the 
provisional application of the Treaty subject to its internal law.“; sowie Pritzkow, Energiesektor, 2010, S. 55ff. 
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 Pritzkow, Energiesektor, 2010, S. 62. 
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 Dagegen aber Pritzkow, Energiesektor, 2010, S. 62, der gegen diesen Ansatz argumentiert. 
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 Siehe dazu Ad hoc Tribunal, PCA Case No. AA 227, Yukos Universal Ltd. (Isle of Man) and Russian 
Federation, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30. November 2009, Rn. 301ff. 

317
 Die englische authentische Fassung lautet: ...to the extent that such provisional application is not inconsistent 
with its constitution, laws or regulations (The international Energy Charter consolidated Energy Charter Treaty 
with Related Documents, http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf, Stand 
15.01.2016, aufgerufen am 16.3.2017) 
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 Ad hoc Tribunal, PCA Case No. AA 227, 2009, Rn. 308. 
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 Ad hoc Tribunal, PCA Case No. AA 227, 2009, Rn. 313. 

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf
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Regelung zu einer „Auslese“ führen, wonach jeder Staat diesen Teil eines Vertrages 

für sich nicht gelten lässt, der mit seinem Recht nicht oder nur unter Umständen zu 

vereinbaren wäre. Dies dürfte der Rechtssicherheit abträglich sein. Das Gericht ging 

in seiner Argumentation sogar noch weiter. Wenn man nämlich einem Staat erlauben 

würde, die Verpflichtung zur vorläufigen Anwendung nach seinem innerstaatlichen 

Recht so zu „modulieren“, dass jede einzelne Bestimmung mit seiner Rechtsordnung 

kongruieren müsste, würde dies den Grundsatz untergraben, dass durch die 

vorläufige Anwendung von Verträgen Verpflichtungen geschaffen werden.320 

Zum Abschluss soll hier aber noch betont werden, dass ein Vorbehalt wie jener in 

Art. 45 Abs. 1 ECT natürlich den Verhandlungspartnern überlassen und damit dem 

freien Parteiwillen unterworfen bleibt, wenn dieser sprachlich so formuliert ist, dass 

der gesamte Inhalt des Vertrags einer Überprüfung der Konformität mit dem 

innerstaatlichen Recht unterstellt wird. Eine Klausel, die so ausgestaltet wurde, dürfte 

gegenüber Art. 27 WVK  in seiner Legitimation unbedenklich sein.321 Schliesslich darf 

noch erwähnt werden, dass auch Gómez-Robledo betont, dass das innerstaatliche 

Recht keine Rechtfertigung darstellt, sich den völkerrechtlichen Verpflichtungen 

eines Staates zu entziehen, die sich aus einem vorläufig angewendeten Vertrag 

ergeben. Art. 27 WVK ist also auch auf Verträge anzuwenden, wenn diese vorläufig 

angewendet wurden.322  

Art. 46 WVK 

In engem Zusammenhang mit Art. 27 WVK steht Art. 46 WVK323. Dieser Artikel  

behandelt die innerstaatlichen Kompetenzen eines Verhandlungsführers und 

Unterzeichners eines Vertrages im Bezug auf den Abschluss. Demnach kann sich 

gem. Art. 46 Abs. 1 WVK „...ein Staat nicht darauf berufen, dass seine Zustimmung, 

durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines 

innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen 

ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern nicht die Verletzung offenkundig 

war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundlegender Bedeutung betraf.“ 

Wurde dem Vertrag also die Zustimmung durch ein Organ erteilt, das dazu 
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 Vgl. Ad hoc Tribunal, PCA Case No. AA 227, 2009, Rn. 314. 
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 Vgl. Gómez-Robledo, Third report, 2015, S. 14. Hier aber dennoch der Hinweis in Gómez-Robledo, Third 
report, 2015, Rz. 65: „Thus, in the Yukoscase, it was recognized that provisional application is a question of 
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of domestic law directly controls the content of an international legal obligation.“ 
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 Unmissverständlich und klar dazu auch die Ansicht von Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 17. 
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 Art. 46 WVK LGBl. 1990/71. 
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innerstaatlich nicht legitimiert war, ist der Staat dennoch an den Vertrag gebunden, 

sofern diese Verletzung nicht offenkundig war und dem Vertragspartner hätte 

auffallen müssen. Dazu Art. 46 Abs. 2 WVK: „Eine Verletzung ist offenkundig, wenn 

sie für jeden Staat, der sich hierbei im Einklang mit der allgemeinen Übung und nach 

Treu und Glauben verhält, objektiv erkennbar ist.“ Auch diese Bestimmung findet bei 

der vorläufigen Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen Anwendung.324  

Begründet wurde die Anwendung dieser Bestimmung auf das Rechtsinstitut der 

vorläufigen Anwendung zu Recht mit dem Argument der Rechtssicherheit.325 Denn 

auf der Grundlage der Rechtssicherheit wurde Art. 46 WVK geschaffen, um die 

Hindernisse der Relevanztheorie zu überwinden. Nach der (vereinfacht ausgedrückt) 

jeder Vertragspartner beim Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages auch die 

Kompetenznormen der anderen Vertragspartner berücksichtigen müsste. Dem 

gegenüber hätte ein Verstoss gegen innerstaatliche Kompetenznormen gem. der 

Irrelevanztheorie keinerlei Auswirkung im völkerrechtlichen Bereich. Art. 46 WVK 

schafft mit der Kodifikation der Evidenztheorie also einen Mittelweg der beiden 

Extreme. Wie schon vorhin beschrieben kann, eine Vertragsverletzung nur dann mit 

einem Verstoss der innerstaatlichen Kompetenznormen begründet werden, wenn 

dieser offenkundig war.326 Die Nichtanwendung des Art. 46 WVK bei der vorläufigen 

Anwendung würde in diesem Bereich somit die Rückkehr zur Relevanztheorie 

bedeuten. Staaten mit einer weiten Formulierung zur Genehmigungspflicht von 

völkerrechtlichen Verträgen (wie dies z.B. in Liechtenstein der Fall ist327), durch die 

Parlamente könnten einen wesentlichen Vorteil daraus ziehen. Staaten, in denen die 

Genehmigungspflicht durch die Parlamente aber nur selten wahrgenommen wird und 

dementsprechend der Exekutive dadurch mehr Kompetenz eingeräumt wird, könnten 

vom Vorteil der Relevanztheorie nicht so sehr profitieren. Unter diesem 

Gesichtspunkt scheint es nur sinnvoll, auch Art. 46 WVK für die vorläufige 

Anwendung gelten zu lassen.328 

Die möglichen völkerrechtlichen Konsequenzen einer verfassungswidrigen 

vorläufigen Anwendung werden weiter unten in Kapitel 4.4.3 behandelt. 
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 Vgl. dazu sehr ausführlich Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 74ff. 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 80. 
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327

 Siehe dazu weiter oben die Ausführungen zu Art. 8 LV in Kapitel 3.4. 
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Mit Blick auf Art. 27 WVK und Art. 46 WVK kann also zusammenfassend gesagt 

werden, dass eine Verletzung eines vorläufig angewendeten Vertrages, die mit der 

Begründung begangen wurde, dass gegen innerstaatliche Rechtsvorschriften 

verstossen wurde, diese Verletzung dennoch die völkerrechtliche Verantwortlichkeit 

dieses Staates auslöst, sofern sie nicht „offenkundig“ war.329  

4.2.2 Gründe für die vorläufige Anwendung 

Hier soll aufgezeigt werden, was Staaten dazu veranlasst, völkerrechtliche Verträge 

(Staatsverträge) vorläufig anzuwenden. Eine eingehende Überprüfung der einzelnen 

Gründe, die zu einer vorläufigen Anwendung führen, ist wesentlich für das weitere 

Verständnis dieses Rechtsinstituts. Die Anwendungsfälle werden daher ausführlich 

behandelt. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die Konstruktion 

der vorläufigen Anwendung nicht ausschliesslich den Staaten vorbehalten bleibt, 

auch wenn dieser Eindruck in Anbetracht von Art. 25 WVK entstehen könnte, da dort 

nur von „Verhandlungsstaaten“ gesprochen wird. Auch internationale Organisationen 

bedienen sich der Konstruktion der vorläufigen Anwendung von völkerrechtlichen 

Verträgen, oft in multilateralen Abkommen, die mit Staaten abgeschlossen werden 

und diese auch binden.330 

4.2.2.1 Dringlichkeit  

Wie auch schon weiter oben beschrieben, ist die Intention des häufigsten 

Anwendungsfalls in der Geschichte der vorläufigen Anwendung sicher die, Vorteile 

eines völkerrechtlichen Vertrages für sich und seine Vertragspartner so schnell wie 

möglich in Anspruch nehmen zu können. 331  Dies wurde mit der vorläufigen 

Anwendung eines Vertrages umgesetzt. Dieser Anwendungsfall ist darauf 

zurückzuführen, dass die Kommunikation in der Vergangenheit zwischen 

Verhandlungsführer und zuständigem Staatsoberhaupt (in den meisten Fällen ein 

Monarch, der dem Vertrag zur Ratifikation seine Zustimmung erteilen musste) 

mitunter mehrere Tage in Anspruch genommen hätte, aber eine Waffenruhe332 z.B. 
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 Vgl. Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 17; und weitere Erläuterungen in Kapitel 4.3 (Rechtsnatur der vorläufigen 
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auf der Stelle umgesetzt werden sollte. Ein weiterer Anwendungsfall bei dem 

Dringlichkeit geboten war, waren Übereinkommen, die im Zuge von (Natur-) 

Katastrophen entstanden sind, wie z.B. die „Convention on Assistance in the Case of 

a Nuclear Accident“. Dringlichkeit spielte auch bei der Umsetzung von Handels- und 

Zollabkommen eine Rolle. Daraus folgen weitere Anwendungsbeispiele für eine 

vorläufige Anwendung, wie aus der Arbeit des ILC zu entnehmen ist.333  Krieger 

bezeichnet die vorläufige Anwendung in diesem Zusammenhang als „emergency 

tool“, da die vorläufige Anwendung nach wie vor eine Rolle bei der sofortigen 

Beilegung von Feindseligkeiten spielt.334 

Heute ist der Hauptanwendungsfall für „Dringlichkeit“ aber oft ein anderer. Der Grund 

für das Verzögerungsmoment einer Ratifikation liegt heute vermehrt bei den 

innerstaatlichen Voraussetzungen („constitutional ratification process“ 335 ), die zu 

überwinden sind, um einen völkerrechtlichen Vertrag durch die Legislative 

demokratisch zu legitimieren, um dann eine förmliche Ratifikation vornehmen zu 

können. 

„Provisional application generally takes place after the signatories have agreed [...] to 

apply the provisions of a treaty prior to completing the steps that must be taken under 

their internal law before the treaty can be brought into force.“336 

In den meisten Fällen liegt diese Verzögerung also an den (demokratie-) politischen 

Mechanismen in einem Ein- oder häufiger Zwei – Kammersystem, die langwierige 

Abläufe auslösen können. 337  „Um diesen zeitaufwendigen Prozess abzukürzen, 

haben sich viele Regierungen insbesondere im Bereich von wirtschaftlichen 

Abkommen dazu entschlossen, Verträge vorläufig anzuwenden.“338 Gómez-Robledo 

subsumiert diesen Anwendungsfall der Verzögerung aufgrund von innerstaatlichen 

Verfahren nicht unter „Urgency“ (Dringlichkeit), sondern unter den Titel „Other“.339 Im 

Zuge der Wiener Vertragskonferenz wurde die vorläufige Anwendung von 
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verschiedenen Delegationen als „a tool through which delays in ratification, approval 

acceptance could be avoided“ bezeichnet. So stellt auch die Malaysische Delegation 

richtigerweise fest, „that the provisional application of a treaty was useful in ordert to 

avoid the delay entailed by going through the traditional national channels“.340 Richtig 

ist aber auch der Hinweis einiger anderer Delegationen während der Konferenz, dass 

diese Praxis auch Gefahren birgt und Konfliktpotential aufweisen kann, vor allem im 

Zusammenspiel von Völkerrecht und innerstaatlichem Verfassungsrecht. 341  Zu 

bedenken sind sicher auch mögliche innerstaatliche Auswirkungen, die durch die 

vorläufige Anwendung auftauchen können, weil durch die vorgegriffene Anwendung 

des Vertrages schon Fakten geschaffen werden. Folglich ist es einleuchtend, dass 

durch die vorläufige Anwendung eines Vertrages einer parlamentarischen 

Zustimmung zur Ratifikation vorgegriffen wird und dadurch eben Einfluss auf diesen 

parlamentarischen Prozess haben kann.342 Denn einen Vertrag nicht zur Ratifikation 

freizugeben, der schon im Zeitpunkt der Entscheidung angewendet wird, würde die 

Verantwortlichen geradezu diskreditieren.343 Eine gewisse Sensibilität im Umgang 

mit einer bevorstehenden vorläufigen Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrages 

dürfte also ratsam sein, auch um innerstaatliche Konflikte zu vermeiden. 

4.2.2.2 Verzögerung durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunden 

Auch bei diesem Anwendungsgrund spielt eine Art der Dringlichkeit hinein. Das 

Inkrafttreten (und damit das Erreichen der vollen Vertragsbindung) von 

völkerrechtlichen Verträgen kann von den Parteien selbst bestimmt werden, z.B. 

durch einen Stichtag oder mit Eintritt einer sonstigen Bedingung.344 Regelmässige 

Praxis beim Abschluss von multilateralen Verträgen ist es, das Inkrafttreten des 

Vertrages an die Hinterlegung einer bestimmten Anzahl an Ratifikationsurkunden zu 

koppeln.345 Auch die WVK selbst wurde unter diese Bestimmung gestellt. So heisst 

es in Art. 84 Abs. 1 WVK346: „Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tag nach 

Hinterlegung der fünfunddreissigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.“ 

Somit sind die Staaten, welche den Vertrag schon ratifiziert haben, erst mit dem 
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Inkrafttreten durch die Hinterlegung der fünfunddreissigsten Urkunde vollumfänglich 

an das Übereinkommen gebunden. 347  Bis zur Hinterlegung der letzten 

Ratifikationsurkunde können mehrere Jahre vergehen und damit ein Inkrafttreten 

erheblich verzögern. 348  Wird das Inkrafttreten und damit die Anwendbarkeit des 

Vertrages so hinausgeschoben, verbleibt für die Parteien, welche den Vertrag bereits 

ratifiziert haben, die Möglichkeit, den Vertrag (oder Teile davon) vorläufig 

anzuwenden, um die Bestimmungen (oder Teile davon) des Vertrages für sich gelten 

zu lassen und den Vertrag so anzuwenden. Dies ähnelt einem vorgeschobenen 

Inkrafttreten, das aber nur zwischen den Parteien Gültigkeit erlangt, die sich auf eine 

vorläufige Anwendung geeinigt haben. Die Rechtswirkungen sind aber nicht exakt 

dieselben. Dazu unten mehr. 

4.2.2.3 Vertrauensbildende Massnahme 

Die vorläufige Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrages kann auch gezielt als 

vertrauensbildende Massnahme eingesetzt werden. Nämlich dann, wenn durch 

diesen Vertrag hochsensible und politische Vereinbarungen geschlossen werden. 

Durch die vorgezogene Anwendung des Vertrages in Form der vorläufige 

Anwendung soll Vertrauen aufgebaut werden, um den Ratifikationsprozess zu 

festigen und um zu verhindern, dass einer der Vertragsstaaten sich noch vor der 

Ratifikation aus dem Prozess löst und sich dann mit den sensiblen Informationen, 

welche inzwischen ausgetauscht wurden, zurückzieht. Anwendungsbeispiele hierfür 

sind das Protokoll über die vorläufige Anwendung des „Vertrages über 

Konventionelle Streitkräfte in Europa“349 von 1992 oder der Vertrag zwischen der 

USA und Russland, „zur Verringerung strategischer Waffen“ (START II, Strategic 

Arms Reduction Treaty 350 ). 351  Lefeber hält fest, dass diese vertrauensbildenden 

Massnahmen, entstanden durch die (sofortige) vorläufige Anwendung des Vertrages, 

insbesondere im Zuge der Beilegung eines internationalen wirtschaftlichen Konflikts, 

zum Tragen kommen. Ein Beispiel dafür ist Art. 23 ATT352 und auch das GATT kann 
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unter diesen Anwendungsfall subsumiert werden.353 In einigen Fällen können auch 

humanitäre Überlegungen dazu führen, einen Vertrag vorläufig anzuwenden. Mit 

dieser Begründung haben etwa Österreich, Mauritius, Südafrika, Schweden und die 

Schweiz die Ottawa Konvention (Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, 

der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und 

deren Vernichtung) ratifiziert und vorläufig angewendet.354 Somit kann abschliessend 

zum Thema vorläufige Anwendung als vertrauensbildende Massnahme gesagt 

werden, dass die vorläufige Anwendung auch einen Anreiz schaffen kann, um den 

Vertrag am Ende auch tatsächlich zu ratifizieren.355 

4.2.2.4 Aufeinanderfolgende Verträge 

Ein anderes Motiv einen Vertrag vorläufig anzuwenden, kann auch die Vermeidung 

von Rechtslücken oder sich widersprechenden Bestimmungen sein, die bei 

aufeinanderfolgenden Verträgen über die gleiche Materie entstehen können 

(„provisional application might serve to prevent conflicting obligations in case of 

amendments or modifications of treaties“356). Als Anwendungsbeispiel wurde Art. 7 

des Übereinkommens zur Durchführung des Teiles XI des 

Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 

angeführt.357 

4.2.3 Die Form über die Vereinbarung der vorläufigen Anwendung 

Es gibt verschiedene Formen, wie die Verpflichtung zur vorläufigen Anwendung 

eines Vertrages vollzogen werden kann. Die Wahl der Form bleibt aber den Parteien 

selbst überlassen. Art. 25 Abs. 1 WVK benennt jedoch zwei Arten der Vollziehung 

der vorläufigen Anwendung: 

lit. a) wenn der Vertrag dies vorsieht oder 

lit. b) wenn die Verhandlungsstaaten dies auf eine andere Weise vereinbaren. 

Die vorläufige Anwendung kann also im Vertrag selbst geregelt sein. Ein Beispiel 

hierfür liefert Art. 45 ECT358, wie dies schon eingängig besprochen wurde.  
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 Vgl. Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 2. 
354

 Vgl. Gómez-Robledo, First report, 2013, S. 8. 
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 Vgl. Krieger, Article 25, 2012, S. 409. 
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 Krieger, Article 25, 2012, S. 410. 
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 Siehe dazu Gómez-Robledo, First report, 2013, S. 9. 
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 Art. 45 ECT LGBl. 1998/130. 
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Der Hinweis, die vorläufige Anwendung auf eine „andere Wiese zu vereinbaren“, 

öffnet die Türen für eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, die Vereinbarung 

vorzunehmen. Beispiele, die vorläufige Anwendung auf eine andere Weise zu 

vereinbaren, sind: 

 die Vereinbarung in einem „Protokoll“ oder „Anhang“ vorzunehmen, als Teil 

des Vertrages (wie im „Vertrag über die Konventionellen Streitkräfte in 

Europa“359)360 

 oder die vorläufige Anwendung durch ein „separates eigenständiges 

Übereinkommen“ zu vereinbaren361 (beispielhaft dafür ist das Protokoll zur 

vorläufigen Anwendung des GATT362)363 

Die Formulierung des Art. 25 Abs. 1 lit. b) („auf eine andere Weise“364) wurde weit 

gefasst, sodass die Form, wie eine Verpflichtung zur vorläufigen Anwendung 

eingegangen werden kann, sehr vielfältig sein dürfte. Krieger führt dazu Beispiele an 

wie die „on the basis of an exchange of letters“ oder „by consensus“, um nur einige 

mögliche Formen zu nennen.365 

4.3 Die Rechtsnatur der vorläufigen Anwendung 

Die wahrscheinlich wichtigsten Fragen, die es hier zu beantworten gilt, sind die 

Fragen der Rechtsnatur und der damit einhergehenden Bindungswirkung der 

vorläufigen Anwendung. Wann (zu welchem Zeitpunkt) und wie tritt einen 

Bindungswirkung ein? Welche Rechte und Pflichten können durch eine vorläufige 

Anwendung begründet werden? Wird durch eine vorläufige Anwendung die Pflicht 

zur Ratifikation herbeigeführt? Und wie sieht es mit der Beendigung oder allenfalls 

einer Aufkündigung der Vereinbarung zur vorläufigen Anwendung aus? Diese und 

andere damit verbundene Fragen sollen hier beantwortet werden. 

Zur geltenden Rechtsnatur der vorläufigen Anwendung wurden im Laufe der Zeit 

verschiedene Theorien entwickelt und vertreten. Hier werden nur einige dieser 

Überlegungen kurz zusammengefasst. 

                                            
359

 Siehe Fn. 349. 
360

 Vgl. Krieger, Article 25, 2012, S. 414. 
361

 Vgl. Gómez-Robledo, First report, 2013, S. 11; sowie Krieger, Article 25, 2012, S. 414. 
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 Siehe dazu Liste der Protokolle zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, welchen Liechtenstein 
beigetreten ist in LGBl. 1997/107. 
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 Krieger, Article 25, 2012, S. 414; weitere Beisiele dafür in Gómez-Robledo, First report, 2013, S. 11. 

364
 Dazu sehr ausführlich auch Mathy, Commentary, 2011, S. 651. Hier wird eine andere Einteilung 
vorgenommen, sodass auch „Protokolle“ oder „Anhänge“, sowie „separate Übereinkommen“ zu den Verträgen 

unter Art. 25 Abs. 1  lit. a) subsumiert werden und Art. 25. Abs. 1 lit. b) den ganzen Rest erfasst.  
365

 Vgl. Krieger, Article 25, 2012, S. 414.  
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Früher ging man davon aus, dass jeder Vertrag ratifiziert werden musste. Diese 

Ratifikation konnte für viele Autoren auch implizit oder stillschweigend erfolgen. Ein 

Vertrag, der vorläufig angewendet wurde, ist durch die tatsächliche Anwendung 

somit stillschweigend ratifiziert worden. Somit wies der vorläufig angewendete 

Vertrag dadurch die gleichen Merkmale, auf wie ein förmlich ratifizierter und hatte 

somit die gleiche bindende Wirkung. Heute ist man sich einig, dass die Ratifikation 

einen förmlichen Akt voraussetzt und nicht stillschweigend erfolgen kann. Daher ist 

diese Theorie nicht zutreffend.366 

Eine andere Theorie besagte, dass der vorläufigen Anwendung keinerlei 

Bindungswirkung zukommt. Der Vertrag kann also während der Zeit der vorläufigen 

Anwendung bis zur Ratifikation keine rechtliche Wirkung entfalten, da ein Vertrag in 

jedem Fall erst mit Ratifikation Bindungswirkung erlangt. Es ist selbsterklärend, dass 

damit die Konstruktion der vorläufigen Anwendung überflüssig werden würde, wenn 

dieser keinerlei Wirkung zukommen würde. Ein Zustand ohne die vorläufige 

Anwendung ist also davon nicht zu unterscheiden. Heute steht ausser Frage, dass 

es auch völkerrechtliche Verträge gibt, die keiner Ratifikation bedürfen aber trotzdem 

durch Unterzeichnung die volle Rechtswirkung entfalten (siehe z.B. 

Verwaltungsvereinbarungen weiter oben).367 

Wiederum andere vertraten die Ansicht, dass der vorläufigen Anwendung 

grundsätzlich keine Bindungswirkung zukommt, diese aber nach einer allfälligen 

Ratifikation ex tunc eintreten wird. Eine Bindungswirkung konnte also nur 

rückwirkend durch Ratifikation erfolgen. Da ein Staat aber nicht verpflichtet ist, einen 

Vertrag zu ratifizieren, ist auch dieser Ansatz sehr unbefriedigend. Die Parteien 

wären in der Zeit der vorläufigen Anwendung ständig der Gefahr ausgesetzt, dass 

der Vertrag möglicherweise nicht ratifiziert werden wird und damit jegliche 

Rechtsgrundlage für die vorgenommenen Rechtshandlungen in diesem 

Zusammenhang fehlen würde.368 

Eine modernere Theorie bemisst der vorläufigen Anwendung grundsätzlich immer 

Bindungswirkung zu. Die Vereinbarung, den Vertrag vorläufig anzuwenden, hätte 

somit die gleichen rechtlichen Konsequenzen, wie das Inkrafttreten. Diese 

                                            
366

 Vgl. Krenzler, vorl. Anwendung, 1963, S. 52ff. 
367

 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 41ff. 
368

 Ebenda, S. 42ff. 
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Überlegung würde also eine anschliessende Ratifikation sinnlos erscheinen 

lassen.369 

4.3.1 Bindungswirkung 

Nachdem die früheren Überlegungen zur Rechtsnatur der vorläufigen Anwendung 

erläutert wurden, soll nun das Augenmerk auf die heutige Sichtweise in dieser 

Thematik gerichtet werden. Da der Formulierung des Art. 25 WVK nichts über die 

Rechtsnatur der vorläufigen Anwendung zu entnehmen ist370, muss diese von Lehre 

und Praxis 371  herausgebildet werden. Grundsätzlich besteht in der Lehre 

(Literatur) 372  wie auch in der Praxis Einigkeit 373  darüber, dass die vorläufige 

Anwendung von Verträgen Verbindlichkeiten schafft, welche auch durchsetzbar 

sind.374 

„There can thus be no doubt that a provisionally applicable treaty constitutes a binding 

and enforceable legal instrument between states. International tribunals have confirmed 

that an agreement on provisional application is a matter of legal obligation“ (Lefeber weist 

hier auf den Fall „Kardassaopoulos vs. Georgien“375 und den Fall „Yukos vs. Russland“376 

hin).377 

Diese auf Vertrag beruhende rechtliche Bindungswirkung ist aber von vornherein 

zeitlich beschränk, denn sie begrenzt sich auf die Zeit zwischen Unterzeichnung und 

Inkrafttreten.378 Nur durch diesen Umstand dürfte sich also die vorläufige Anwendung 

eines völkerrechtlichen Vertrages in der Rechtswirkung von der Ratifikation eines 

solchen unterscheiden.379 
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 Ebenda, S. 44ff. 
370

 Vgl. Ishikawa, Domestic Law, 2016, S. 274; sowie Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 60. 
371

 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 58. 
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 Vor allem in den Materialien zur Entstehung des Art. 25 WVK (ILC, final Draft Articles 1966; sowie die 
Staatenvertreter auf der Wiener Vertragsrechtskonferenz). 

373
 Dagegen aber auch eine durchaus kritische Untersuchung zu diesem Thema stellt Quast Mertsch, 

Provisionally Applied Treaties, 2012, S. 73ff dar. Hier kommen einige Autoren zu Wort, die einer generelle  
Bindungswirkung der vorläufigen Anwendung kritisch gegenüber stehen. Etwa mit den Argumenten der 
„power of unilateral termination“ oder „the use of limitation clauses“ wird die Bindungswirkung der Verträge im 
Zeitraum der vorläufigen Anwendung in Zweifel gestellt. 

374
 Vgl. Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 16; sowie Krieger, Article 25, 2012, S. 420; sowie Mathy, Commentary, 
2011, S. 652; sowie Gómez-Robledo, Second report, 2014, S. 5; sowie Heintschel von Heinegg, Quellen, 
2014, S. 406; und auch Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 62. 

375
 Siehe dazu International Centre for Settlement of Investment Disputes Washington D.C. (ICSID), Case No. 
ARB/05/18, Ioannis Kardassopoulos and The Republic of Georgia, Decission on Jurisdiction, 6. July 2007. 

376
 Siehe dazu Ad hoc Tribunal, PCA Case No. AA 227, Yukos Universal Ltd. (Isle of Man) and Russian 
Federation, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30. November 2009. 

377
 Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 16. 

378
 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 406. 

379
 Siehe dazu Abschnitt 3 der WVK, „Beendigung und Suspendierung von Verträgen“ Art. 54 ff WVK LGBl. 
1990/71. 
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Ein Versuch, das Phänomen der vorläufigen Anwendung dogmatisch einzuordnen, 

hat Montag gewagt. Er geht in seiner Arbeitshypothese von einer (im Vergleich zu 

den oben genannten Theorien) „vermittelnden Theorie“ aus.380 Diese vermittelnde 

Theorie fusst auf dem Gedanken, dass die Konstruktion der vorläufigen Anwendung 

als eigenständige Vereinbarung im sog. „vereinfachten Verfahren“ abgeschlossen 

wird und ihr im Regelfall auch Bindungswirkung beigemessen wird.381 

Zunächst ist die Überlegung, dass die vorläufigen Anwendung als eigenständiger 

Vertrag, der im vereinfachten Verfahren abgeschlossen wird, logisch, wenn dies in 

einem Zusatzprotokoll zum Hauptvertrag 382  erfolgt. Aber auch dann, wenn die 

vorläufige Anwendung aus dem Hauptvertrag hervorgeht, „erleichtert dieses Modell 

doch die Erklärung des Phänomens, da einsehbar wird, warum ein Vertrag schon 

Anwendung findet, ohne in Kraft getreten zu sein“. 383  Diese „zusätzliche 

Vereinbarung“, die durch das vereinfachte Verfahren abgeschlossen wurde, bleibt 

solange in Kraft, bis der Hauptvertrag ratifiziert wird und damit unumstritten seine 

volle Rechtswirkung entfaltet384, oder bis ein Vertragspartner notifiziert, nicht mehr 

Vertragspartei sein zu wollen. Die Hypothese von Montag ist auch mit Art. 25 WVK 

vereinbar, denn dieser lässt wie beschrieben die vorläufige Anwendung auch dann 

gelten, wenn diese auf eine andere Weise vereinbart wurde, wenn sie im Vertrag 

vorgesehen wurde. So verbleibt praktisch jede Art einer Vereinbarung, die vorläufige 

Anwendung festzusetzen und danach zu vollziehen.385 Eine dogmatische Einordnung 

nach dieser Hypothese macht (auch mM nach) Sinn,  

„denn es ist gedanklich weniger schwierig, sich mit einer im vereinfachten 

Vertragsschlussverfahren abgeschlossenen Vereinbarung auseinanderzusetzen, welche 

als völkerrechtlicher Vertragstypus in den letzten Jahren weite Anerkennung erfahren hat, 

als mit dem fast paradoxen Fall eines Vertrages, der noch nicht in Kraft getreten ist, 

dessen Bestimmungen aber schon angewendet werden.“386 

Nach dieser Betrachtungsweise der vorläufigen Anwendung, durch eine im 

vereinfachten Verfahren abgeschlossene Vereinbarung, erlangt also der vorläufig 
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 Siehe dazu sehr detailliert Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 48 – 62. 
381

 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 48. 
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 Siehe dazu oben Kapitel 4.2.3. 
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 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 49. 
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 Vgl. Gómez-Robledo, Second report, 2014, S. 16. 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 59f. 
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 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 61, 
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angewendete Vertrag (oder Teile davon) volle Rechtswirkung und kann als Vertrag 

i.S.v. Art. 2 Abs. 1 lit. a WVK angesehen werden.387 

Die dogmatische Einordnung des Phänomens der vorläufigen Anwendung spielt in 

der praktischen Anwendung aber wahrscheinlich keine grosse Rolle mehr, da die 

verbindliche Rechtskraftwirkung und Durchsetzbarkeit der vorläufigen Anwendung 

allgemein anerkannt ist, wie dies einleitend schon beschrieben wurde. So weist 

Gómez-Robledo in seinem zweiten „Report“ auf die Sichtweisen der verschiedenen 

Staatenvertreter hin, welche die verbindliche Wirkung der vorläufigen Anwendung 

bekunden und keine Zweifel daran lassen, dass sie der vorläufigen Anwendung volle 

Rechtskraftwirkung zuschreiben:  

„...At the same time, the information submitted by States such as Norway and Botswana, 

while not contradicting this conclusion, indicates that the process for allowing provisional 

application is the same as the process for seeking the ratification and entry into force of a 

treaty. Switzerland, for example, does not regard “provisional application” and “provisional 

entry into force” as two distinct legal concepts; it thus views these concepts as being the 

same from the standpoint of their legal effects. It even raises the question of whether, that 

being the case, the regime governing reservations should also cover provisional 

application. The United States, meanwhile, reports that, in the view of a member of the 

Senate Foreign Relations Committee, a treaty that is applied provisionally has the same 

legal status as any other United States agreement concluded by the President and that 

treaties appliedprovisionally have full effect at the domestic level pending a decision to 

ratify them.“388 

Am Beispiel des Protokolls Nr. 14 zur Europäischen Menschenrechtskonvention389 

zur Entlastung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt sich 

dann auch die Staatenpraxis klar, dass durch die vorläufige Anwendung Rechte und 

Pflichten begründet werden. Das Protokoll konnte aufgrund einer Blockade von 

Russland jahrelang nicht angewendet werden. Mittels einer Übereinkunft zwischen 

allen Vertragsstaaten (einschliesslich Russland) am 12. Mai 2009 in Madrid wurde 

aber eine Lösung geschaffen. Die einzelnen Staaten konnten eine Erklärung 

abgeben390, mit der sie Art. 4, 6, 7 und 8 des Protokolls Nr. 14 vorläufig anwenden 

werden. Somit konnte das Protokoll zur Entlastung des EGMR auch ohne Russland 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 72. 
388

 Gómez-Robledo, Second report, 2014, S. 5. 
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 Protokoll Nr. 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention LGBl. 2009/234. 
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 Dazu zählte auch Liechtenstein. Siehe dafür Liste in Anhang II. 
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vollzogen werden.391 Eine Lösung dieser Art kann aber nur dann greifen, wenn die 

Vertragsstaaten auch damit übereinstimmen, dass dadurch unmittelbar Rechte und 

Pflichten (im Fall des Protokolls Nr. 14 die direkte Anwendung der Art. 4, 6, 7 und 8) 

begründet werden und eine Anwendung rechtswirksam ist.392  

Auch der häufigste Anwendungsfall der vorläufigen Anwendung („Dringlichkeit“393), 

bei dem die Zustimmung eines Parlaments nicht abgewartet werden soll, um die 

Anwendung des Vertrages und damit seine Vorteile für sich sofort gelten zu lassen 

(also ohne weitere Verzögerung), kann als Indiz für den Willen der Vertragspartner 

gewertet werden, dass diese sich dem Vertrag vollumfänglich, also mit allen Rechten 

und Pflichten unterwerfen wollen. Kurzum, der Zweck einer vorläufigen Anwendung 

und damit der unmittelbaren Sicherung der Vorteile des Vertrages ist nur dann 

gegeben, wenn alle Vertragspartner von einer vollumfänglichen Bindungswirkung 

ausgehen. Im entgegengesetzten Fall würde dies unweigerlich zu einer Zeit der 

Rechtsunsicherheit führen.394 „Die Staaten wollen und müssen sich deshalb darauf 

verlassen können, dass die Anwendung eines Vertrages vor seinem endgültigen 

Inkrafttreten nicht im unverbindlichen Raum verbleibt.“395 

Ein entscheidendes Element bei dieser Betrachtungsweise stellt auch der 

Vertrauensschutz dar. Das Vertrauensschutzprinzip beim Abschluss von Verträgen 

(also im Vorstadium vor dem Inkrafttreten) spielt auch im Völkervertragsrecht eine 

wichtige Rolle. Speziell im Fall der vorläufigen Anwendung stellen sich Fragen über 

etwaige Verhaltenspflichten der Vertragspartner vor Inkrafttreten des Vertrages. 

Durch die Erklärung den Vertrag vorläufig anzuwenden und damit die 

anschliessende tatsächliche Anwendung vor Inkrafttreten des Vertrages, werden 

Vertrauensschutztatbestände gesetzt. Auf diese Erklärung und die anschliessende 

tatsächliche Anwendung muss ein Vertragspartner vertrauen können. Sollte dieses 

Vertrauen nicht gegeben sein, wäre eine vorläufige Anwendung mit Blick auf die 

Rechtssicherheit wohl wertlos.396  
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 Vgl. RR F. Arndt / gepr. RKn Teresa Großmann, Fachbereich WD 2, Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche 
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 Vgl. dazu Krieger, Article 25, 2012, S. 420. 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 51. 
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 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 51. 
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„Eine bindende Vereinbarung erfordert immer den Willen der vertragsschliessenden 

Staaten, Rechte und Pflichten zu schaffen und ihre Beziehungen dem Völkerrecht zu 

unterwerfen.“ 397  Damit soll abschliessend noch klargestellt werden, dass die 

Bindungswirkung der vorläufigen Anwendung aber auch immer Teil der Autonomie 

der Vertragspartner ist und damit dem Willen 398  eben dieser Vertragspartner 

unterliegt. Dies eröffnet den Raum für Eingrenzungen der vorläufigen Anwendung 

speziell in ihrer Bindungswirkung. So ist in einem Vertrag, der vorläufig angewendet 

werden soll, oft eine „Beschränkungsklausel“ (Limitation Clause399) zu finden, dass 

die vorläufige Anwendung nur insoweit Geltung erlangt, als sie mit den 

verfassungsrechtlichen Vorgaben eines jeden Staates vereinbar ist.400 

4.3.2 Rechtsfolgen bei Vertragsverletzung  

Nachdem die rechtliche Bindungswirkung der vorläufigen Anwendung von 

völkerrechtlichen Verträgen eingehend behandelt und geklärt wurde, drängt sich nun 

die Frage auf, wie sich allfällige Rechtsfolgen bei einer Vertragsverletzung eines 

vorläufig angewendeten völkerrechtlichen Vertrages darstellen. Die Rechtswirkung 

der vorläufigen Anwendung schafft also Rechte und Pflichten, die sich aus einem 

völkerrechtlichen Vertrag begründen lassen. Somit ist er auch dem Völkerrecht 

unterstellt und kann die Konsequenzen eines Vertragsbruchs nach dem Völkerrecht 

bewirken.401 

Bei einer erheblichen Vertragsverletzung ist also die andere Vertragspartei 

berechtigt, den Vertrag zu beenden oder zu suspendieren, weil dieser Partei nicht 

zugemutet werden kann, seinerseits weiterhin zur Erfüllung des Vertrages 

verpflichtet zu sein (inadimplenti non est adimplendum).402 Dies geht aus Art. 60 
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 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 50. 
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 Dieser Wille der Vertragspartner zielt nach logischer Überlegung wie gerade beschrieben auf eine 
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a breach of an obligation arising from the provisional application of a treaty will also have legal consequences, 
including all those established by the law of State responsibility for internationally wrongful acts.“ 
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 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 459. 
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WVK hervor, wobei hier zwischen Vertragsbrüchen bei bi- und multilateralen 

Verträgen unterschieden wird. Ein Vertragsbruch bei einem vorläufig angewendeten 

völkerrechtlichen Vertrag kann also die Konsequenzen der vollen 

Staatenverantwortlichkeit nach sich ziehen. 

4.3.3 Der Zeitpunkt der Rechtswirkung der vorläufigen Anwendung 

„The purpose of provisional application is to give immediate effect to all or certain 

sustantive provisions of a treaty without waiting for the fulfilment of the formal 

requirements for its entry into force.“403 

Damit ist klar, dass durch eine vorläufige Anwendung der Vertrag für die 

Vertragsstaaten in den allermeisten Fällen so schnell wie möglich Anwendung finden 

soll, um damit seine Rechtswirkung in den vorläufig angewendeten Bereichen 

erlangen zu können. Klar ist aber auch, dass sich der Zeitpunkt dieser Wirkung am 

Inhalt des Vertrages selbst und an der Art der Zustimmung zu orientieren hat. Der 

Zeitpunkt, an dem ein vorläufig angewendeter Vertrag seine Rechtswirkung entfaltet, 

bleibt also vorerst den Parteien überlassen.404  

So sind die Variationen vielfältig, wann und wie eine vorläufige Anwendung seine 

Geltung erlangt.405 Sofort mit Unterzeichnung, nach einem bestimmten Datum das 

vereinbart wurde, nach der Hinterlegung einer Urkunde oder nach dem Eintritt einer 

sonstigen Bedingung, die an die vorläufige Anwendung geknüpft wurde. Zum 

Verständnis sollen hier als Beispiele zwei Verträge aus der praktischen Anwendung 

in Liechtenstein aufgeführt werden. Im Rahmenvertrag zwischen Liechtenstein und 

der Schweiz über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise 

und des Aufenthaltes sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum 

(LGBl. 2009/217) wurde die vorläufige Anwendung in Art. 22 des Rahmenvertrages 

vereinbart. Dort heisst es: 

Art. 22 

Inkrafttreten 
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 Mathy, Commentary, 2011, S. 640. 
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 Vgl. Krenzler, vorl. Anwendung, 1963, S. 41ff. 
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 Empfehlenswert dazu auch die Zusammenstellung verschiedener Verträge welche die EU kürzlich mit 
Drittstaaten vorläufig angewendet hat in Gómez-Robledo Juan Manuel (Special Rapporteur) in: Fourth report 
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1) Dieser Rahmenvertrag tritt nach Erfüllung der jeweiligen innerstaatlichen 

Genehmigungsverfahren auf den Zeitpunkt in Kraft, an dem der Schengen-

Besitzstand für beide Vertragsparteien in Kraft gesetzt ist. 

2) Ab Inkraftsetzung des Schengen-Besitzstands für die Schweiz werden die Art. 

13, 14, 16, 17 Abs. 1 und 2 sowie Art. 18 vorläufig angewendet. 

Die teilweise vorläufige Anwendung des Rahmenvertrages wurde hier also an den 

Zeitpunkt gebunden, an dem der Schengen-Besitzstand für die Schweiz in Kraft 

getreten ist. Dieses Beispiel lässt erkennen, dass die unterschiedlichsten 

Bedingungen gewählt werden können (oder aus taktischen oder organisatorischen 

Gründen gar müssen), nach welchen die vorläufige Anwendung (in diesem Fall ein 

Teil des Vertrages) Geltung erlangen soll. Ein zweites Beispiel aus der Praxis in 

Liechtenstein stellt das Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und der 

arabischen Republik Ägypten (LGBl. 2008/261) dar. Hier wurde die vorläufige 

Anwendung zwar unter eine Bedingung gestellt, der genaue Zeitpunkt der 

vorläufigen Anwendung aber jeder Partei selbst überlassen: 

Art. 49 

Inkrafttreten 

1) Dieses Abkommen tritt für diejenigen Unterzeichnerstaaten in Kraft, welche 

das Abkommen am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Austausch ihrer 

Ratifikations- oder Annahmeurkunden ratifiziert haben, vorausgesetzt, Ägypten 

gehöre zu den Staaten, welche die Ratifikations- oder Annahmeurkunde 

hinterlegt haben. 

2) Falls seine verfassungsmässigen Bestimmungen dies erlauben, kann jeder 

Unterzeichnerstaat dieses Abkommen in einer ersten Phase vorläufig 

anwenden, vorausgesetzt, Ägypten habe das Abkommen ratifiziert. Die 

vorläufige Anwendung des Abkommens wird den anderen Unterzeichnerstaaten 

notifiziert. 

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn also die Vertragspartner dazu nichts 

vereinbart haben, kommen die Bestimmungen der Wiener Übereinkunft über das 

Recht der Verträge zum Tragen, die den Zeitpunkt der Bindungswirkung bestimmen 

könnten (Art. 11 ff WVK). 
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4.4 Problembereiche der vorläufigen Anwendung 

Viele Problembereiche (Konflikte mit anderen Rechtsbereichen) der vorläufigen 

Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen wurden an gegebener Stelle schon 

ausführlich behandelt. Darum soll dieses Kapitel lediglich einen Überblick geben, in 

welchen Rechtsbereichen oder mit welchen Rechtsgrundsätzen die vorläufige 

Anwendung in Spannung geraten könnte. Auch mögliche Lösungsansätze für die 

Beseitigung der Konfliktfälle sollen kurz diskutiert werden. 

4.4.1 Konflikte mit dem innerstaatlichen (Verfassungs-)Recht  

Das Problem der innerstaatlichen Verfassungsmässigkeit bei der vorläufigen 

Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrages stellt wahrscheinlich das grösste 

Konfliktpotential mit Bezug zum innerstaatlichen Recht dar. Denn es wurde nicht von 

wenigen darauf hingewiesen, dass die Konstruktion der vorläufigen Anwendung auch 

die Gefahr des Missbrauchs in sich birgt. Es bestand die Befürchtung, dass durch 

eine vorläufige Anwendung eines Vertrages, welche durch die Verhandlungsorgane 

eingeleitet wurde, Fakten geschaffen werden, die eine parlamentarische Zustimmung 

am Ende zu einer blossen Formalität reduzieren.406 Somit würde der demokratische 

Gedanke, der einer solchen Zustimmung zuteil wird, untergraben werden. 

Innerstaatliche Voraussetzungen sollen damit umgangen werden können. Die 

Vorteile überwiegen aber dennoch die Gefahr des Missbrauchs, weshalb das 

Rechtsinstitut der vorläufigen Anwendung auch den Eingang in die WVK gefunden 

hat.407 

Um einer solchen Gefahr des Missbrauchs vorzubeugen, könnte es sinnvoll sein, das 

Verfahren über die vorläufige Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrages in der 

eigenen Rechtsordnung zu präzisieren (kodifizieren).408 Ein Beispiel für eine solche 

Präzisierung ist in der Rechtsordnung der Schweiz zu finden. Diese Kodifikation im 

innerstaatlichen Recht soll hier als Beispiel kurz dargestellt werden.  

Auch in der Schweiz müssen gewisse völkerrechtliche Verträge von der 

Bundesversammlung (Ständerat und Nationalrat) genehmigt werden. Dies ergibt sich 

                                            
406

 Vgl. die Autoren zu diesem Problem: Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 1; sowie Gómez-Robledo, First report, 
2013, S. 9; sowie Krieger, Article 25, 2012, S. 417f. 

407
 Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 1: ...“some have argued that provisional appplication of treaties reduces 
constitutional requirements, such as parliamentary approval for such agreements, to mere formalities, 
expediency has led to its use in a number of contexts and procedural safeguards have been developoed to 
avoid abuse.“  

408
 Vgl. Quast Mertsch, Provisionally Applied Treaties, 2012, S. 62. 
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aus Art. 166 Abs. 2 BV (SR 101)409. Die Bundesversammlung genehmigt demnach 

die völkerrechtlichen Verträge, mit Ausnahme jener Verträge, zu deren Abschluss auf 

Grund von Gesetz oder völkerrechtlichem Vertrag der Bundesrat zuständig ist. Art. 

7b des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG)410  bildet hier 

keine Ausnahme von der Regel, sondern präzisiert den oben angesprochenen 

Problembereich bei der vorläufigen Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen, die 

genehmigungspflichtig sind, in diesem Fall durch die Bundesversammlung.411 

Art. 7b  

Vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat 

1) Ist die Bundesversammlung für die Genehmigung eines völkerrechtlichen 

Vertrages zuständig, so kann der Bundesrat die vorläufige Anwendung 

beschliessen oder vereinbaren, wenn die Wahrung wichtiger Interessen der 

Schweiz und eine besondere Dringlichkeit es gebieten. 

1bis) Er verzichtet auf die vorläufige Anwendung, wenn die zuständigen 

Kommissionen beider Räte sich dagegen aussprechen.412 

2) Die vorläufige Anwendung endet, wenn der Bundesrat nicht binnen sechs 

Monaten ab Beginn der vorläufigen Anwendung der Bundesversammlung den 

Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des betreffenden 

Vertrags unterbreitet. 

3) Der Bundesrat notifiziert den Vertragspartnern das Ende der vorläufigen 

Anwendung. 

Durch dieses Gesetz wird klar definiert, nach welchen Kriterien (Wahrung wichtiger 

Interessen und/oder besondere Dringlichkeit) der Bundesrat413  ermächtigt werden 

kann (eben durch dieses Gesetz), eine vorläufige Anwendung eines 

völkerrechtlichen Vertrages noch vor der Zustimmung der Bundesversammlung 

vorzunehmen. Dadurch könnte die Gefahr eines Missbrauchs im Bezug auf die 

                                            
409

 Art. 166 Abs. 2 BV BBl. 1997 I 1. 
410

 Art. 7b RVOG BBl. 2004, 761. In Verbindung dazu auch entscheidend Art. 7a RVOG BBl 2001 3467. 
411

 Vgl. EDA Direktion für Völkerrecht (DV), Praxisleitfaden Völkerrechtliche Verträge, Bern 2015, 
www.eda.admin.ch (Stand: 2015, aufgerufen am 13.3.2017), S. 14ff. 

412
 Später eingefügt mit BBl 2012 7465. 

413
 Die Zuständigkeit des Bundesrates zur Besorgung der auswärtigen Angelegenheiten ergibt sich aus Art. 184 
BV BBl 1999 IV 4809. Dieser liest sich wie folgt:  

Art. 184 Beziehungen zum Ausland  

1) Der Bundesrat besorgt die auswärtigen Angelegenheiten unter Wahrung der Mitwirkungsrechte der 
Bundesversammlung; er vertritt die Schweiz nach aussen. 

2) Er unterzeichnet die Verträge und ratifiziert sie. Er unterbreitet sie der Bundesversammlung zur 
Genehmigung. 

3) Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat Verordnungen und 
Verfügungen erlassen. Verordnungen sind zu befristen. 
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vorläufige Anwendung etwas entschärft werden. Eine geordnete Darstellung der 

Vorgehensweise bei einer vorläufigen Anwendung in Form eines Gesetzes, trägt 

gewiss zur Rechtssicherheit im Umgang mit der vorläufigen Anwendung bei. Dies 

bezieht sich nicht nur auf den innerstaatlichen Bereich. Auch dem Vertragspartner 

gegenüber wird Klarheit geschaffen. Natürlich muss eine solche gesetzliche 

Grundlage auch immer mit der Verfassung und den kompetenzrechtlichen 

Ausprägungen dieser Verfassung beim Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen 

vereinbar sein. Ob sich dieses Beispiel auch auf die hiesige Rechtsordnung 

übertragen lässt, um einen gewissen Rahmen zu schaffen, welcher die Regierung 

zum Abschluss von solchen Verträgen ermächtigt, wird weiter unten untersucht 

werden. 

Eine andere Lösung, diesen Konflikt zwischen der vorläufigen Anwendung und dem 

nationalen Recht zu entschärfen, kann mit einer entsprechenden Klausel (wie oben 

schon besprochen, Limitation Clause) im Vertrag selbst eingeleitet werden.414 So 

führt Krieger Folgendes aus:  

„Another way to solve the potential conflict is to include a clause subjecting the provisional 

application to the requirements of national law so that national law might prevail in case of 

conflict, also in relation to budgetary appropriations.“415 

Damit würde das Verhältnis zwischen vorläufiger Anwendung und nationalem Recht 

im Vertrag selbst geregelt werden. Aber auch das ist keine Garantie dafür, dass 

dadurch der Konflikt beseitigt werden kann wie der Fall „Yukos“416 zeigt. 

Generell kann aber diesem potentiellen Konflikt die Grundlage durch einen 

gewissenhaften Umgang mit dieser Materie entzogen werden. Die zuständigen 

Organe sollen sich der heiklen Situation bewusst sein. 

4.4.2 Pflicht zur Ratifikation nach einer vorläufigen Anwendung 

Die Frage, ob sich ein Staat durch die vorläufige Anwendung eines völkerrechtlichen 

Vertrages dazu verpflichtet, diesen Vertrag anschliessend auch zu ratifizieren, wird in 

der Literatur häufig thematisiert. 417  Generell kann gesagt werden, dass keine 

Verpflichtung für Staaten (oder auch internationale Organisation) besteht, einen 

unterzeichneten und abgeschlossenen Vertrag zu ratifizieren, auch wenn er dies 

                                            
414

 Vgl. Krieger, Article 25, 2012, 417ff. 
415

 Krieger, Article 25, 2012, S. 418. 
416

 Siehe dazu Fn. 307. 
417

 Vgl. dazu etwa Krenzler, vorl. Anwendung, 1963, S. 70ff; oder auch Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 62ff. 
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vorsieht. 418  Die Frage sei aber erlaubt, ob dies auch bei einer vorläufigen 

Anwendung gilt. Denn hier scheint die Verbindung zwischen den Vertragsstaaten 

doch enger zu sein, als dies bei einer blossen Unterzeichnung des festgelegten  

Vertragstextes geschieht, bei dem noch keine Bindungswirkung 419  des Vertrages 

eintritt. Eine Verweigerung der Ratifikation könnte mitunter zu Spannungen führen, 

da die Parteien grössere Anstrengungen unternommen haben, das Vertragswerk 

auch umzusetzen, nachdem dieses durch die vorläufige Anwendung Rechtswirkung 

erlangt hat. Umgekehrt ist aber auch gleich ersichtlich, dass eine Verpflichtung zur 

Ratifikation unweigerlich zu verfassungsrechtlichen, innerstaatlichen Konflikten 

führen könnte, da die Legislative durch die vorläufige Anwendung (z.B. erwirkt durch 

die Regierung ohne Zustimmung eines Parlaments) gezwungen wäre, einem Vertrag 

zuzustimmen, bei dem sie später aber nicht die Absicht hatte, diesem die 

Genehmigung zu erteilen. Der Legislative wäre damit das Votum entzogen.420 

Eine Pflicht zur Ratifikation kann aber schon mit einem Blick auf Art. 25 WVK klar 

verneint werden, denn gem. Art. 25 Abs. 2 WVK reicht eine Notifikation des Willens 

eines Vertragspartners aus, um nicht mehr an den Vertrag gebunden zu sein. Es 

kann also gesagt werden: „Aus rechtlicher Sicht bleibt die Ratifikation eines vorläufig 

angewendeten Vertrages vollkommen im Ermessen der Vertragsparteien.“421 

4.4.3 Völkerrechtliche Konsequenzen einer verfassungswidrigen vorl. Anwendung 

Wie schon oben ausgeführt wurde, gilt es hier noch zu präzisieren, welche möglichen 

Rechtsfolgen entstehen können, wenn eine Verpflichtung zur vorläufigen Anwendung 

eines völkerrechtlichen Vertrages verfassungswidrig eingegangen wurde. Da es sich 

bei der vorläufigen Anwendung um eine verbindliche Vereinbarung mit allen 

dazugehörenden Rechtswirkungen handelt, kommt Art. 46 WVK und Art. 27 WVK zur 

Anwendung.422 Eine Vertragsverletzung kann also nur dann mit einem Verstoss von 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften begründet werden, wenn diese offenkundig 

waren und die innerstaatlichen Vorschriften auch von grundlegender Bedeutung 

waren.  

Eine solche Begründung für eine Vertragsverletzung muss also bei jedem dieser 

Fälle individuell beurteilt werden. Nämlich ob die verfassungsrechtliche Verletzung im 
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 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 64. 
419

 Vgl. Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 399. 
420

 Vgl. Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 64. 
421

 Montag, vorl. Anwendung, 1986, S. 64. 
422

 Siehe dazu auch Kapitel 4.2.1.1. 
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Inland offenkundig war und dieser auch die entsprechende Bedeutung zugemessen 

werden kann. Würde die Begründung der Verletzung dieser Überprüfung nicht 

standhalten, wäre ein Vertragsbruch die Folge, was wiederum die völkerrechtliche 

Verantwortung auslösen würde. Die Konsequenzen wären demnach die gleichen wie 

oben beschreiben. 423 

4.5 Beendigung der vorläufigen Anwendung 

Es wurde bereits festgehalten, dass die vorläufige Anwendung immer einer zeitlichen 

Begrenzung unterliegt. Sie gilt nur „bis zum Inkrafttreten“424 des Vertrages und wird 

damit durch das Inkrafttreten ohne zusätzliche Massnahmen der Parteien beendet.425 

Mit dem endgültigen Inkrafttreten des Hauptvertrages ist nämlich Ziel und Zweck der 

vorläufigen Anwendung erfüllt und sie verliert damit ihren Geltungsgrund.426 Wichtig 

dabei ist aber der Hinweis, dass die automatische Beendigung der vorläufigen 

Anwendung nur für diesen Vertragspartner gilt, für den der Vertrag, auf welche Art 

auch immer, in Kraft getreten ist. Dies gilt sowohl für bi- also auch für multilaterale 

Abkommen. So ist es durchaus möglich, dass für einige Staaten der Vertrag z.B. 

durch Ratifikation schon in Kraft getreten ist, andere den gleichen Vertrag aber noch 

vorläufig anwenden. 427  Die Frage einer vorzeitigen Beendigung einer vorläufigen 

Anwendung durch eine der Parteien (einseitige Beendigung, „Unilateral Termination“) 

stellt sich folglich nur in der Zeit, in der der Vertrag vorläufig angewendet wird.  

Art. 25 Abs. 2 WVK hält für diesen Fall eine Regelung bereit, die es einer 

Vertragspartei ermöglicht, die vorläufige Anwendung des Vertrages einseitig zu 

beenden und sich damit der Verpflichtung zu entziehen. Dies wird dann möglich, 

wenn ein Staat (dies gilt auch für internationale Organisationen) den anderen 

Staaten, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht 

notifiziert, nicht Vertragspartei (des Hauptvertrages) zu werden. Mit dieser Regelung 

sollte der Missbrauch der vorläufigen Anwendung entschärft werden.428 Genaueres 

über die einseitige Beendigung der vorläufigen Anwendung ist Abs. 2 leg. cit. aber 

nicht zu entnehmen. Ob der Zeitpunkt der Beendigung sofort mit Notifikation eintritt, 
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 Siehe dazu oben Kapitel 4.3.2. 
424

 Art. 25 Abs. 1 WVK LGBl. 1990/71. 
425

 Dazu Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 10: „It is indeed self-evident, that provisional application of a treaty comes 
to an end if all States that apply a treaty provisionally have expressed their consent tob e bound, even if this 
have not been provided for in the treaty or in some other manner agreed upon by the negotiating States.“ 

426
 Vgl. Montag, vorl. Anwendug, 1986, S. 80. 

427
 Vgl. Lefeber, Treaties, 2011, Rz. 10ff. 

428
 Vgl. Krieger, Articel 25, 2012, S. 416. 
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ob dieser einer Erklärung bedarf, oder in welcher Form diese allenfalls zu erfolgen 

hat, bleibt offen. Krieger betont hier aber, dass es wohl im Sinne der Staaten wäre, 

diese Fragen genauer zu regulieren. „They may wish to include a certain lapse of 

time before a unilaterl termination becomes effective.“429 

Weiter wird den Parteien in Art. 25 Abs. 2 WVK der Freiraum eingeräumt, die 

Beendigung der vorläufigen Anwendung sonst auf eine Art zu vereinbaren, z.B. nach 

dem Eintritt einer Bedingung oder unter Vorbehalt einer Vertragsverletzung oder 

sonst auf eine Weise, die das Ende der vorläufigen Anwendung vorzeitig oder 

planmässig  herbeiführen wird. Ausserdem ist es auch denkbar, dass Parteien 

Bestimmungen in den Vertrag aufnehmen, welche die Konsequenzen einer 

vorzeitigen Beendigung regeln. 430  Die Modalität der Beendigung der vorläufigen 

Anwendung bleibt also den Parteien überlassen. 431  An dieser Stelle soll aber 

nochmals darauf hingewiesen werden, dass bis hin zum Zeitpunkt der einseitigen 

Beendigung Rechtspflichten tangiert werden können, durch die ein Staat 

verantwortlich werden kann. Dazu Heintschel von Heinegg: 

„Wenngleich somit kein besonderes Beendigungsverfahren beachtet werden muss, um 

sich der Verpflichtung zur vorläufigen Anwendung zu entziehen, entfaltet diese aber 

während ihrer Geltungsdauer gleichwohl Rechtswirkungen, so dass sich an ihrer 

Nichterfüllung die für die Nichterfüllung völkerrechtlicher Verträge geltenden Rechtsfolgen 

anknüpfen.“432 

Auch nach einer einseitigen Beendigung kann also ein Staat für die Nichterfüllung 

des Vertrages zur Verantwortung gezogen werden. Die Beendigung der vorläufigen 

Anwendung wirkt also ex nunc. 

Zum Schluss stellt sich noch die Frage, ob sich ein Staat durch eine einseitige 

Beendigung der vorläufigen Anwendung auch aus den Verhandlungen zurückzieht 

und sich damit die Möglichkeit verschliesst, zu einem späteren Zeitpunkt dem 

Vertrag wieder beizutreten. Denn die Entscheidung eines Staates zur Beendigung 

einer vorläufigen Anwendung kann vielerlei Gründe haben, rechtliche, vor allem aber 

auch politische. Ein erneuter Beitritt muss durch die Beendigung also nicht gänzlich 

ausgeschlossen sein. Dazu kann Gómez-Robledo zitiert werden, wenn er sagt: 
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 Krieger, Articel 25, 2012, S. 416. 
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 Dies ist aber in der Praxis nur selten der Fall und wird vornehmlich nur bei multilateralen humanitären 
Verträgen („multilateral human right treaties“) angewendet. Siehe dazu Gómez-Robledo, Second report, 2014, 
S. 14. 

431
 Vgl. Montag, vorl. Anwendug, 1986, S. 80. 

432
 Heintschel von Heinegg, Quellen, 2014, S. 406. 
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„It should be stressed that nothing in the Vienna Convention on the Law of Treaties 

prevents a State from terminating the provisional application of a treaty and subsequently 

rejoining the treaty regime through ratification or accession.“ 

Ein erneuter Beitritt nach der Beendigung einer vorläufigen Anwendung, sowohl zum 

vorläufig angewendeten Vertrag selbst als auch zum Vertrag wenn dieser mittlerweile 

in Kraft getreten ist, ist also nicht ausgeschlossen. 

4.6 Die vorläufige Anwendung und internationale Organisationen 

Es wurde schon weiter oben klargestellt, dass das Rechtsinstitut der vorläufigen 

Anwendung auch von internationalen Organisationen verwendet wird, um 

völkerrechtlichen Verträgen noch vor deren Inkrafttreten Rechtswirkung zu 

verschaffen und diese dann auch anzuwenden.433  

Obwohl das „Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten 

und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen“ 

auf Grund von fehlenden Ratifikationsurkunden noch nicht in Kraft getreten ist, darf 

hier doch auf diesen Vertrag Bezug genommen werden, wenn das Verhältnis 

zwischen der vorläufigen Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen durch Staaten 

und der vorläufigen Anwendung der Selben durch internationale Organisationen 

untersucht werden soll.434 Das Pendant der WVKIO zu Art. 25 WVK ist: 

Art. 25 

Vorläufige Anwendung 

1) Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttreten 

vorläufig angewendet, 

a) wenn der Vertrag dies vorsieht oder 

b) wenn die Verhandlungsstaaten und Verhandlungsorganisationen oder, je 

nachdem, die Verhandlungsorganisationen dies auf andere Weise vereinbart 

haben. 

2) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten und 

Verhandlungsorganisationen oder, je nachdem, die Verhandlungsorganisationen 

nichts anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags 

oder eines Teiles eines Vertrags hinsichtlich eines Staates oder einer 

internationalen Organisation, wenn dieser Staat oder diese Organisation den 
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 Siehe Kapitel 4.2.2. 
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 Vgl. Gómez-Robledo, Third report, 2015, S. 16f. 
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Staaten und Organisationen, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet 

wird, ihre Absicht notifizieren, nicht Vertragspartei zu werden.435 

Wie nur unschwer zu erkennen ist, ist diese Formulierung die gleiche, wie die 

des Art. 25 WVK mit Ausnahme der Erweiterung von möglichen 

Vertragsparteien auf internationale Organisationen. Bei der Auslegung dieser 

Bestimmung kann also auf das vorher Gesagte verwiesen werden. Dies betrifft 

alle Bereiche der vorläufigen Anwendung, vom Abschluss der vorläufigen 

Anwendung, über die Bindungswirkung und wieder hin bis zur Beendigung der 

Derselben.436 Die Rechtswirkungen sind für internationale Organisationen die 

gleichen wie für Staaten. Dies veranschaulicht besonders die internationale 

Praxis.437 

  

                                            
435

 Siehe dazu Parlamentsdirektion der Republik Österreich, Regierungsvorlage - Wiener Übereinkommen über 

das Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisation oder zwischen internationalen 
Organisationen, 115 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP in: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVII/I/I_00115/imfname_263856.pdf, vom 12.08.1987, aufgerufen am 
6.4.2017 
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 Vgl. Gómez-Robledo, Third report, 2015, S. 16ff und S. 28. 

437
 Siehe dazu Gómez-Robledo, Third report, 2015, S. 18ff. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVII/I/I_00115/imfname_263856.pdf
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5 Die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein 

Natürlich ist die Konstruktion der vorläufigen Anwendung auch für Liechtenstein von 

Bedeutung. Auch hierzulande wurden Staatsverträge schon vorläufig angewendet. 

Wie schon weiter oben des Öfteren festgestellt wurde, hat Liechtenstein 1990 auch 

das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge ratifiziert und dadurch 

auch eine gewisse Regulierung im Umgang mit der vorläufigen Anwendung erfahren. 

Hier darf vorweggenommen werden, dass es zum Rechtsinstitut der vorläufigen 

Anwendung in der liechtensteinischen Rechtsordnung selbst keine Rechtsgrundlage 

gibt .438 Die vorläufige Anwendung wurde nicht etwa eigenständig kodifiziert wie das 

in anderen Ländern der Fall ist.439 Es besteht also weder ein Verbot, noch eine 

verfassungsrechtliche oder gesetzliche Grundlage, welche die vorläufige Anwendung 

im innerstaatlichen Recht legitimiert oder behandelt.440 Diese Situation hat in den 

letzten Jahren immer wieder zu verschiedenen Fragen im Umgang mit der 

vorläufigen Anwendung geführt. 441  Vor allem im Zusammenhang mit der für 

Staatsverträge vorgesehenen Zustimmungspflicht des Landtags (gem. Art. 8 Abs. 2 

LV) haben sich dadurch verfassungsrechtliche Probleme aufgetan. An dieser Stelle 

soll darauf hingewiesen werden, dass bei der folgenden Untersuchung immer von 

Staatsverträgen ausgegangen wird, die gem. Art. 8 Abs. 2 LV der 

Genehmigungspflicht des LT unterliegen. Sog. Regierungsabkommen sind in diesem 

Zusammenhang verfassungsrechtlich gesehen kaum problematisch und daher nicht 

Gegenstand dieser Untersuchung. 442  Anhand von Anwendungsfällen in der 

liechtensteinischen Praxis sollen im Besonderen diese verfassungsrechtlichen 

Problembereiche, die sich im Zusammenhang mit der vorläufigen Anwendung in 

Liechtenstein ergeben haben, untersucht und besprochen werden. Des Weiteren 

werden mögliche Lösungsansätze diskutiert, welche dieses Problem entschärfen 

könnten. Als Lösungsansatz wird im Folgenden immer wieder die gesetzliche 

Regulierung der vorläufigen Anwendung nach dem Vorbild der Schweiz443 diskutiert. 
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 Natürlich mit Ausnahme des Art. 25 WVK LGBl. 1990/71. 
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 Siehe dazu Kapitel 4.2.1.1. 
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 Vgl. Regierung, Beitritt, 2006, S. 13. 
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Liechtenstein – Liste ausgewählter Praxisbeispielen. 

442
 Siehe dazu oben Kapitel 3. Ausserdem dürfte sich ein verfassungsrechtlich problematischer Fall der 
vorläufigen Anwendung vornehmlich auf solche Staatsverträge beziehen, die auch unmittelbar anwendbar 
sind, also self-executing Charakter aufweisen.  

443
 Der Bundesrat kann gem. Art. 7b RVOG iVm Art. 7a RVOG unter gewissen Umständen eine vorläufige 
Anwendung auch ohne vorherige Zustimmung der Parlamente beschliessen und vollziehen. Siehe dazu 
Kapitel 4.4.1. Dies könnte möglicherweise auch also Vorbild für Liechtenstein herangezogen werden, um eine 
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Am Ende soll ein Fazit stehen, das die heutige Praxis der vorläufigen angewendeten 

Staatsverträge in Liechtenstein zusammenfasst und die verfassungsrechtliche 

Situation darlegt. 

5.1 Anwendungsfälle in Liechtenstein 

Hier werden beispielhaft Fälle der vorläufig angewendeten Staatsverträge behandelt, 

die Aufschluss darüber geben sollen, wie die vorläufige Anwendung in Liechtenstein 

praktisch vollzogen wurde. In Anhang II ist dazu eine nicht abschliessende Liste 

angefügt, mit Praxisbeispielen aus der jüngeren Vergangenheit. 

Die bedeutendste Unterscheidung bei den Anwendungsfällen in der 

liechtensteinischen Praxis ist sicher die, ob der Staatsvertrag vor oder nach der 

Zustimmung des Landtags vorläufig angewendet wurde. Die Anwendungsbeispiele 

sind aber auch in Liechtenstein, wie überall, sehr unterschiedlich und daher überaus 

facettenreich. Die ausgewählten Beispiele spiegeln also nicht die ganze Breite der 

liechtensteinischen Praxis im Bereich der vorläufigen Anwendung wider. Es handelt 

sich vielmehr um ausgewählte Verträge, die für diese Arbeit von besonderem 

Interesse waren. 

5.1.1 Vorläufige Anwendung vor der Zustimmung durch den Landtag 

Ein verfassungsrechtlich problematischer Fall ist dann gegeben, wenn ein 

Staatsvertrag schon vor der Zustimmung des LT vorläufig angewendet wird. Der 

Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über die Zusammenarbeit 

im Bereich des Visumsverfahren, der Einreise und des Aufenthalts sowie über die 

polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum wurde rund ein halbes Jahr vor der 

Zustimmung des LT (gem. Art. 22 Abs. 2 des Rahmenvertrages) teilweise vorläufig 

angewendet (teilweise vorl. Anw. am 12.12.2008; Zustimmung LT am 25.06.2009).444 

Eine teilweise vorläufige Anwendung der aufgezählten Artikel in Art. 22 Abs. 2 

Rahmenvertrag wurde notwendig, „da diese Bestimmungen nur teilweise durch 

                                                                                                                                        
Regulierung im Bezug auf die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen durch die Regierung 
herbeizuführen. Dies soll in der vorliegenden Untersuchung besprochen werden. Siehe dazu auch EDA, 
Praxisleitfaden, 2015, S. 14. 

444
 Dies ergibt sich sowohl aus der Publikation „Rahmenvertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise 
und des Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum“ LGBl. 2009/217, als auch 
aus dem BuA Nr. 36/2009: Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an 
den Landtag betreffend dem Rahmenvertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise 
und des Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum vom 3. Dezember 2008, Nr. 
36/2009. 
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geltendes Recht abgedeckt werden, eine Anwendung ab Inkraftsetzung des 

Schengen‐ Besitzstands in der Schweiz jedoch notwendig ist (Abs. 2). Die übrigen 

Bestimmungen werden durch geltendes Recht, welches erst mit Inkrafttreten des 

Rahmenvertrags aufgehoben wird, abgedeckt. Eine vorzeitige Anwendung dieser 

Bestimmungen ist daher nicht nötig.“445 Diese Ausführung der Regierung liefert aber 

leider nicht die Begründung, warum diese teilweise vorläufige Anwendung schon vor 

der Zustimmung des LT vollzogen werden musste. Im Übrigen weist die Regierung 

darauf hin, dass es sich bei diesem Rahmenvertrag um einen Staatsvertrag handelt, 

der die Kriterien des Art. 8 Abs. 2 LV erfüllt und damit durch den LT 

genehmigungspflichtig war und somit auch seiner Zustimmung bedurfte. 446  Wie 

schon mehrfach erwähnt, kann ein solches Vorgehen als verfassungsrechtlich 

problematisch angesehen werden. Denn wie in Kapitel 4.3.1 dargelegt wurde, 

entfaltet die vorläufige Anwendung dieselben rechtlichen Bindungswirkungen, wie ein 

Vertrag, der durch Unterzeichnung oder Ratifikation in Kraft gesetzt wurde. Eine 

fehlende Zustimmung des LT schadet demnach der völkerrechtlichen 

Bindungswirkung durch eine vorläufige Anwendung nicht. 447  Die innerstaatliche 

Geltung ist damit aber eigentlich nicht gegeben (Art. 8 Abs. 2 LV)448. Damit wird also 

auch die völkerrechtliche Verantwortlichkeit begründet.  

5.1.2 Vorläufige Anwendung nach der Zustimmung durch den Landtag 

Das zweite Beispiel aus der liechtensteinischen Praxis ist demgegenüber 

verfassungsrechtlich unproblematisch, denn hier wird der Staatsvertrag erst nach der 

Zustimmung des LT vorläufig angewendet. Der Ablauf in der Entstehung eines 

solchen Vertrages nimmt also seinen „normalen“ Gang.449 Eine solche Vereinbarung 

wurde zwischen der EG, den EWR-Staaten und der Schweiz abgeschlossen. Diese 

Vereinbarung über den Aussengrenzenfonds für den Zeitraum 2007 bis 2013 (LGBl. 

2011/569) wurde am 26.05.2010 vom LT genehmigt und erhielt dadurch die 

Legitimation für die vorläufige Anwendung der Vereinbarung, die am 19.12.2011 

vollzogen wurde und bis zu seinem Inkrafttreten am 01.01.2012 Bestand hatte. Die 

vorläufige Anwendung war in der Vereinbarung in Art. 13 vorgesehen. Gemäss Art. 

13 Abs. 6 der Vereinbarung wenden die EG und Liechtenstein die Vereinbarung über 

                                            
445

 Regierung, BuA Nr. 36/2009, 2009, S. 22. 
446

 Vgl. Regierung, BuA Nr. 36/2009, 2009, S. 10. 
447

 Siehe dazu Kapitel 4.2.1.1. 
448

 Siehe dazu auch unten Kapitel 5.3.1.2. 
449

 Siehe dazu Kapitel 3.4.1. 
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den Aussengrenzenfonds „ab dem Tag vorläufig an, an dem die Vorschriften des Art. 

2 des Protokolls über die Assoziierung Liechtensteins gemäss Art. 10 des Protokolls 

in Kraft treten.“450 Die vorläufige Anwendung wurde also unter die Bedingung eines 

anderen Abkommens (Schengen-Assoziierungsprotokoll) gestellt. Sie wurde nämlich 

an den Zeitpunkt gekoppelt, an dem Liechtenstein „operativ an Schengen 

teilnimmt“ 451 . Der LT wurde im Bericht und Antrag Nr. 36/2010 (S. 7) von der 

Regierung auf diese Bedingung und die entsprechende vorläufige Anwendung der 

Vereinbarung bis zur Ratifikation aufmerksam gemacht und hat damit im Zuge der 

Genehmigung der vorläufigen Anwendung die Zustimmung klar erteilt. Damit kann 

hier von einer verfassungskonformen vorläufigen Anwendung ausgegangen werden. 

5.1.3 Vorläufige Anwendung mittels Ermächtigungsgesetz 

Ein weiteres „ungewöhnliches“ Beispiel um die vorläufige Anwendung demokratisch 

zu legitimieren, zeigt die liechtensteinische Praxis beim „Übereinkommen über die 

Beteiligung der Republik Bulgarien und Rumäniens am Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR-Erweiterung II)“. 452  Hier wurde eigens für die vorläufige 

Anwendung ein Gesetz453 geschaffen, um die Genehmigungspflicht und damit die 

Zustimmung des Landtags zu gewährleisten. Die Regierung wurde dadurch 

ermächtigt, das EWR-Erweiterungsabkommen II durch (Regierungs-)Beschluss mit 

Wirkung ab dem 1. Januar 2007 vorläufig anzuwenden, wovon die Regierung am 1. 

August 2007 auch Gebrauch gemacht hat.454 Dies ist insofern „ungewöhnlich“, da es 

zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Gesetzes zur Ermächtigung der 

Regierung nicht möglich war, „verlässliche Aussagen zum genauen Inhalt des in 

Aushandlung befindlichen Abkommens und zum Termin seines Abschlusses vor 

Beendigung der Verhandlungen zu machen“.455 Dieses demokratiepolitische Problem 

                                            
450

 Siehe LGBl. 2011/569, Art. 13 Abs.6 Vereinbarung über den Aussengrenzenfonds zwischen der EG, den 
EWR-Staaten und der Schweiz.  

451
 Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag betreffend 
die Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie der Republik Island, dem Königreich 
Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über zusätzliche 
Regeln im Zusammenhang mit dem Aussengrenzenfonds für den Zeitraum 2007 bis 2013 und die 
Genehmigung eines Verpflichtungskredits, Nr. 36/2010, S. 7. 

452
 Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Bulgarien und Rumäniens am Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-Erweiterung II) LGBl. 2007/261.  

453
 Siehe dazu das Gesetz vom 24. November 2006 betreffend die vorläufige Anwendung des Übereinkommens 
über die Beteiligung von Bulgarien und Rumänien am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) LGBl. 2006/298. 

454
 Siehe dazu Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag 
betreffend das Übereinkommen über die Beteiligung von Bulgarien und Rumänien am Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) vom 25. Juli 2007, Nr. 104/2007, S. 25. 

455
 Vgl. Regierung, Beitritt, BuA Nr. 128/2006, 2006, S. 12. 
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wurde aber dadurch etwas abgemildert, da die Ermächtigung mit einem Vorbehalt456 

versehen wurde. Dennoch können beim besprochenen Anwendungsbeispiel 

verfassungsrechtliche Bedenken nicht ganz beseitigt werden, da auch hier im 

Grunde eine vorläufige Anwendung vor der Zustimmung des LT durch die Regierung 

(mit der Zustimmung des Landesfürsten457) beschlossen und ausgeführt wurde. 

5.1.4 Die häufigsten Gründe für die vorläufig Anwendung in Liechtenstein 

Die Gründe für die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein sind 

sehr vielfältig und decken sich weitgehend mit den oben 458  beschriebenen 

internationalen Anwendungsfällen.459  

Einer der wichtigsten Gründe ist aber auch in Liechtenstein sicher der, der den 

„langwierigen internen Ratifikationsverfahren verschiedener Parteien“ zugrunde 

liegt. 460  Also ausgedehnte innerstaatliche Ratifikationsverfahren, die durch 

demokratische Prozesse in die Länge gezogen werden können, welche dann die 

Anwendung eines Abkommens stark verzögern. Dieser Anwendungsfall ist in 

Liechtenstein aber insofern etwas entschärft, weil das liechtensteinische Parlament 

(LT) nur aus einer Kammer besteht und dadurch die Genehmigungspflicht zur 

Ratifikation oder Zustimmung einer vorläufigen Anwendung nur von diesem 

Parlament (und nicht einem Zweiten) behandelt werden muss. In einem Kleinstaat 

wie Liechtenstein sind ausserdem die Wege kurz461, Informationen fliessen schnell 

und die Zeit auf Unvorhergesehenes zu reagieren kann (durch adäquate 

Organisationsstrukturen) begrenzt werden.462 Das Argument, einen Vertrag aufgrund 

eines zeitraubenden Ratifikationsverfahrens vorläufig anwenden zu müssen, kann 

also im Bezug auf die liechtensteinische Praxis nicht so ohne weiteres ins Feld 

                                            
456

 Siehe dazu Art. 2 des Gesetzes vom 24. November 2006 über die vorläufige Anwendung: „Finanzielle 
Verpflichtungen dürfen bei der vorläufigen Anwendung des EWR-Erweiterungsabkommens nur eingegangen 
werden, soweit sie durch den Landesvoranschlag oder weitere Finanzbeschlüsse gedeckt sind.“ 

457
 Siehe dazu Regierung, BuA Nr. 104/2007, 2007, S. 25. 

458
 Siehe dazu Kapitel 4.2.2. 

459
 Näheres ist den Bestimmungen der in Anhang II angeführten Verträge zu entnehmen. 

460
 Siehe dazu im Speziellen Regierung des Fürstentum Liechtenstein, Bericht und Antrag der Regierung an den 

Landtag betreffend das Übereinkommen über die Beteiligung der Tschechischen Republik, der Republik 
Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik 
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik am Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-Erweiterungsabkommen) vom 14. Oktober 2003, Nr. 2/2004. S. 11f. 

461
 Vgl. Christoph Maria Merki, Kleine Staaten, grosser Erfolg? Überlegungen aus wirtschaftsgeschichtlicher 
Sicht, in in: LPS Bd. 42, Vaduz 2015, S. 217. 

462
 Zu Beachten ist aber auch die 30-Tagesfrist des fakultativen Referendums (Art. 66bis LV LGBl. 1992 Nr. 27) 
bei Staatsverträgen. Dies sollte die Anwendung eines Vertrages aber mM nach nicht ungebührlich verzögern. 
30 Tage können im Vergleich zu anderen internationalen politischen Prozessen nicht als „lange Zeit“ 
angesehen werden. 
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geführt werden. Dies vor allem mit Blick auf eine vorläufige Anwendung ohne 

vorherige Zustimmung des Landtags, wie ein Beispiel oben gerade gezeigt hat. 

Wie schon aufgezeigt wurde, kann die Notwendigkeit einer vorläufigen Anwendung 

aber die verschiedensten Facetten aufweisen, die ihren Ursprung weder in der 

liechtensteinischen Praxis noch in der innerstaatlichen Rechtsordnung haben. Denn 

es können die unterschiedlichsten Gründe für eine vorläufige Anwendung eines 

Staatsvertrages sprechen. Darum lässt sich hier kein eindeutiges Bild erstellen, 

welches die häufigsten Gründe sind, warum ein Staatsvertrag in Liechtenstein 

vorläufig angewendet wird. 

5.2 Die vorläufige Anwendung und die Liechtensteinische Verfassung 

Wie schon oben ausgeführt, soll dieses Kapitel Aufschluss darüber geben, wo die 

angesprochenen Problembereiche in der Beziehung zwischen der 

Liechtensteinischen Verfassung und der vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen 

liegen. Vornehmlich geht es dabei um den Anwendungsfall, bei dem die vorläufige 

Anwendung eines Staatsvertrages vor der Zustimmung des Landtags durchgeführt 

wird. Denn eine vorläufige Anwendung von genehmigungspflichtigen Staatsverträgen 

vor der Zustimmung des Landtags ist verfassungsrechtlich bedenklich. Um ein 

einheitliches Bild zu schaffen, das zur Abhandlung dieser und anderer 

verfassungsrechtlichen Themen im Umgang mit der vorläufigen Anwendung 

notwendig erscheint, werden zuerst kurz die Rechtsgrundlagen besprochen, die bei 

der vorläufigen Anwendung eines Staatsvertrages betroffen sein können. 

5.2.1 Massgebende Rechtsgrundlagen zur vorläufigen Anwendung 

Die Mitwirkungspflichten und Kompetenzbereiche beim Abschluss von 

Staatsverträgen wurden in dieser Arbeit schon mehrfach behandelt. Wie dort 

dargestellt wurde, bedürfen die meisten Staatsverträge der Zustimmung des 

Landtags, aber auch des Landesfürsten unter Mitwirkung der Regierung. Mitunter 

muss auch das Volk in diesen Prozess eingebunden werden, um eine verfassungs- 

oder gesetzeskonforme vorläufige Anwendung eines Staatsvertrages gewährleisten 

zu können. Die Liechtensteinische Verfassung weist somit allen Staatsorganen 

entsprechende Kompetenzen auf diesem Gebiet zu. Diese Kompetenzbereiche 

stehen bei den folgenden Ausführungen im Mittelpunkt. 
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Im Zuge einer vorläufigen Anwendung können aber noch (müssen aber nicht) andere 

Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen betroffen sein. Diese werden hier mit 

einer kurzen Bemerkung nochmals dargelegt und sollen zum besseren Verständnis 

bei der anschliessenden Besprechung von möglichen Lösungsansätzen beitragen. 

5.2.1.1 Die Kompetenzen des Landtags  

Art. 8 Abs. 2 LV 

2) Staatsverträge, durch die Staatsgebiet abgetreten oder Staatseigentum 

veräussert, über Staatshoheitsrechte oder Staatsregale verfügt, eine neue Last 

auf das Fürstentum oder seine Angehörigen übernommen oder eine 

Verpflichtung, durch die den Rechten der Landesangehörigen Eintrag getan 

würde, eingegangen werden soll, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Zustimmung des Landtages. 

Schon oft erwähnt und besprochen liegt bei der Zustimmung des Landtags zu den 

meisten Staatsverträgen 463  das Hauptaugenmerk im Bezug auf die vorläufige 

Anwendung. Wie in Österreich464 ist es nämlich auch in Liechtenstein nicht möglich, 

einen Staatsvertrag der genehmigungspflichtig ist, schon vorher durch die Regierung 

(und den Landesfürsten) vorläufig anzuwenden, ohne die Zustimmung durch den LT 

abzuwarten465. Daher dürfte diese Rechtsgrundlage bei einer verfassungsmässigen 

vorläufigen Anwendung nicht negativ tangiert werden. 

5.2.1.2 Die Kompetenzen des Landesfürsten  

Art. 8 Abs. 1 LV 

1) Der Landesfürst vertritt, unbeschadet der erforderlichen Mitwirkung der 

verantwortlichen Regierung, den Staat in allen seinen Verhältnissen gegen 

auswärtige Staaten. 

                                            
463

 Dazu ausführlich Kapitel 3.4.2.1. 
464

 Eine vorläufige Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen vor der Zustimmung durch das Parlament ist in 
Österreich ausgeschlossen. Siehe dazu Parlamentsdirektion der Republik Österreich, Erläuterungen zum 

Übereinkommen zur Schaffung eines gemeinsamen Luftverkehrsraumes Nr. 1568 der Beilagen XXII. GP, vom 
9.6.2006, in: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01568/fname_066148.pdf, aufgerufen am 
7.4.2017; sowie Parlamentsdirektion, Rechtsgutachten, vom 17.06.2016; und als Rechtsgrundlage in 
Österreich Art. 50 B-VG BGBl. 685/1988. Bei Verhandlungen über eine vorläufige Anwendung weist 
Österreich mit einer Erklärung daraufhin, dass die vorläufige Anwendung bei einem genehmigungspflichtigen 
Vertrag ohne vorherige Zustimmung des Parlaments nicht möglich ist. So werden die Vertragspartner schon 
vor der vorl. Anwendung darauf hingewiesen, dass sich eine vorläufige Anwendung mit einem Einbeziehen 
von Österreich verzögern könnte. 

465
 Ohne Zustimmung des Landtags würde einem Staatsvertrag innerstaatlich keine Rechtsverbindlichkeit 
zukommen. Siehe dazu oben Kapitel 3.4.2.1. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01568/fname_066148.pdf
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Diese Bestimmung weist den Landesfürsten („unter Mitwirkung der Regierung“466) als 

Inhaber der Auswärtigen Gewalt aus.467 Beim Abschluss von Staatsverträgen zählen 

dazu die Verhandlung mit den Vertragspartnern (zusammen mit der Regierung), die 

Paraphierung sowie die Ratifikation der Staatsverträge als auch die Kündigung 

dieser.468  Dies führt also zu einer umfangreichen Kompetenz des Landesfürsten 

beim Abschluss von Staatsverträgen und damit auch beim Abschluss der vorläufigen 

Anwendung. Bei einer gesetzlichen Regelung der vorläufigen Anwendung nach dem 

Vorbild der Schweiz469 müsste also der Landesfürst in den Prozess eingebunden 

werden, damit die Kompetenzrechte des Landesfürsten nicht beschnitten werden. 

5.2.1.3 Die Kompetenzen der Regierung  

Art. 78 LV470 

1) Die gesamte Landesverwaltung wird unter Vorbehalt der nachfolgenden 

Bestimmungen dieses Artikels durch die dem Landesfürsten und dem Landtag 

verantwortliche Kollegialregierung in Gemässheit der Bestimmungen dieser 

Verfassung und der übrigen Gesetze besorgt. 

Zur „gesamten Landesverwaltung“ zählen auch die Geschäfte der Auswärtigen 

Angelegenheiten. Somit können aus Art. 78 LV iVm Art. 8 Abs. 1 LV die 

Kompetenzen der Regierung beim Abschluss von Staatsverträgen abgeleitet 

werden.471 Unter diese Kompetenzen fallen die „Vorbereitung, Planung, Gestaltung 

und Ausführung der Aussenpolitik“.472 

5.2.1.4 Das fakultative Referendum 

Art. 66bis LV 

1) Jeder Landtagsbeschluss, der die Zustimmung zu einem Staatsvertrag (Art. 8) 

zum Gegenstand hat, unterliegt der Volksabstimmung, wenn der Landtag eine 

solche beschliesst oder wenn innerhalb von 30 Tagen nach der amtlichen 

Verlautbarung des Landtagsbeschlusses wenigstens 1 500 wahlberechtigte 

                                            
466

 Dadurch wird auch der Regierung als Staatsorgan im vorliegenden Artikel umfangreiche Rechte beim 
Abschluss von Staatsverträgen eingeräumt. Siehe aber dazu näher gleich unten Art. 78 LV. 

467
 Siehe dazu oben Kapitel 3.4.2 und im Besonderen Hoop, Auswärtige Gewalt, 1995. 

468
 Vgl. Stefan Becker, Zeitenwende im Verhältnis zum Staatsvertragsrecht in: Jus&News, 2004, S. 151. 

469
 Der Bundesrat kann gem. Art. 7b RVOG iVm Art. 7a RVOG unter gewissen Umständen eine vorläufige 
Anwendung auch ohne vorherige Zustimmung der Parlamente beschliessen und vollziehen. Siehe dazu 
Kapitel 4.4.1 und 5.3.1.2. Siehe dazu auch EDA, Praxisleitfaden, 2015, S. 14. 

470
 Art. 78 LV LGBl. 1972/8. 

471
 Vgl. Thürer, UNO-Beitritt, S. 139f. 

472
 Gerard Batliner, Einführung in das liechtensteinische Verfassungsrecht (1. Teil) in: Liechtensteinische 
Politische Schriften, Bd. 21, 1994, S. 70. 
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Landesbürger oder wenigstens vier Gemeinden in der in Art. 64 vorgesehenen 

Weise ein darauf gerichtetes Begehren stellen. 

Mit dem 1992 (durch LGBl. 1992/27) nachträglich eingeführten Art. 66bis LV 

untersteht jeder Staatsvertrag, der durch den Landtag genehmigt wurde, dem 

Referendum, wenn der Landtag dies beschliesst oder eine bestimmte Anzahl 

Landesbürger oder Gemeinden dies begehren (fakultatives Referendum). Wäre man 

bereit, ein Gesetz nach Schweizer Vorbild einzuführen, müsste dieses politische 

Volksrecht bei der Umsetzung zwangsläufig berücksichtigt werden. 

In der liechtensteinischen Praxis war dieses politische Volksrecht in der jüngeren 

Vergangenheit hinsichtlich der vorläufigen Anwendungen von Staatsverträgen gleich 

mehrfach betroffen. So wurden die Vereinbarung zwischen der Schweiz und 

Liechtenstein betreffend die Wahrnehmung der Aufgaben des liechtensteinischen 

Sicherheitsfonds473 und das Abkommen zwischen der Schweiz und Liechtenstein zur 

Änderung des Direktversicherungsabkommens 474  unter Ausschluss des 

Referendums vorläufig angewendet. 475  Natürlich ist ein solcher Ausschluss 

verfassungskonform. Nur zeigt sich an diesen Beispielen, dass aufgrund der 

Dringlichkeit der vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen, die demokratischen 

Werte potenziell zu leiden haben. 

5.2.1.5 Umsetzung und Durchführung von vorläufig angewendeten Staatsverträgen 

Art. 92 LV476 

1) Der Regierung obliegt der Vollzug aller Gesetze und rechtlich zulässigen 

Aufträge des Landesfürsten oder des Landtages. 

2) Sie erlässt die zur Durchführung der Gesetze und der direkt anwendbaren 

Staatsverträge erforderlichen Verordnungen, die nur im Rahmen der Gesetze 

und der direkt anwendbaren Staatsverträge erlassen werden dürfen. 

                                            
473

 Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein 
betreffend die Wahrnehmung der Aufgaben des liechtensteinischen Sicherheitsfonds LGBl. 2007/353. 

474
 Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 
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3) Zur Umsetzung anderer staatsvertraglicher Verpflichtungen kann die 

Regierung die erforderlichen Verordnungen erlassen, soweit dazu keine 

Gesetzeserlasse nötig sind. 

4) Die gesamte Landesverwaltung überhaupt hat sich innerhalb der Schranken 

der Verfassung, der Gesetze und staatsvertraglichen Regelungen zu bewegen, 

auch in jenen Angelegenheiten, in welchen das Gesetz der Verwaltung ein freies 

Ermessen einräumt, sind die demselben durch die Gesetze gezogenen Grenzen 

streng zu beobachten. 

Gemäss dieser Bestimmung obliegt die Umsetzung und Durchführung von Gesetzen 

und Staatsverträgen der Regierung. Ferner weist Abs. 4 der Bestimmung darauf hin, 

dass sich die gesamte Landesverwaltung innerhalb der Schranken der Verfassung, 

der Gesetze und der staatsvertraglichen Regelungen zu bewegen hat.  

Weitere Rechtsgrundlagen, die bei einer vorläufigen Anwendung betroffen sein 

könnten, sind im Finanzhaushaltsgesetz 477  zu finden. Da diese aber für die 

kompetenzrechtliche Beurteilung von geringerer Bedeutung sind, werden diese 

Bestimmungen hier nicht weiter behandelt.  

5.3 Fazit zur vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein 

Nach diesen umfangreichen Ausführungen zum Thema herrscht Klarheit darüber, 

dass ein Staatsvertrag, der den Kriterien des Art. 8 Abs. 2 LV unterworfen wird, nicht 

vor der Zustimmung des Landtags vorläufig angewendet werden darf, da dies nicht 

verfassungskonform wäre. Ein Verfassungsbruch wäre demnach die Folge. Einen 

genehmigungspflichtigen Staatsvertrag noch vor der Zustimmung des Parlaments 

(LT) vorläufig anzuwenden, um die Anwendbarkeit unverzüglich gewährleisten zu 

können und eine Verzögerung durch den parlamentarischen Prozess zu vermeiden, 

wie dies in anderen Ländern478 üblich und verfassungskonform praktiziert wird, ist 

also in Liechtenstein nach einer engen Interpretation nicht möglich. Es ist derzeit also 

nicht möglich, dass die Regierung selbständig Staatsverträge vorläufig anwenden 

kann, um diesen Prozess zu beschleunigen. 

Das Dilemma ergibt sich aber daraus, dass ein Verstoss gegen dieses Prinzip (keine 

vorläufige Anwendung von Staatsverträgen durch die Regierung und/oder Ladesfürst 

ohne Zustimmung des LT bei einem Art. 8 Abs. 2 LV Vertrag) keine Auswirkung auf 
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die völkerrechtliche Verantwortlichkeit in der Staatengemeinschaft hat, denn diese 

bleibt auch bei einem solchen verfassungswidrigen Vorgehen bestehen, wenn dieses 

Vorgehen nicht „offensichtlich“ war.479 Es drängt sich also die Frage auf, wie man 

eine solche Situation vermeiden kann oder wie eine derartige Problematik entschärft 

werden könnte.  

5.3.1 Mögliche Lösungsansätze zur Umsetzung einer vorläufigen Anwendung  

Die aufgezeigten Problembereiche beim Abschluss von vorläufig angewendeten 

Staatsverträgen geben Anlass dazu, hier Lösungsansätze zu suchen, welche zur 

Verbesserung dieser Situationen führen könnten. Dazu werden in den folgenden 

Ausführungen Überlegungen angestellt und mögliche Lösungsansätze in aller Kürze 

diskutiert. Eine umfangreiche Untersuchung dieser Lösungsansätze und damit die 

Präsentation eines abschliessende Ergebnisses zur Übertragung in die Praxis würde 

den Rahmen dieser Arbeit übersteigen und soll einer Untersuchung im Umfang einer 

Dissertation vorbehalten bleiben. 

5.3.1.1 Abänderung des Art. 8 Abs. 2 LV 

Ein Ansatz, um die Situation zu entschärfen, könnte eine Umgestaltung des Art. 8 

Abs. 2 LV darstellen. Wie schon mehrmals erwähnt wurde, ist dieser sehr weit 

gefasst.480 Somit unterliegt ein grosser Teil aller Staatsverträge der Genehmigung 

durch den LT. Eine „Lockerung“481  oder „Präzisierung“482  der Kriterien, die einen 

Staatsvertrag genehmigungspflichtig machen, könnte der Regierung (natürlich unter 

Mitwirkung des Landesfürsten), im Umgang mit der vorläufigen Anwendung von 

Staatsverträgen, mehr Spielraum einräumen. Eine solche Umgestaltung bedürfte 

natürlich einer Änderung der Verfassung und birgt nicht nur Vorteile, sondern sicher 

auch Nachteile in sich. Man bedenke nur die demokratische Komponente, welche 

durch die Genehmigung des LT gewährleistet wird und die nach einer „Lockerung“ zu 

mehr Freiraum (weniger Staatsverträge bedürften dann der Zustimmung des LT) für 

Fürst und Regierung führen würde. Immerhin liegt nach liechtensteinischem Modell 

auf dieser Ebene die Entscheidungsgewalt noch bei zwei unabhängigen Organen 

(Fürst und Regierung), was eine gegenseitige Kontrolle zur Folge hat.  
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Eine „Präzisierung“ der Kriterien zur Genehmigungspflicht des LT würde soweit 

Rechtssicherheit schaffen, als dass sie Zweifel aus der Welt räumen könnte, ob ein 

Staatsvertrag nun der Zustimmung des LT bedarf oder diese eben doch nicht nötig 

ist. Denn nach ständiger Praxis wird bei möglichen Bedenken über die 

Genehmigungspflicht ein Staatsvertrag dem LT vorgelegt, auch wenn dies 

möglicherweise nicht zwingend war. 483  Eine solche „Präzisierung“ wäre aber 

wahrscheinlich mit grösserem Aufwand verbunden, um Lücken zu schliessen und 

müsste vermutlich mit Blick auf die ständige Rechtsfortbildung bisweilen angepasst 

werden.  

Diesem Lösungsansatz ist also entgegenzuhalten, dass eine „Lockerung“ der 

Kriterien des Art. 8 Abs. 2 LV auf Kosten von demokratiepolitischen Überlegungen 

erfolgen würde und eine „Präzisierung“ mit grossem Aufwand verbunden wäre. 

5.3.1.2 Gesetzliche Regelung nach Schweizer Vorbild 

Nach mehrfachem Hinweis einer gesetzliche Regulierung stellt sich nun die Frage, 

ob es möglich wäre, eine auf einem Gesetz beruhende Regelung nach dem Modell 

der Schweiz (Art. 7b RVOG) zu schaffen484, die auf Liechtenstein übertragen werden 

kann, ohne die Kompetenzrechte der Staatsorgane und die politischen Volksrechte 

einzuschränken oder sonstige verfassungsrechtliche Verbindlichkeiten zu tangieren.  

Aufgrund der komplexen Kompetenzstrukturen unserer Verfassung (Art. 8 LV, Art. 

66bis LV ) dürfte es nicht so ohne weiteres möglich sein, eine gesetzliche Regelung 

nach dem Vorbild der Schweiz zu übernehmen, um damit der Regierung (und dem 

Landesfürsten) die Kompetenz zu übertragen, Staatsverträge unter bestimmten 

Voraussetzungen eigenmächtig abzuschliessen und auch vorläufig anzuwenden. 

Zum einen würde die Kompetenz des Landesfürsten eingeschränkt werden, der die 

Vertretung des Staates nach Aussen innehat, wenn dieser bei einer Umsetzung nicht 

(gemeinsam mit der Regierung) Berücksichtigung finden würde. Zum anderen würde 

man dem Volk die Möglichkeit des fakultativen Referendums zum Zeitpunkt der 

vorläufigen Anwendung verwehren. Ausschlaggebend für eine Umsetzung dürfte 

aber wiederum Art. 8 Abs. 2 LV sein. Denn gem. diesem Artikel bedürfen die dort 

genannten Staatsverträge „zu ihrer Gültigkeit“ der Zustimmung des LT. Das 

bedeutet, dass ein Staatsvertrag, der vom LT die Genehmigung nicht erhalten hat, 
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innerstaatlich auch keine Rechtsverbindlichkeit erlangt (siehe dazu oben Kapitel 

3.4.2.1.). Somit ist die Zustimmung des LT eine verfassungsrechtliche conditio sine 

qua non für die innerstaatlich Geltung und Rechtsverbindlichkeit des 

Staatsvertrages.485 Dies gilt eben auch für vorläufig angewendete Staatsverträge. 

Ohne eine entsprechende Anpassung der massgebenden verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen dürfte es also vermutlich schwierig sein, eine einfachgesetzliche 

Regelung nach dem Vorbild der Schweiz zu übernehmen. Wie schon vorher 

mehrfach angesprochen wurde, muss ausserdem bedacht werden, dass eine 

vorläufige Anwendungen eines Staatsvertrages durch die Regierung (allenfalls unter 

Mitwirkung des Landesfürsten) Fakten schafft, die zu Problemen bei einem 

anschliessenden Genehmigungsverfahren durch das Parlament führen könnte. Diese 

Lösung bietet also reichlich Konfliktpotential.  

5.3.1.3 Die „kurzen Wege“ in Liechtenstein 

Angesichts der Kleinheit unseres Staates und der oben angesprochenen „kurzen 

Wege“ in Politik und Verwaltung könnte das Argument der dringlichen Anwendung 

von Staatsverträgen, das oft für eine vorläufige Anwendung spricht, entkräftet 

werden. Durch das „Einkammerparlament“ (den Landtag), welches im Schnitt zu acht 

Arbeitssitzungen pro Jahr zusammenkommt486, kann eine allfällige Genehmigung 

eines Staatsvertrages im Vergleich zu anderen Staaten, mit mehreren Ausschüssen 

und Gremien, die bei einer Genehmigung mitwirken müssen, rasch vollzogen 

werden. Würde sich also bei Verhandlungen eine gewisse Dringlichkeit abzeichnen, 

könnte man darauf vergleichsweise rasch reagieren und die nötigen Schritte in die 

Wege leiten. Wie aber schon besprochen, ist der Anwendungsfall der Dringlichkeit 

nur einer von vielen Gründen, der die Verantwortlichen auch in Liechtenstein dazu 

veranlasst, einen Staatsvertrag vorläufig anzuwenden.  

5.3.1.4 Ein Verbot der vorläufigen Anwendung 

Möglicherweise könnte auch über ein einschlägiges Verbot der vorläufigen 

Anwendung nachgedacht werden (ähnlich der österreichischen Praxis 487 ). Dies 

würde auf alle Fälle zu mehr Rechtssicherheit im Umgang mit der vorläufigen 

Anwendung führen. Bei einer innerstaatlichen Kodifikation in Form eines Verbotes 
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(ob gesetzlich oder in der Verfassung verankert muss geprüft werden) für die 

vorläufige Anwendung von Staatsverträgen, die genehmigungspflichtig sind, würde 

es auch für die Verantwortlichen keine Zweifel mehr darüber geben, ob ein 

Staatsvertrag vorläufig angewendet werden darf oder nicht, wenn dieser 

genehmigungspflichtig ist. Dieser Umstand ist gemäss der Verfassung jedoch heute 

schon gegeben, aber eben nicht in kodifizierter Form.488  

5.3.1.5 Ermächtigungsgesetz für Einzelfälle 

Dieser Praxis hat sich Liechtenstein schon mehrmals bedient489. Für die jeweiligen 

Anwendungsfälle wurde durch den LT ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, 

welches die vorläufige Anwendung legitimiert (vor oder nach Zustimmung des LT 

zum eigentlichen Staatsvertrag). Nach strenger Betrachtung dürfte aber auch bei 

dieser Lösung der Umstand eine Rolle spielen, dass Staatsverträge erst dann 

innerstaatliche Rechtsverbindlichkeit erlangen, wenn diese die Zustimmung des LT 

erhalten haben. Ausserdem wäre eine solche Lösung auf Dauer nicht praktikabel, 

sollte die Zahl an vorläufigen Anwendungen von Staatsverträgen in Zukunft 

zunehmen. 

5.4 Schlussbemerkung 

Da die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein angesichts der 

fehlenden rechtlichen Grundlagen immer wieder zu Fragen und in der Folge zu 

Problemstellungen führt, dürfte es wohl sinnvoll (oder sogar notwendig490) sein, für 

die Zukunft einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, in dem die Regeln für eine 

vorläufige Anwendung von genehmigungspflichtigen Staatsverträgen in der 

liechtensteinischen Rechtsordnung genau festgelegt werden. Wie die Ausgestaltung 

einer solchen Regulierung aussehen könnte, bleibt den zuständigen 

(gesetzgebenden) Organen vorbehalten. Nach den vorliegenden Untersuchungen 

komme ich aber zum Schluss, dass eine (einfach) gesetzliche Regulierung am 

Vorbild der Schweiz 491  für Liechtenstein nicht ohne Weiteres in dieser Form 

umgesetzt werden kann. Denn eine (einfach) gesetzliche Lösung tangiert die 

verfassungsrechtliche Kompetenzordnung der Staatsorgane, die Zustimmungspflicht 
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des Art. 8 Abs. 2 LV und auch die demokratischen Rechte des Volkes in einer Weise, 

dass diese Lösung mit den heutigen Bestimmungen unserer Verfassung nicht ohne 

entsprechende Anpassung umgesetzt werden kann. Für die Schaffung einer 

rechtlichen Grundlage zur vorläufigen Anwendung von Staatsverträgen durch die 

Regierung wäre mM nach eine Abänderung der einschlägigen 

Verfassungsbestimmungen (im Besonderen Art. 8 LV) und ergänzend dazu eine 

gesetzliche Regelung nach Vorbild des Schweizer Modells notwendig und sicher 

auch sinnvoll. 
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Anhang I 

Fundstellen: Völkerrecht in der Landesrechtsordnung - Monismus 
in der liechtensteinischen Literatur 
 

Anlass für die folgende Zusammenstellung gab die überaus kontrovers geführte 

Diskussion darüber, wie das Völkerrecht (im Speziellen das Völkervertragsrecht) in 

die liechtensteinische Rechtsordnung eingeführt wird und wie das 

Völkervertragsrecht in Liechtenstein zu seiner Geltung gelangt. Die nachfolgende 

Liste soll Aufschluss darüber geben, wo (Fundstelle), von wem (Autor) und wann 

(Jahr) das Thema besprochen wurde und wie (Aussage des Autors) sich der Autor 

positioniert hat. In der zweiten Liste sind ausgewählte Fundstellen von 

Entscheidungen liechtensteinischer Höchstgerichte (StGH und VGH) angeführt. Am 

Ende sind dann noch Fundstellen zur vergleichenden Literatur und der 

Positionierung in der Schweiz und Österreich angeführt. Die Fundstellen sind 

alphabetisch und nach dem jeweiligen Autor chronologisch geordnet. 

 

Autor Fundstelle Aussage des Autors bezüglich Monismus/bzw. 

Völkerrecht und Landesrecht 

Jahr 

    

Batliner, 

Gerard 

Die liechtensteinische 

Rechtsordnung und 

die Europäische 

Menschenrechtskonv

ention in: 

Liechtenstein 

Politische Schriften, 

1990, Bd. 14, S. 145 

…„Immerhin hat der Gerichtshof festgehalten, dass die 

Konvention besonders treu in jenen Staaten befolgt sei, 

wo sie als solche in die innerstaatliche Rechtsordnung 

inkorporiert sei. Liechtenstein gehört zu diesen 

Staaten (sog. monistisches System). 

Wie aber wird die EMRK als Staatsvertrag in das 

liechtensteinische Landesrecht eingeführt? Die 

Verfassung regelt diese wichtige Frage nicht. Doch 

Regierung, Landtag und Gesetzgeber gehen vom 

völkerrechtsfreundlichen System der sog. Adoption 

aus. Die Gerichte und der Staatsgerichtshof nehmen 

dieses System in nunmehr ständiger Praxis als gegeben 

an. Danach erlangt ein formrichtig vom Landtag 

genehmigter und vom Fürsten ratifizierter Staatsvertrag 

automatisch zusammen mit der völkerrechtlichen auch 

1990 
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landesrechtliche Wirkung. Man unterscheidet dabei 

zwischen der innerstaatlichen Geltung, der unmittelbaren 

Anwendbarkeit sowie dem Rang der völkerrechtlichen 

Norm im Verhältnis zu den nationalen Normen; hat das 

hereingenommene Recht z.B. Gesetzesrang (BRD), 

steht es über dem Gesetz, aber unter der Verfassung, 

hat es Verfassungsrang (Österreich) oder 

Überverfassungsrang (Niederlande)? Je nach Rang 

verdrängt es im Konfliktfall innerstaatliche Normen.“ 

 Schichten der 

liechtensteinischen 

Verfassung in: 

Liechtenstein 

Politische Schriften, 

1993, Bd. 16, S. 298 

„Als (einziges) ungeschriebenes liechtensteinisches 

Verfassungsrecht gilt die völkerrechtsfreundliche 

Regel der automatischen Adoption des 

Vertragsvölkerrechts im innerstaatlichen Bereich, 

soweit das Völkerrecht solche Geltung intendiert. Das so 

inkorporierte Völkerrecht steht innerstaatlich teils 

mindestens auf Verfassungsstufe (z.B. 

verfassungsändernde Bestimmungen des Zollvertrages), 

sonst aber mindestens auf Übergesetzes und 

Gesetzesstufe. Möglicherweise steht die Europäische 

Menschenrechtskonvention, die in Bezug auf die 

Grundrechtsgehalte auf der grossen angelsächsisch-

französischen Tradition aufbaut, als "ordre public 

commun-autaire des libres democraties d'Europe" im 

Verfassungsrang und erweitert und verstärkt so die 

liechtensteinischen Grundrechte und erstreckt den 

Schutz in die internationale Dimension.“ 

1993 

 Sanktion der Gesetze 

durch den 

Landesfürsten unter 

Berücksichtigung des 

demokratischen 

Prinzips und des 

Völkerrechts in: Archiv 

des Völkerrechts, Bd. 

36, S.134 

„Gemäss ständiger liechtensteinischer Rechtsprechung 

werden jedoch Verträge, soweit sie innerstaatliche 

Geltung beanspruchen und dazu geeignet sind, 

automatisch ins innerstaatliche  Recht inkorporiert.“ 

1998 
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Bauden

bacher, 

Carl 

Individualrechtsschutz 

nach dem EWR-

Abkommen in: LJZ 

09.2002, S. 63, Heft 3 

„Im übrigen hängt vieles davon ab, ob ein Staat der 

dualistischen oder der monistischen Konzeption 

verpflichtet ist. […] In Liechtenstein, das dem 

Monismus verpflichtet ist, ist das EWR-

Hauptabkommen mit den dazugehörenden Protokollen 

und Anhängen mit der Ratifikation Teil der nationalen 

Rechtsordnung geworden.“ 

2002 

 in Liechtensteiner 

Vaterland vom 4. Okt. 

2007 S. 10; siehe 

auch Urteil des EFTA 

Gerichtshof E-01/07 

vom 3. Okt. 2007 

«Aus EWR-rechtlicher Sicht ist insoweit entscheidend, 

dass das EWR-Hauptabkommen in Liechtenstein Teil 

des innerstaatlichen Rechts ist», erklärte Präsident 

Baudenbacher. «Dazu bedurfte es infolge der 

Tatsache, dass die liechtensteinische Verfassung auf 

dem Monismus beruht, nicht einmal eines 

besonderen Umsetzungsaktes. Die Rechtslage in den 

dem Dualismus anhängenden EFTA Staaten Island und 

Norwegen ist insoweit im Ergebnis identisch, auch wenn 

dort ein besonderes Umsetzungsgesetz erforderlich 

war». 

2007 

    

Becker, 

Stefan 

Zur innerstaatlichen 

Geltung des im 

Fürstentum 

Liechtenstein 

aufgrund Völkerrecht 

anwendbaren 

ausländischen 

Rechtsbestandes; in: 

LJZ 3/93, S. 79 

„Der Sinn und Zweck dieses Automatismus bestand 

darin, das Inkrafttreten der in Liechtenstein….ohne 

weiteres sicherzustellen, nämlich – wie es vom 

Staatsgerichtshof in einer Entscheidung aus dem Jahre 

1947 zum Ausdruck gebracht worden ist – ohne weitere 

Verfügung einer liechtensteinischen Behörde.“ (StGH 

30.1.1947) 

1993 

 Das Verhältnis 

zwischen Völkerrecht 

und Landesrecht nach 

Massgabe der Praxis 

des 

Staatsgerichtshofes 

des Fürstentum 

„….dem Völkervertragsrecht ist nur eine obligation 

(précise) de résultat zu entnehmen. Wie sich ein 

Völkerrechtssubjekt an der Schnittstelle zwischen dem 

Völkervertrags- und dem Landesrecht einrichtet, ist - in 

diesem Rahmen - seinem Ermessen überlassen.“ (S. 97) 

 

2003 
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Liechtenstein; in: 

Schriften zum 

liechtensteinischen 

Recht, Schaan 2003, 

S. 97-117 

„…Lehre des Monismus beruht auf der Vorstellung, dass 

die völker(vertrags-) und die landesrechtliche  Ordnung 

zwei Bestandteile einer übergreifenden Rechtsordnung 

sind. Sie geht von einer Einheit des rechtlichen 

Weltbildes aus sowie von der Behauptung aus, dass 

alles Recht sich aus einer Grundnorm ableiten bzw. auf 

einen Geltungsgrund zurückführen lasse, der ein 

einheitlicher ist. […] Das Völkerrecht wird mit den 

einzelstaatlichen Rechtsordnungen als ein einheitliches 

Normensystem begriffen, als eine Gesamtrechtsordnung. 

Konfliktfälle zwischen dem Völkervertrags- und dem 

Landesrecht werden nicht ausgeschlossen, sondern als 

eine sowohl theoretische als auch praktische Möglichkeit 

anerkannt und nach dem Theorem eines Vorrangs der 

einen vor der anderen Rechtsordnung behandelt. […] 

Heute wird in der Regel ein gemässigter (ein 

„gegliederter") Monismus vertreten.“ (S. 99/100) 

 

In „enger rechtsdogmatischer Verwandtschaft mit 

dem Monismus“ behandelt das Adoptionsprinzip (die 

„Absorptions- oder Inkorporationslehre“) völkerrechtliche 

Verträge „aufgrund eines angenommenen generellen 

Willens des Souveräns bzw. einer allgemeinen 

Ermächtigung durch die staatliche Rechtsordnung als 

Teil des Landesrechts“ und damit ohne weiteres („von 

vornherein“) als eine innerstaatliche Rechtssatzform. 

Völkerrechtliche Verträge „gelten ... unmittelbar im 

innerstaatlichen Bereich“ und müssen „von den 

einheimischen Gerichten“ als solches - d.h. als 

Völkervertragsrecht „anerkannt werden“, und zwar 

„unmittelbar ohne weiteren Anwendungsbefehl“. (S. 102) 

 

„Im Ergebnis herrscht in der Lehre also Einigkeit 

darüber, dass sich in Liechtenstein ein monistisches 

Völkerrechtsverständnis durchgesetzt hat; 

Liechtenstein folge einer monistischen 



 XXI 

Rechtstradition bzw. dem monistischen Modell; in 

Liechtenstein gilt das auf dem monistischen System 

beruhende Adoptionsprinzip“ (S. 106) 

 

„Dass die liechtensteinische Verfassungsordnung […] 

„trotz Fehlens einer Bestimmung über das Verhältnis von 

Völkerrecht und Landesrecht deutlich monistische 

Züge trägt“, geht aus der Praxis des Staatsgerichtshofes 

deutlich hervor.“ (S. 110) 

 

„Damit (Verfassungsreform von 2003) wird ein Schritt in 

Richtung Dualismus getan. Ihrer Tendenz nach 

wenden sich gegen die Fähigkeit des 

Völkervertragsrechts zu einer unmittelbaren Geltung und 

Anwendung im Landesrecht  und - in diesem Umfang - 

gegen die von der Lehre und Praxis anerkannten (Haupt-

)Erscheinungsformen des der liechtensteinischen 

Verfassungsordnung zugrunde liegenden Monismus. 

Nach dem Inkrafttreten der Verfassung wird ein 

klärendes Wort des Staatsgerichtshofes zu dieser 

Thematik weniger denn je zu umgehen sein.“ (S. 116) 

 

„So hat sich der Staatsgerichtshof  zwar zu dem System 

der automatischen Adoption als jenem Verfahren 

bekannt, dass für die Durchführung des Völkervertrags- 

im Landesrecht massgebend ist und das auf die Lehre 

des Monismus zurückgeht. Welcher Ausprägung 

(Variante) dieser Lehre die liechtensteinische 

Verfassungsordnung folgt, ob sie also dem strengen 

oder einem gemässigten Monismus nahe steht, ist 

seiner Praxis jedoch nicht zu entnehmen.“ (S. 344) 

 

„In Liechtenstein unterscheidet sich die Geltung des 

Völkervertrags- nicht von jener des Landesrechts. Als 

eine monistisch und nicht dualistisch ausgerichtete 
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Verfassungsordnung stellt die LV die Geltung der beiden 

Rechtsordnungen - die völker(vertrags-)rechtliche 

einerseits und die landesrechtliche andererseits - einer 

einheitlichen gleich.“ (S. 407) 

    

Bruha, 

Thomas 

/ Büchel 

Markus 

Staats- und 

völkerrechtliche 

Grundfragen einer 

EWR-Mitgliedschaft 

Liechtensteins; in: LJZ 

1/92 

„Im praktischen Ergebnis müssen aber auch diese 

Staaten (mit dualistischem Völkerrechtsverständnis) im 

Interesse der gebotenen Rechtshomogenität das EWR-

Recht so transformieren, dass seine direkt anwendbaren 

Regelungen bei ihnen zum selben Zeitpunkt anwendbar 

sind wie in der EG und den „monistischen“ EFTA-

Staaten“ (S. 4) 

„Liechtenstein gehört zu jenen monistischen Staaten, in 

denen ein völkerrechtlicher Vertrag mit seinem 

international-rechtlichen Inkrafttreten ipso iure auch 

innerstaatliche Verbindlichkeit entfaltet und Landesrecht 

jeder Stufe vorgehen kann.“ (S. 9) 

1992 

    

Bruha, 

Thomas 

/ Gey-

Ritter, 

Katja 

Kleinstaat und 

Integration; in: Archiv 

des Völkerrechts, Bd. 

36, Heft 2, 1998, S. 

166 

„Im Gegensatz insbesondere zu den skandinavischen 

Staaten, die aufgrund ihrer „dualistischen“ Tradition die 

genannten Strukturprinzipien des EWR-Rechts für nicht 

ohne weiteres für anwendbar erklären und auf den 

völkerrechtlichen Charakter des EWR-Rechts verweisen, 

gehen die liechtensteinischen Gerichte von einer 

monistischen Sichtweise aus. EWR-Recht gilt danach 

– wie völkerrechtliche Verpflichtungen des Landes 

im allgemeinen – unmittelbar und ist auch ohne 

weiteren staatlichen Vollzugsakt direkt anwendbar, 

sofern es self-executing Charakter hat.“ 

1998 

     

Bussjäg

er, Peter 

Liechtenstein-Institut 

(Hrsg.), Kommentar 

zur 

Liechtensteinischen 

Verfassung. Online-

Der liechtensteinischen Verfassung wird generell eine 

völkerrechtsfreundliche Haltung attestiert. Dazu gehört 

nicht nur, dass das Völkerrecht – im Gegensatz zu den 

skandinavischen Staaten - nach dem Prinzip des 

Monismus Bestandteil des Landesrechts ist. Dem 

2015 
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Kommentar, Bendern 

2016, 

www.verfassung.li 

(Stand: 31. August 

2015) 

 

Völkerrecht kann darüber hinaus auch – abhängig von 

der jeweiligen Regelungskonstellation, sei es als 

Staatsvertrag oder als allgemeiner Rechtsgrundsatz – 

unmittelbare Anwendbarkeit zukommen. 

Entsprechend dem Adoptionsprinzip gilt das 

Völkervertragsrecht als Landesrecht. (Rz. 83) 

    

Fromme

lt, 

Christian 

Europäisierung der 

liechtensteinischen 

Rechtsordnung in: 

Arbeitspapiere 

Liechtenstein-Institut, 

Nr. 28 Fachbereich 

Politikwissenschaft, 

März 2011 

„Folglich erfasst die Studie über die Europäisierung der 

liechtensteinischen Rechtsordnung auch unmittelbar 

anwendbare EWR-Rechtsakte, die auf nationaler Ebene 

keine Umsetzungsmassnahme benötigen und deshalb 

von den meisten Europäisierungsstudien 

„fälschlicherweise“ ausgeklammert werden.“ (S. 10) 

2011 

    

Hammer

mann, 

Bernd 

Die Auswirkungen des 

EWR-Acquis auf das 

liechtensteinische 

Personen- und 

Gesellschaftsrecht, in: 

Schriften zum 

liechtensteinischen 

Recht, Schaan 1998, 

S. 68 

„Die Verfassung des Fürstentums Liechtenstein schweigt 

sich darüber aus, ob ein Staatsvertrag zugleich mit 

seiner völkerrechtlichen Verbindlichkeit ipso iure 

innerstaatliche Geltung erlangt. Aus der Praxis des 

Staatsgerichtshofs lässt sich jedoch ableiten, dass 

Liechtenstein zu jener Gruppe von Ländern gehört, 

die dem System der sog. Adoption folgen.“ 

1998 

    

Hangart

ner, Ivo 

Völkerrecht und 

Landesrecht im 

Widerspruch in: NZZ 

Nr. 173 vom 29. Juli 

1997, S. 13 

Fundstelle nicht mehr öffentlich zugänglich. 1997 

    

Hoch, 

Hilmar 

Kriterien der 

Einschränkung von 

Grundrechten in der 

„Im Sinne des in Liechtenstein geltenden 

völkerrechtlichen Monismus sind Völkerrechtsnormen 

ab Rechtskraft ohne besonderen Transformationsakt für 

2006 

http://www.verfassung.li/
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Praxis der 

Verfassungsgerichtsb

arkeit in EuGRZ 2006, 

S. 640 

alle Staatsorgane verbindlich“ 

    

Hoop, 

Wilfried 

Die auswärtige 

Gewalt nach der 

Verfassung des 

Fürstentum 

Liechtenstein in: PIFF 

(Hrsg.), Diss. Fribourg 

1995 

„Art. 8 Abs. 2 LV bildet gewissermassen das Einfallstor 

völkerrechtlicher Verträge in den innerstaatlichen 

Rechtsbereich. In Liechtenstein gilt das auf dem 

monistischen System beruhende Adoptionsprinzip. 

(S. 185) 

 

„Aus dem in Liechtenstein anwendbaren 

Adoptionsprinzip ist abzuleiten, dass die 

Bestimmungen eines Staatsvertrages zusammen mit der 

völkerrechtlichen auch innerstaatliche Wirkung erlangen, 

[…]. Die durch die Adoption erzeugte Einheit des 

Staatsvertrages als Völkerrecht und innerstaatliches 

Recht bedingt daher, die Zustimmung des Landtags 

nicht nur als Gültigkeitsvoraussetzung für die 

innerstaatliche Verbindlichkeit, sondern ebenso als 

conditio sine qua non für das Zustandekommen des 

Staatsvertrages als völkerrechtliche Rechtsquelle.“ 

(S. 215) 

 

„Da das Völkerrecht in Liechtenstein keiner Umwandlung 

bedarf und somit in der innerstaatlichen Rechtsordnung 

als Völkerrecht gilt und als solches angewendet wird, 

schafft der Landtag im Rahmen seiner Kompetenzen die 

dazu notwendige Voraussetzung und übt insofern 

Rechtssetzungsfunktion aus.“ (S. 221) 

1995 

    

Höfling, 

Wolfram 

Liechtenstein und die 

Europäischen 

Menschenrechtskonv

ention in: Archiv des 

„Auch ohne ausdrückliche Regelung in der Verfassung 

gehen die liechtensteinischen Verfassungsorgane 

übereinstimmend  von der völkerrechtsfreundlichen 

Regel der automatischen  Adoption  des 

1998 
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Völkerrechts, Bd. 36, 

Heft 2, 1998, S.142 

Völkervertragsrechts im innerstaatlichen Bereich aus.“ 

    

Kley, 

Andreas 

Grundriss des 

liechtensteinischen 

Verwaltungsrechts; in: 

LPS Bd. 23, 1998, S. 

52 

„Das internationale Recht wird in Liechtenstein nach 

einem ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz 

automatisch inkorporiert; es bedarf also keines 

Transformationsaktes in die nationale Rechtsordnung. 

Dazu gibt es aber ein singuläres Gegenbeispiel: Der 

Zollvertrag mit der Schweiz wurde durch ein formelles 

Gesetz in Kraft gesetzt und damit in Landesrecht 

transformiert.“ 

1998 

    

Nuener, 

Erk 

Staatshaftung nach 

Europarecht in: 

Jus&News 1997, S. 

179 

„In Liechtenstein (wie in der Schweiz und in Österreich) 

hat sich ein monistisches Völkerrechtsverständnis – 

Völkerrecht und Landesrecht werden als Einheit gesehen 

- durchgesetzt. Im Monismus gilt das Primat des 

Völkerrechts. Staatsverträge werden durch automatische 

Adoption in die liechtensteinische Rechtsordnung 

übernommen. Mit der völkerrechtlichen Verbindlichkeit 

tritt eo ipso die innerstaatliche ein. Daher war auch nicht 

die Erlassung eines speziellen Gesetztes zur 

„Einführung“ des EWRs notwendig.“  

1997 

    

Niederm

ann, 

Dieter 

Liechtenstein und die 

Schweiz: Eine völker-

rechtliche 

Untersuchung; in: 

LPS Bd. 5, 1976 S. 75 

„Dabei darf vermutet werden, dass sich die 

liechtensteinische Rechtsprechung bei sich bietender 

Gelegenheit den Standpunkt  des gemässigten 

Monismus zu eigen machen wird, kommt doch diese 

Auffassung am ehesten den Bedürfnissen des im 

zwischenstaatlichen Leben machtlosen und daher an der 

Stärkung des internationalen Rechts besonders 

interessierten aber doch staatsbewussten Kleinstaates 

entgegen.“  

 

(Niedermann: versteht unter gemässigten Monismus: 

“es wird auf den absoluten Vorrang des Völkerrechts  vor 

1976 
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dem staatlichen Recht verzichtet. Die völkerrechtswidrige 

innerstaatliche Norm ist nicht von vornherein nichtig. Sie 

ist aber, wenn nicht bereits vor innerstaatlichen, so doch 

vor internationalen Gerichten anfechtbar, sofern der 

Streit auf völkerrechtlicher Ebene ausgetragen wird.“) 

    

Ospelt, 

Alexand

er 

Die Freizügigkeit 

freiberuflicher 

Tätigkeiten im 

Europäischen 

Wirtschaftsraum 

(EWR) und deren 

Auswirkung auf das 

liechtensteinische 

Berufsrecht des 

Rechtsanwalts in: 

Schriften zum 

liechtensteinischen 

Recht, Schaan 1999, 

S. 39 

„Im „monistischen“ Staat Liechtenstein entfaltet ein 

völkerrechtlicher Vertrag mit seinem innerstaatlichen 

Inkrafttreten ipso iure auch innerstaatliche Verbindlichkeit 

und geht dem Landesrecht vor.“ 

1999 

    

Regieru

ng des 

Fürstent

um 

Liechten

steins 

Bericht der Regierung 

an den Hohen 

Landtag zum Postulat 

betreffend die 

Überprüfung der 

Anwendbarkeit des 

Völkerrechts im 

Fürstentum 

Liechtenstein vom 

17.11.1981, Nr. 

85/1981,  

„Insbesondere verzichtet sie (die Regierung) darauf, zu 

dem bekannten Theorienstreit zischen Monismus und 

Dualismus Stellung zu beziehen. Vielmehr genügt es, 

festzuhalten, dass es jedem Staat überlassen bleibt wie 

er das Völkerrecht im nationalen Recht umsetzt. […] Die 

Berufung auf eine spezifische Theorie allein, von der auf 

deduktivem Weg die gewünschten Ergebnisse 

herzuleiten sind, führt nicht zum Ziel. Stets ist es 

notwendig, in dem in Frage stehenden Staat das 

Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einer 

genauen und unvoreingenommenen Untersuchung zu 

unterziehen.“ (S. 2-3) 

 

„Die Verfassung lässt keinen Rückschluss zu, ob ein 

Staatsvertrag zugleich mit seiner völkerrechtlichen 

1981 
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Verbindlichkeit ipso iure auch innerstaatliche 

Geltung erlangt oder ob er erst durch einen 

zusätzlichen Transformationsakt landesrechtlich 

verbindliche Kraft erhält. In der Praxis erfolgt die 

Zustimmung des Landtages in der Regel nicht in 

formeller Gesetzesform.“ (S. 4) 

 

„Die Praxis des Staatsgerichtshofes lässt den 

Rückschluss zu, dass Liechtenstein zu jener Gruppe 

von Ländern gehört, die das System der 

sogenannten Adoption befolgen. Ein formrichtig vom 

Landtag genehmigter und im Namen des Landesfürsten 

ratifizierter internationaler Vertrag erlangt automatisch 

und ipso iure zusammen mit der völkerrechtlichen auch 

landesrechtliche Wirkung.“ (S. 6) 

 

„Offen muss schliesslich auch die Frage des 

Verhältnisses zwischen Völkerrecht und Verfassung 

bleiben. Praktisch stellen sich hier vor allem zwei 

Probleme. Darf ein Vertrag von der Verfassung 

abweichen, und darf eine spätere Verfassungsnorm von 

früheren Verträgen abgehen? Beide Fragen sind in 

Liechtenstein zur Zeit offen und ungelöst.“ (S. 11) 

 

„Die jetzige Regelung der Übernahme und Anwendung 

von Völkerrecht in Liechtenstein scheint praktikabel und 

nicht unbedingt einer gesetzlichen oder gar 

verfassungsmässigen Neugestaltung zu bedürfen.“ 

 Bericht und Antrag 

betr. das Abkommen 

über den 

Europäischen 

Wirtschaftsraum, Nr. 

46/1992 S. 180 

„Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs lässt 

den Rückschluss zu, dass Liechtenstein zu jenen 

"monistischen" Staaten gehört, in denen ein 

völkerrechtlicher Vertrag mit seinem 

internationalrechtlichen Inkrafttreten ipso iure auch 

innerstaatliche Verbindlichkeit entfaltet und Landesrecht 

1992 
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jeder Stufe vorgehen kann.“ 

    

 Stellungnahme der 

Regierung an den 

Fürstlichen Landtag 

zur … Neufassung 

des 

Staatsgerichtshofgese

tzes … vom 

4.11.2003, Nr. 

95/2003 

„Die Frage, ob man sich zum Dualismus, zum 

Monismus oder zum gegliederten Monismus 

bekennen will, und ob man ausgehend vom 

Monismus dem Primat des Völkerrechts oder dem 

des Staatsrechtes den Vorzug gibt, ist ein 

theoretisches Bekenntnis, dem keine normative 

Bedeutung zukommt.“ (S. 27) 

 

„In Liechtenstein gibt es keine ausdrückliche Vorschrift 

über die Art der Übernahme von Staatsverträgen. Die 

Entscheidung darüber liegt beim Gesetzgeber und 

orientiert sich an der Verfassung und an der Eigenart des 

betreffenden Staatsvertrages. In der 

liechtensteinischen Praxis wird von der 

unmittelbaren Geltung völkerrechtlicher Verträge im 

Landesrecht ausgegangen und somit grundsätzlich 

dem System der Adoption (Inkorporation, generellen 

Transformation) gefolgt. Im Allgemeinen bedarf es 

daher für die innerstaatliche Geltung und Verbindlichkeit 

von Staatsverträgen keiner speziellen Umsetzung durch 

ein nationales Gesetz. Vielmehr erlangt „ein formrichtig 

vom Landtag genehmigter und im Namen des 

Landesfürsten ratifizierter internationaler Vertrag 

automatisch und ipso iure zusammen mit der 

völkerrechtlichen auch landesrechtliche Wirkung.“ (S. 28) 

2003 

    

Steger, 

Gregor 

Fürst und Landtag 

nach 

liechtensteinischem 

Recht in: Buch- und 

Verlagsdruckerei, 

Diss. 1950, S. 126 

„Für die überwiegendsten Fälle der Umwandlung des 

Staatsvertrages, um im Inneren des Staates wirksam 

zu sein, wird es der Form des Gesetzes bedürfen. […] 

…dass hier die Mitwirkung des Landtags unbedingt 

erforderlich ist und nur durch Gesetz erfolgen kann. Das 

Verfahren zur Umwandlung des Staatsvertrages in ein 

Gesetz kann auf dreierlei Weise geschehen. Es kann der 

Vertrag selber vorgelegt und „genehmigt“ werde, es kann 

1950 
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der Inhalt des Vertrages mit oder ohne ausdrückliche 

Vertragsvorlage, […] zum Befehl erhoben werden und es 

kann schliesslich eine Ermächtigung von Seiten des 

Parlaments an den Monarchen ergehen zum Erlass der 

in dem Staatsvertrag enthaltenen Rechtsvorschriften.“  

    

Thürer, 

Daniel 

Liechtenstein  und die 

Völkerrechtsordnung; 

in: Archiv des 

Völkerrechts, Bd. 36, 

Heft 2, 1998, S. 109 

„Nach ungeschriebenem Verfassungsrecht bekennt sich 

Liechtenstein zum Adoptions – oder 

Inkorporationssystem. […] Darüber hinaus steht 

Liechtenstein auch in Bezug auf die völkerrechtliche 

Quelle des internationalen Vertragsrechts auf dem 

Boden der Adoptions- oder Inkorporationslehre. Es folgt 

insofern dem „monistischen“ Modell, wonach 

Völkerrecht und Landesrecht Teile eines einheitlichen 

Regelungssystems sind, während diejenigen Staat, die 

sich zur Transformationstheorie- oder Vollzugstheorie 

bekennen, vom „dualistischen“ Modell einer 

grundsätzlichen Trennung von Völkerrecht und 

Landesrecht ausgehen.“ 

1998 

 Treaty making power 

im Fürstentum 

Liechtenstein in: LJZ 

4/90, S.141 

„…insbesondere nach der Überlegung, dass das 

Staatsvertragsrecht nach liechtensteinischer Praxis im 

Sinne des Adoptionsprinzips automatisch auch 

landesrechtliche Wirkung erlangt.“ 

1990 

    

Vogt, 

Hugo 

Willkürverbot als 

ungeschriebenes 

Grundrecht in: LPS, 

2008, Bd. 44, S. 333 

„Neben dem Grundsatz der automatischen 

Inkorporation des Völkerrechts, den die herrschende 

Lehre schon lange als einen ungeschriebenen 

Verfassungsgrundsatz ansieht (FN 73), wird das 

ungeschriebene Verfassungsrecht auch unter dem 

Begriff der verfassungsrechtlichen Strukturprinzipien 

diskutiert.“ 

 

In Fussnote 73: „Vgl. dazu Batliner, Rechtsordnung, S. 

145 ff.; Batliner, Schichten, S. 296 und S. 298; Kley, 

Grundriss, S. 52 und S. 69 mit Nachweisen zur 

2008 
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Rechtsprechung und zur Lehre. Ob der 

ungeschriebene Verfassungsgrundsatz der 

automatischen Inkorporation des Völkerrechts 

(Monismus) nach der Verfassungsrevision vom 16. 

März 2003 in Liechtenstein auch weiterhin gelten 

kann ist noch offen. Ablehnend Winkler, Günther, Die 

Prüfung von Staatsverträgen durch den 

Staatsgerichtshof (II, Antworten auf die Fragen des 

Landtags-Abg. Dr. Sprenger betreffend die Zuständigkeit 

des Staatsgerichtshofs zur Prüfung von Staatsverträgen), 

Jus & News 2004, S. 169 ff. (171). Dagegen geht Hilmar 

Hoch weiterhin von einem völkerrechtlichen Monismus 

aus, wonach völkerrechtliche Normen ab Rechtskraft 

ohne besonderen Transformationsakt verbindlich sind. 

Vgl. Hoch, Kriterien, S. 640 ff. (640). Zum 

innerstaatlichen Geltungsrang von Staatsverträgen siehe 

Becker, S. 143 ff.; Winkler, Günther, Die Prüfung von 

Staatsverträgen durch den Staatsgerichtshof (I), Jus & 

News.“  

    

Wille, 

Herbert 

Staatliche Ordnung 

und europäische 

Integration; in: LJZ 

3/90, S. 87 

„Liechtenstein gehört zu jener Gruppe von Ländern, die 

das System der sogenannten Adoption befolgen. Ein 

formrichtig vom Landtag genehmigter und im Namen des 

Landesfürsten ratifizierter internationaler Vertrag erlangt 

automatisch und ipso iure zusammen mit der 

völkerrechtlichen auch landesrechtliche Wirkung.“ 

1990 

 Das Abkommen über 

den Europäischen 

Wirtschaftsraum ... in:  

LPS Bd. 40, 2005 S. 

118 

Lehre und Praxis stehen in Liechtenstein 

grundsätzlich in der Tradition des Monismus. 

Völkerrechtliche Verträge werden mit dem Zeitpunkt 

ihres Inkrafttretens ohne weiteres Bestandteil der 

staatlichen Rechtsordnung. Sie bedürfen keiner 

staatlichen Transformation. Die staatlichen Organe 

haben die staatsvertraglichen Vorschriften zu beachten. 

2005 

    

Winkler, Die Prüfung von 

Staatsverträgen durch 

„Die Feststellung, dass die Verfassung von Liechtenstein 

dem monistischen System des Verhältnisses von 

2004 
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Günther den Staatsgerichtshof 

(II); in: Jus&News 

2/2004 

Völkerrecht und Staatsrecht verpflichtet sei, ist an und für 

sich unrichtig aber auch im Hinblick auf die 

unterschiedliche Beschaffenheit von Staatsverträgen 

irreführend. Gemessen am Zustandekommen, an der 

Abänderbarkeit und an der Kündbarkeit von 

völkerrechtlichen Verträgen ist sie jedenfalls verfehlt. Im 

Hinblick auf deren duale Entstehungsweise sowie auf 

deren duale völkerrechtliche und staatsrechtliche 

Geltung und auf deren duale völkerrechtliche und 

staatsrechtliche Verbindlichkeit ist die Verfassung von 

Liechtenstein grundsätzlich dem dualistischen 

System des Verhältnisses von Völkerrecht und 

Staatsrecht verpflichtet. Dennoch ist in dieser Hinsicht 

eine Warnung angebracht. „Monismus“ und „Dualismus“ 

sind nur bildhafte Begriffe der Theorie. Sie können zwar 

das Verständnis fördern, haben aber an und für sich 

keine wie immer geartete völkerrechtliche oder 

staatsrechtliche Rechtsverbindlichkeit, welche durch die 

nationalen Gesetzgeber oder durch die 

vertragsschliessende Staaten beachtet müssten. (S. 184) 

 

„Die Verfassung von Liechtenstein sieht für die Art der 

Transformation von völkerrechtlichem Vertragsrecht in 

das innerstaatliche Recht keine verpflichtende Regelung 

vor. […] Daher gibt es keinen Automatismus der 

Adoption. […] Weder aus der Lehre vom Monismus 

noch aus der Lehre des Dualismus des Verhältnisses 

von Staatsrecht und Völkerrecht kann für die Verfassung 

von Liechtenstein ein verbindliches Schema abgeleitet 

werden, wonach nur eine wie ein Automatismus 

gedeutete generelle Transformation zulässig oder gar 

geboten wäre.“ (S. 186) 
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Fundstellen: Völkerrecht in der Landesrechtsordnung - Monismus 
in den Entscheidungen von liechtensteinischen Höchstgerichten 

 
Siehe zusätzlich zu dieser Liste eine umfangreiche Zusammenstellung von 
Erkenntnissen des StGH zum Thema in Stefan Becker, Verhältnis zwischen 
Völkerrecht und Landesrecht nach Massgabe der Praxis des Staatsgerichtshofes des 
Fürstentum Liechtenstein, S. 675 – 677 von 1947 - 2002 

 

Fundstelle Aussage des Gerichts Jahr 

StGH 

 

StGH von 

1947 in ELG  

StGH 1978/8 

 

 

 

 

 

StGH 

1995/14 

 

 

 

 

StGH 1996/6 

 „ohne weitere Verfügung einer liechtensteinischen Behörde“ 

 

"Dadurch, dass ein Staatsvertrag nach der Genehmigung durch den 

Landtag im Landesgesetzblatt kundgemacht wurde, ist seine 

Rechtsquellenqualität als eine Vorschrift auf der Stufe eines Gesetzes 

und damit seine rechtsverbindende Kraft und Geltung jedem 

Meinungsstreit entrückt.“ 

 

.. „ Dem EWR-Recht kommt – wie dem Völkerrecht im allgemeinen – 

im Fürstentum Liechtenstein direkte Geltung (Durchgriffswirkung) zu, 

dh. es entfaltet ohne besonderen nationalen Transformationsakt 

vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an als Völkerrecht innerstaatlich 

Wirksamkeit.“ 

 

„Diese (die EMRK) trat umgehend in Kraft und brauchte aufgrund der 

in Liechtenstein unumstrittenen automatischen Adoption des 

Völkervertragsrecht keine Umsetzung ins Landesrecht.“ 

1947

- 

2002 

 StGH 

2003/56 in 

www.gerichts

entscheide. li 

„Denn der Staatsgerichtshof ist seit seiner frühesten Rechtsprechung 

von der automatischen Geltung völkerrechtlicher Verträge im 

Landesrecht gemäss dem sogenannten Adoptions- oder 

Inkorporationsprinzip ausgegangen; dies im Gegensatz zum 

dualistischen Modell gemäss der Transformations- oder 

Vollzugstheorie, welche von einer grundsätzlichen Trennung von 

Völkerrecht und Landesrecht ausgeht und die Umsetzung von 

Völkerrecht in Landesrecht durch formelles Gesetz erfordert.“ 

2003 
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 StGH 

2012/166 in 

www.gerichts

entscheide. li 

„Nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes erlangen 

Völkerrechtsnormen - abgesehen von der Pflicht zur 

völkerrechtskonformen Interpretation des Landesrechts - aufgrund 

des von Liechtenstein anerkannten Adoptionssystems ohne 

formelle Transformation direkt landesinterne Geltung. Dies gilt 

auch für allgemeine Rechtsprinzipien und das 

Völkergewohnheitsrecht, worunter ebenfalls der völkerrechtliche 

Vertrauensgrundsatz zu subsumieren ist. Solche wichtigen 

Völkerrechtsnormen haben wie völkerrechtliche Verträge 

mindestens Gesetzesrang und können somit selbständig eine 

gesetzliche Grundlage - auch für Grundrechtseingriffe - darstellen 

(siehe StGH 2006/30, Erw. 6.2.1 unter Bezugnahme auf StGH 2002/5 

und Daniel Thürer, Liechtenstein und die Völkerrechtsordnung, in: 

Archiv des Völkerrechts [AVR], 2/1998, 98 [109 und 112 ff.]; vgl. auch 

Mark E. Villiger, Quellen der Grundrechte: landes- und 

völkerrechtlicher Grundrechtsschutz, in: Andreas Kley/Klaus A. 

Vallender [Hrsg.], Grundrechtspraxis in Liechtenstein, LPS Bd. 52, 

Schaan 2012, 39, Rz. 14 und Stefan Becker, Das Verhältnis zwischen 

Völkerrecht und Landesrecht nach Massgabe der Praxis des 

Staatsgerichtshofes des Fürstentums Liechtenstein, Schaan 2003, 

206 f.).“ 

2012 

 StGH 

2013/196 in 

www.gerichts

entscheide. li 

„Im Hinblick auf die innerstaatliche Geltung völkerrechtlicher 

Verträge steht Liechtenstein in der Tradition des Monismus. Nach 

dem in Liechtenstein geltenden System der Adoption ins 

Landesrecht erlangt ein formrichtig vom Landtag genehmigter und im 

Namen des Landesfürsten ratifizierter internationaler Vertrag 

automatisch und ipso iure zusammen mit der völkerrechtlichen auch 

landesrechtliche Wirkung.“ 

2013 

    

VGH VGH 

2005/94, LES 

2006, 300 

(Heft 3) 

„Entscheidend für die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit ist 

somit, ob in Liechtenstein weiterhin von einer monistischen Theorie 

des Verhältnisses von staatlichem Recht und Völkerrecht 

ausgegangen werden kann. Anlass, dies in Frage zu stellen, könnte 

die Verfassungsreform des Jahres 2003 sein, in der dem 

Staatsgerichtshof die Prüfungskompetenz von Staatsverträgen 

gegenüber dem Liechtensteinischen Verfassungsrecht eingeräumt 

2005 
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wurde.“ 

 

„Die vor der Verfassungsrevision des Jahres 2003 ergangenen 

Entscheidungen des Staatsgerichtshofes und des 

Verwaltungsgerichtshofes sind jedoch durch die Neuerungen nicht 

umgestossen worden. Der Staatsgerichtshof hat in seiner 

Entscheidung vom 29. November 2004, StGH 2004/45, festgehalten, 

dass der Staatsgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung in 

Anlehnung an die einschlägige Lehre materiell verfassungsändernden 

bzw. -ergänzenden Charakter zuerkannt und entsprechend seiner 

Normenkontrollfunktion auch im Bezug auf die Übereinstimmung 

innerstaatlicher Gesetze und Verordnungen mit dem EWR-Recht 

wahrgenommen habe. […]“ 

 

„Daraus ergibt sich für den Verwaltungsgerichtshof kein 

Abschied von der monistischen Auffassung des Verhältnisses 

von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht in Liechtenstein. Es 

ist daher weiterhin davon auszugehen, dass das EWR-Recht in 

Liechtenstein unmittelbar anwendbar ist.“ 

 VGH 2007/63 

in 

www.gerichts

entscheide. li 

 

„In Liechtenstein stehen Lehre und Praxis grundsätzlich in der 

Tradition des Monismus. Völkerrechtliche Verträge werden mit dem 

Zeitpunkt ihres Inkrafttretens ohne weiteres Bestandteil der staatlichen 

Rechtsordnung und bedürfen grundsätzlich keiner staatlichen 

Transformation.“ 

2007 

 VGH 

2013/93, LES 

2014, 236 

(Heft 4) 

„Die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin wird vom VGH nicht 

geteilt: Auf das Verhältnis von EWR-Recht zum 

liechtensteinischen Recht ist die sogenannte monistische 

Theorie anzuwenden. So spricht auch der StGH in seinem GA (LES 

1996, 119) davon, dem EWR-Recht komme «wie dem Völkerrecht im 

Allgemeinen im Fürstentum Liechtenstein direkte Geltung 

(Durchgriffswirkung) zu, dh es entfaltet ohne besonderen nationalen 

Transformationsakt vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an als 

Völkerrecht innerstaatlich Wirksamkeit.“ 

2013 
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Zum Monismus in der Schweiz siehe aktuell:  

 Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 07.3764 der Kommission 
für Rechtsfragen des Ständerates vom 16. Oktober 2007 und des Postulats 
08.3765 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 20. 
November 2008, Das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht vom 5. 
März 2010. 

 Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 13.3805, Klares 
Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht vom 15. Juni 2015.  

 EDA Direktion für Völkerrecht (DV), Verhältnis Völkerrecht Landesrecht, Bern 
2016, www.eda.admin.ch (Stand: 6.12.2016, aufgerufen am 31.1.2017) 

 EDA Direktion für Völkerrecht (DV), Praxisleitfaden Völkerrechtliche Verträge, 
Bern 2015, www.eda.admin.ch (Stand: 2015, aufgerufen am 13.3.2017) 
 

Zum Monismus in Österreich:  

 Grabenwarter Christoph, Völkerrecht, Recht der Europäischen Union und 
nationales Recht, in: Reinisch (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des 
Völkerrechts, 5. Aufl., Manz-Verlag, Wien 2013, S. 121ff. 
 

Zum Dualismus in Deutschland: 

 Von Arnauld Andreas, Völkerrecht, 2. Aufl., Kiel 2014, S. 204ff. 
  

http://www.eda.admin.ch/
http://www.eda.admin.ch/
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Anhang II 

Vorläufige Anwendung von Staatsverträgen in Liechtenstein – Liste 
ausgewählter Praxisbeispielen 

 
Die folgende Liste soll anhand von ausgewählten Beispielen die Praxis im Umgang 
mit der vorläufigen Anwendung in Liechtenstein veranschaulichen (März 2017). 
 

 
Staatsvertrag 

 
LGBl. Nr. 

 
BuA Nr. 

 
Datum 
vorl. 

Anwendung 
 

Zustimmung 
LT 

 
Datum 

Inkrafttreten 

 
Rechtsgrundlage für 

vorläufige 
Anwendung 

1. Vorläufige Anwendung vor Zustimmung des LT zum Abkommen 

Vereinbarung zwischen der 
Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein und dem 
Schweizerischen Bundesrat 
über die polizeiliche 
Zusammenarbeit im 
Grenzraum 

LGBl. Nr. 2009/218 

BuA Nr. 36/2009 

vorl. Anwen. 

12.12.2008 

Zustim. LT 

25.06.2009 

Inkrafttreten 

19.12.2011 

vorl. Anwendung durch 
Rahmenvertrag (LGBl. 
2009/217) vereinbart. 

siehe Art. 22 im 
Rahmenvertrag (unten) 

Rahmenvertrag zwischen dem 
Fürstentum Liechtenstein und 
der schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die 
Zusammenarbeit im Bereich 
des Visumverfahrens, der 
Einreise und des Aufenthalts 
sowie über die polizeiliche 
Zusammenarbeit im 
Grenzraum 

LGBl. Nr. 2009/217 

BuA Nr. 36/2009 

vorl. Anwen. 

12.12.2008 

Zustim. LT. 

25.06.2009 

Inkrafttreten 

19.12.2011 

teilweise vorl. 
Anwendung im 
Abkommen selbst 
(LGBl. 2009/217) 
vorgesehen. 

siehe Art. 22 

Protokoll zwischen dem 
Fürstentum Liechtenstein, der 
EU, der EG und der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über den 
Beitritt des Fürstentums 
Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der EU, 
der EG und der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der 

vorl. Anwen. 

28.02.2008 

Zustim. LT 

27.06.2008 

Inkrafttreten 

07.04.2011 (in 

Kraft gesetzt 

per 

19.12.2011 

durch LGBl. 

2011 Nr. 563) 

teilweise vorl. 
Anwendung im 
Abkommen 
vorgesehen 

siehe Art. 9 
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Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der 
Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-
Besitzstands 

LGBl. Nr. 2011/131 

BuA Nr. 79/2008 

Freihandelsabkommen 
zwischen den EFTA-Staaten 
und den SACU-Staaten  

LGBl. Nr. 2008/96 

BuA Nr. 3/2007 

vorl. Anwen. 

- 

Zustim. LT 

15.03.2007 

Inkrafttreten 

01.05.2008 

vorl. Anwendung im 
Abkommen 
vorgesehen  

siehe Art. 43 

ist nicht zustande 
gekommen, weil 
notwendige 
Ratifikationen der 
SACU-Staaten fehlten 

Übereinkommen über die 
Beteiligung der Republik 
Bulgarien und Rumäniens am 
Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Erweiterung II)  

LGBl. Nr. 2007/352 

BuA Nr. 104/2007 

vorl. Anwen. 

01.08.2007 

Zustim. LT 

24.10.2007 

Inkrafttreten 

09.11.2011 

(Kundgemacht 

durch LGBl. 

2012/13) 

vorl. Anw. im 
Abkommen nicht 
vorgesehen; 
Ermächtigung zur 
vorl. Anw. durch 
Gesetz vom 24. 
November 2006 
betreffend die vorl. 
Anwendung des 
Übereinkommens, 
LGBl 2006/298, BuA 
128/2006; Inkrafttreten 
ErmG am: 29.12.2006  

Freihandelsabkommen 
zwischen den EFTA-Staaten 
und der arabischen Republik 
Ägypten,  

LGBl. Nr. 2008/261 

BuA Nr. 1/2008 

vorl. Anwen. 

01.08.2007 

Zustim. LT 

13.03.2008 

Inkrafttreten 

01.11.2008 

vorl. Anwendung in 
Abkommen 
vorgesehen  

siehe Art. 49 

Abkommen zwischen dem 
Fürstentum Liechtenstein und 
der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur 
Änderung des Abkommens 
vom 19. Dezember 1996 
zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft betreffend 
die Direktversicherung 

LGBl. Nr. 2008/174 

vorl. Anwen. 

01.07.2007 

Zustim. LT 

23.10.2008 

 

Inkrafttreten 

21.04.2009 

(Kundgemacht 

durch LGBl. 

2009/127) 

Vorl. Anwendung im 
Abkommen zur 
Abänderung (LGBl. 
2008/174) vorgesehen 

siehe Art. 3 

Zustimmung LT nach 
BuA Nr. 75/2007 
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BuA Nr. 120/2008 

Vereinbarung zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat 
und der Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein 
betreffend die Wahrnehmung 
der Aufgaben des 
liechtensteinischen 
Sicherheitsfonds 

LGBl. Nr. 2007/353 

BuA Nr. 22/2007 

vorl. Anwen. 

01.01.2007 

Zustim. LT 

26.04.2007 

. 

Inkrafttreten 

24.04.2008 

(Kundgemacht 

durch LGBl. 

2009/154) 

vorl. Anwendung in 
Vereinbarung (LGBl. 
2007/353) vorgesehen 

siehe Art. 11 

Zustimmung LT nach 
BuA Nr. 136/2006  

Freihandelsabkommen 
zwischen den EFTA-Staaten 
und der Republik Tunesien 

LGBl. Nr. 2006/191 

BuA Nr. 19/2006 

vorl. Anwen. 

01.06.2005 

Zustim. LT 

20.04.2006 

Inkrafttreten 

01.08.2006 

vorl. Anwendung im 
Abkommen (LGBl. 
2006/191) vorgesehen  

siehe Art. 45 

2. Vorläufige Anwendung nach Zustimmung des LT zum Abkommen 

Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und dem 
Fürstentum Liechtenstein über 
zusätzliche Regeln in Bezug 
auf das Instrument für die 
finanzielle Unterstützung für 
Aussengrenzen und Visa im 
Rahmen des Fonds für die 
innere Sicherheit für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 

LGBl. Nr. 2017/4 

BuA Nr. 138/2015 

vorl. Anwen. 

06.12.2016 

Zustim. LT 

03.12.2015 

Inkrafttreten 

noch offen 

vorl. Anwendung im 
Abkommen 
vorgesehen  

siehe Art. 19 

Übereinkommen zwischen der 
Europäischen Union, Island, 
dem Fürstentum Liechtenstein 
und dem Königreich Norwegen 
über einen EWR-
Finanzierungsmechanismus 
für den Zeitraum 2014-2021 

LGBl. Nr. 2016/260 

BuA Nr. 53/2016 

vorl. Anwen. 

01.08.2016 

Zustim. LT 

08.06.2016 

Inkrafttreten 

noch offen 

vorl. Anwendung im 
Abkommen 
vorgesehen (siehe 
dazu BuA Nr. 53/2016) 

siehe Art. 3 

Übereinkommen über die 
Beteiligung der Republik 
Kroatien am Europäischen 
Wirtschaftsraum 

LGBl. Nr. 2014/95 

vorl. Anwen. 

12.04.2014 

Zustim. LT 

Inkrafttreten 

noch offen 

vorläufige Anwendung 
im Abkommen 
vorgesehen; 
Ermächtigungsgesetz 
vom 13.03.2014 
betreffend die 
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BuA Nr. 6/2014 13.03.2014 vorläufige Anwendung 
des Übereinkommens 
dringlich erklärt, LGBl. 
Nr. 2014/84, BuA Nr. 
6/2014; Inkrafttreten 
ErmG: 04.04.14 

Vereinbarung zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft 
sowie der Republik Island, dem 
Königreich Norwegen, der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über 
zusätzliche Regeln im 
Zusammenhang mit dem 
Aussengrenzenfonds für den 
Zeitraum 2007 bis 2013  

LGBl. Nr. 2011/569 

BuA Nr. 36/2010 

vorl. Anwen. 

19.12.2011 

Zustim. LT 

26.05.2010 

Inkrafttreten 

01.01.2012 

vorl. Anwendung in der 
Vereinbarung 
vorgesehen. 

siehe Art. 13 

 

Übereinkommen zwischen der 
Europäischen Union, Island, 
dem Fürstentum Liechtenstein 
und dem Königreich Norwegen 
über einen EWR-
Finanzierungsmechanismus 
für den Zeitraum 2009-2014 

LGBl. Nr. 2011/66 

BuA Nr. 90/2010 

vorl. Anwen. 

01.01.2011 

Zustim. LT 

22.09.2010 

Inkrafttreten 

noch offen 

vorl. Anwendung im 
Übereinkommen 
vorgesehen 

siehe Art. 3 

Vereinbarung zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat 
und der Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein 
betreffend die Zuteilung von 
Organen zur Transplantation  

LGBl. Nr. 2010/59 

BuA Nr. 106/2009 

vorl. Anwen. 

01.04.2010 

Zustim. LT. 

16.12.2009 

Inkrafttreten 

15.07.2011 

vorl. Anwendung in 
Vereinbarung 
vorgesehen 

siehe Art. 9  

zusätzlich LT-
Beschluss gem. BuA 
Nr. 106/2009 

Vertrag zwischen dem 
Fürstentum Liechtenstein und 
der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft betreffend 
die Umweltabgaben im 
Fürstentum Liechtenstein 

LGBl. Nr. 2010/12 

BuA Nr. 87/2009 

vorl. Anwen. 

01.02.2010 

Zustim. LT 

16.12.2009 

Inkrafttreten 

14.04.2011 

vorl. Anwendung im 
Vertrag vorgesehen 

siehe Art. 5  

zusätzlich LT-
Beschluss gem. BuA 
Nr. 87/2009 

Vereinbarung zum Vertrag 
zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und der 

vorl. Anwen. Inkrafttreten vorl. Anwendung in 
Vereinbarung 
vorgesehen  
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Schweizerischen 
Eidgenossenschaft betreffend 
die Umweltabgaben im 
Fürstentum Liechtenstein  

LGBl. Nr. 2010/13 

BuA Nr. 87/2009 

01.02.2010 

Zustim. LT 

16.12.2009 

14.04.2011 siehe Art. 12  

LT hat Abk. und (vorl.) 
Anwendung vor 
Abschluss zugestimmt 
(gem. Antrag in BuA) 

Protokoll Nr. 14 zur 
Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten über die 
Änderung des 
Kontrollsystems der 
Konvention 

LGBl. Nr. 2009/234 

BuA Nr. 13/2005 

Teilweise 

vorl. Anwen. 

01.09.2009 

Zustim. LT 

17.06.2005 

Inkrafttreten 

01.06.2010 

vorl. Anwendung nicht 
im Abkommen 
vorgesehen;  

erfolgte durch 
Erklärung der 
Regierung vom 
24.08.2009 beim 
Generalsekretär des 
Europarates (RA 
2009/1729)492 

Übereinkommen über die 
Beteiligung der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, 
der Republik Zypern, der 
Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Ungarn, 
der Republik Malta, der 
Republik Polen, der Republik 
Slowenien und der 
Slowakischen Republik am 
Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-
Erweiterung I) 

LGBl. Nr. 2005/249 

BuA Nr. 2/2004 

vorl. Anwen. 

01.05.2004 

Zustim. LT 

10.03.2004 

Inkrafttreten 

06.12.2005 

vorl. Anwendung im 
Übereinkommen 
vorgesehen 

siehe Art. 6  

Notenaustausch zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein zur 
Regelung der Beteiligung 
Liechtensteins an Markt- und 
Preisstützungsmassnahmen 
der schweizerischen 
Landwirtschaftspolitik 

LGBl. Nr. 2004/3 

BuA Nr. 127/2002 

vorl. Anwen. 

08.02.2000 

Zustim. LT 

15.09.1999 

Inkrafttreten 

20.04.2001 

vorl. Anwendung im 
Abkommen 
vorgesehen 

siehe Art. 9 

 
Gemäss Recherche auf www.gesetze.li (aufgerufen am 31.3.2017) werden oder 
wurden bis heute (Stand 31.3.2017) 23 Staatsverträge in Liechtenstein vorläufig 
angewendet.493 

                                            
492

 Siehe dazu Kapitel 4.3.1. 
493

 Dies Zahl ergibt sich aus einer Suche in der konsolidierten Fassung auf www.gesetze.li mit den Suchbegriffen 
„vorläufig angewendet seit“. Darunter fallen sowohl Staatsverträge die in einer früheren Phase vorläufig 

angewendet wurden, als auch solche, die noch nicht in Kraft getreten sind und somit noch immer vorläufig 
angewendet werden. 

http://www.gesetze.li/
http://www.gesetze.li/

